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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Bundeskabinett hat am 21. Februar 2024 
unter dem Titel „Wettbewerbsfähigkeit 
nachhaltig stärken“ den Jahreswirtschafts-
bericht 2024 einschließlich einer neuen Projek-
tion zum Wirtschaftswachstum beschlossen. 
Nach den außergewöhnlichen Krisenjahren 
treten die strukturellen Herausforderungen 
immer stärker in den Vordergrund. Für 
dieses Jahr rechnet die Bundesregierung mit 
einer preisbereinigten Wachstumsrate des 
Bruttoinlandsprodukts von nur 0,2 Prozent. 
Insbesondere aber der mittelfristige Ausblick 
bleibt eingetrübt. Ähnlich wie der Sachver-
ständigenrat und die Gemeinschaftsdiagnose 
der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute 
erwartet die Bundesregierung für die Jahre 
bis 2028 ein jährliches Potenzialwachstum von 
nur noch 0,5 Prozent. Einer der Hauptgründe 
für die schwache Potenzialentwicklung ist der 
demografische Wandel. Vor allem die Alterung 
der Gesellschaft mit dem zunehmenden 
Eintritt der Babyboomergenerationen in den 
Ruhestand ab Mitte der 2020er-Jahre stellt den 
Arbeitsmarkt und die sozialen Sicherungssyste-
me vor große Herausforderungen.

Um diesen zu begegnen, sind Reformen in 
allen drei Säulen der Altersvorsorge geplant. 
Insbesondere wird dadurch, dass immer 
weniger Erwerbstätige für mehr Rentnerinnen 

und Rentner aufkommen müssen, die kapital-
marktbasierte Finanzierung der Rente immer 
dringender. Bundesfinanzminister Christian 
Lindner und Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil haben am 5. März 2024 gemeinsam das 
Rentenpaket II vorgestellt. Eines der Kern-
elemente ist das Generationenkapital, mit 
dem durch eine zusätzliche kapitalmarkt- und 
renditeorientierte Komponente eine Neuerung 
zur Finanzierung der gesetzlichen Rente 
eingeführt wird. Das Generationenkapital 
dämpft den Anstieg der Rentenbeiträge und 
entlastet damit die jüngeren Generationen. 
Der Schlaglichtartikel erläutert Ihnen in dieser 
Ausgabe übersichtlich die wichtigsten Punkte 
zum Generationenkapital. Im Interview ver-
tieft unser Parlamentarischer Staatsekretär 
Dr. Florian Toncar das Thema und erklärt, 
weshalb Deutschland das Generationenkapital 
benötigt, wodurch es finanziert und wie es 
eingeführt wird. Darüber hinaus erläutert er, 
welche Reformen im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung und der privaten Altersvor-
sorge geplant sind.

Neben dem demografischen Wandel beschreibt 
der Jahreswirtschaftsbericht 2024 die geo-
politische Zeitenwende, die hohe Bürokratie-
belastung sowie die Dekarbonisierung als 
strukturelle Herausforderungen für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Die Kernaussage 
lautet: Für eine höhere Wachstumsdynamik in 
Deutschland braucht es einen neuen Schub, vor 
allem Entbürokratisierung, steuerliche Entlas-
tung der Unternehmen und bessere Erwerbsan-
reize, um dem Arbeits- und Fachkräftemangel 
zu begegnen. Es geht im aktuellen Umfeld 
da rum, eine breit ausgerichtete Angebotspolitik 
zu verfolgen, welche die mittel- und lang-
fristigen Herausforderungen für Deutschland 
adressiert und den Ordnungsrahmen für die 
Wirtschaft insgesamt stärkt.

Das jüngste Treffen der G20-Finanzministerin-
nen und -minister sowie der Notenbankgou-
verneurinnen und -gouverneure stand unter 
der Überschrift „Building a Fair World and a 
Sustainable Planet“. Im Fokus dieses G20-Tref- 
fens unter brasilianischer Präsidentschaft 
standen die Themen Ungleichheit, Klima-
finanzierung sowie die Reform multilateraler 
Institutionen. Üblicherweise wird im Nachgang 
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dieser Treffen ein gemeinsames Kommuniqué 
veröffentlicht, was dieses Mal leider nicht 
möglich war. Die G20 konnte sich zwar bei allen 
fachlichen Fragestellungen auf gemeinsame 
Botschaften verständigen. Eine gemeinsame 
Bewertung zu den Auswirkungen der geopoliti-
schen Konflikte auf die Weltwirtschaft konnte 
jedoch nicht erzielt werden. Aus deutscher Sicht 
hätte es hierfür einer klaren Benennung der 
negativen Folgen des russischen Angriffskriegs 
auf die Ukraine bedurft sowie eines Bekennt-
nisses, dass dies ein wichtiges Thema in der G20 
bleiben wird.

Ich hoffe, dass Ihnen die Lektüre dieser Aus-
gabe neue Einblicke in die aktuellen Themen 
des BMF bietet, und wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen.

Ihr

Dr. Wolf Heinrich Reuter

Staatssekretär im Bundesministerium der 
Finanzen
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 Das Generationenkapital:  
 für eine moderne Rente 

Am 5. März 2024 haben das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und das Bundesminis-
terium der Finanzen die Ressortabstimmung 
sowie die Länder- und Verbändebeteiligung 
zum Referentenentwurf des Rentenniveausta-
bilisierungs- und Generationenkapitalgesetzes 
eingeleitet. In diesem Rentenpaket II ist geplant, 
dass die bisher bis zum Jahr 2025 geltende Halte-
linie von 48 Prozent für das Rentenniveau bis 
zum Jahr 2039 fortgeschrieben wird. Das Alters-
einkommen der Rentnerinnen und Rentner 
wird im Vergleich zu dem nach geltendem Recht 
zu erwartenden sinkenden Rentenniveau somit 
höher ausfallen. Mit dem Generationenkapital 
erfolgt ein Paradigmenwechsel im Renten-
system: Die Umlagefinanzierung wird durch 
einen vom Bund finanzierten Kapitalstock 
ergänzt, der als zusätzlicher Finanzierungsbau-
stein fungieren soll. Er macht das Rentensystem 
unabhängiger von demografischen Entwicklun-
gen. So können künftig alle Rentenversicherten 
automatisch von den Vorteilen des Kapital-
markts profitieren.

Das Generationenkapital 
ist ein neues kapitalgedecktes Finanzie-
rungselement für die gesetzliche Renten-
versicherung, das ab Mitte der 2030er-Jahre 
zur Dämpfung des Beitragssatzanstiegs bei-
trägt. Die Mittel des Generationenkapitals 
sollen dauerhaft von einer neu zu gründen-
den unabhängigen öffentlich-rechtlichen 
Stiftung professionell verwaltet und global 
angelegt werden. Das Generationenkapital 
ist ein kollektiver Kapitalstock, von dessen 
Ausschüttungen alle Beitragszahlerinnen 
und -zahler profitieren. Die Erträge werden 
über Investitionen am Kapitalmarkt 
generiert und sind zweckgebunden: Sie 
tragen ausschließlich zur Stabilisierung 
der Rentenversicherungsbeiträge in der 
gesetzlichen Rentenversicherung bei.

Update für die gesetzliche 
Rente
Die gesetzliche Rentenversicherung ist derzeit 
insbesondere aufgrund des hohen Beschäfti-
gungsstands noch finanziell stabil aufgestellt. 
Der Beitragssatz liegt seit dem Jahr 2018 bei 
18,6 Prozent und das Rentenniveau bei rund 
48 Prozent.

Mit dem demografischen Wandel gerät das 
Finanzierungsmodell der gesetzlichen Renten-
versicherung jedoch zunehmend unter Druck. 
Beitragssätze und Leistungen des Bundes an 
die gesetzliche Rentenversicherung werden mit 
Renteneintritt der sogenannten Babyboomer, 
also der in der Nachkriegszeit geborenen 
Generationen, steigen. Die jährlichen Leistun-
gen des Bundes an die gesetzliche Renten-
versicherung betragen im Jahr 2024 bereits 
über 110 Mrd. Euro, mit steigender Tendenz. 
Das entspricht rund 23 Prozent des gesamten 
Bundeshaushalts 2024. Im derzeitigen System 
wird die Rente für die heutige Generation der 
Rentnerinnen und Rentner aus den laufenden 
Einnahmen gezahlt.

Das Generationenkapital: 
Finanzierung und Aufbau
Das Generationenkapital zielt in diesem 
Kontext auf eine Verbesserung ab. Mit Darlehen 
aus dem Bundeshaushalt und Vermögensüber-
tragungen vom Bund soll ein Kapitalstock 
aufgebaut werden, dessen Erträge zukünftig 
zur Stabilisierung der Rentenversicherungsbei-
träge in der gesetzlichen Rentenversicherung 
beitragen. Der Kapitalstock soll langfristig 
angelegt werden und nur erwirtschaftete 
Erträge sollen als Finanzierungsbeitrag für die 
Rentenversicherung verwendet werden.
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Ab Mitte der 2030er-Jahre sollen jährlich 
durchschnittlich 10 Mrd. Euro an die gesetz-
liche Rentenversicherung aus den Erträgen 
des Generationenkapitals fließen. Diese 
Ausschüttungen dienen der Dämpfung des 
Beitragssatzes, um eine stärkere Belastung der 
Beitragszahlerinnen und -zahler zu verhindern. 
Etwaige notwendige Beitragssatzsteigerungen 
können so gedämpft werden.

Um das Generationenkapital zu verwalten, 
wird eine unabhängige öffentlich-rechtliche 
Stiftung gegründet, unter deren Dach der 
Kapitalstock aufgebaut wird. Die Stiftung 
erhält im Jahr 2024 erstmalig Zuführungen 
in Form von Darlehen des Bundes in Höhe 
von 12 Mrd. Euro. Die Zuführungen der 
Folgejahre sollen jährlich um 3 Prozent steigen. 
Die Stiftung wird verpflichtet, dem Bund die 
Refinanzierungskosten zu erstatten. Außerdem 
sollen zur Eigenkapitalunterlegung Eigenmittel 
in Form von Vermögenswerten des Bundes 
in Höhe von 15 Mrd. Euro bis zum Jahresen-
de 2028 an die Stiftung übertragen werden. Bis 
Mitte der 2030er-Jahre soll das Generationen-
kapital so einen Kapitalstock von mindestens 
200 Mrd. Euro erreichen.

Bei Zuführungen in Form von Darlehen 
des Bundes
zum Stiftungsvermögen handelt es sich um 
finanzielle Transaktionen im Sinne von § 3 
des Gesetzes zur Ausführung von Art. 115 
des Grundgesetzes, die das Finanzvermö-
gen des Bundes nicht verändern und nicht 
auf die Einhaltung der Kreditgrenzen des 
Art. 115 des Grundgesetzes angerechnet 
werden.

Die Verwaltung des Kapitalstocks soll zunächst 
über den Fonds zur Finanzierung der kern-
technischen Entsorgung (KENFO) erfolgen – 
eine öffentlich-rechtliche Stiftung, die bereits 
professionell und global Kapitalanlagen tätigt. 
Der KENFO bietet dem Bund dadurch die Mög-
lichkeit, in einem ersten Schritt eine zeitnahe 
Umsetzung und Investition des Generationen-
kapitals zu erreichen.

Der KENFO
oder Fonds zur Finanzierung der kerntech-
nischen Entsorgung ist eine öffentlich-
rechtliche Stiftung, die durch ein Gesetz 
gegründet wurde, um die Finanzierung der 
Zwischen- und Endlagerung radioaktiver 
Abfälle aus der gewerblichen Nutzung der 
Kernenergie zur Erzeugung von Elektrizi-
tät in Deutschland sicherzustellen.

Die Stiftung wird die Mittel diversifiziert und 
global an den Kapitalmärkten anlegen. Durch 
diese aktive Partizipation an den Rendite- und 
Wachstumschancen der Kapitalmärkte profi-
tiert das gesetzliche Rentensystem. Die Erträge 
des Generationenkapitals sind in Zukunft 
ein wichtiger Bestandteil zur Stabilisierung 
des Rentenbeitragssatzes. Einige europä-
ische Länder – insbesondere Schweden und 
Norwegen – praktizieren eine Kapitaldeckung 
in der Rentenversicherung bereits erfolgreich 
und liefern wichtige Erkenntnisse für das 
Generationenkapital.

Kapitaldeckung in der Renten
versicherung
Schweden setzt auf eine kapitalgedeckte 
gesetzliche Altersvorsorge über die 
sogenannte individuelle Prämienrente. 
Norwegen legt Einnahmen aus Öl- und 
Gasverkäufen erfolgreich in einem 
Staatsfonds an. Dort wurden temporäre 
Kursschwankungen bei der Kapitalanlage 
immer wieder aufgeholt, sodass langfristig 
ein beträchtlicher Kapitalstock entstanden 
ist, der die Altersvorsorge – individuell 
oder kollektiv – stärken kann.

Vorteile der globalen 
Kapitalmärkte nutzen – 
Beiträge stabilisieren

Das Generationenkapital nutzt die langfristigen 
Renditepotenziale der internationalen Kapital-
märkte. Der Kapitalstock wird unabhängig 
verwaltet und diversifiziert, global angelegt. 
Die Renditeentwicklung gängiger global 
gestreuter Indizes kann hier als realistischer 
Orientierungspunkt angenommen werden. 
Grundsätzlich hat das Generationenkapital das 
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Potenzial, langfristig eine spürbare Entlastung 
des Bundeshaushalts und der Beitragszahlerin-
nen und -zahler zu bewirken. Voraussetzung 
dafür sind ein ausreichend großer Kapitalstock 
sowie darauf anfallende Erträge.

Ab Mitte der 2030er-Jahre sollen Erträge des 
Generationenkapitals in Höhe von durch-
schnittlich 10 Mrd. Euro jährlich an die 
gesetzliche Rentenversicherung ausgeschüttet 
werden. Über die konkrete Höhe der Ausschüt-
tungen wird aber erst im Lichte der tatsäch-
lichen Entwicklung des Generationenkapitals 
entschieden. Verläuft die Wertentwicklung der 
Kapitalanlagen so positiv, dass der Kapital-
stock auch nach jährlicher Ausschüttung an 
die gesetzliche Rentenversicherung weiter 
anwächst, so bleiben diese zusätzlichen Über-
schüsse investiert. Der Ausschüttungsbetrag 
könnte in diesem Fall perspektivisch auch 
weiter steigen.

Ein nachhaltiges krisenfestes 
Instrument
Es wird innerhalb des Generationenkapitals 
ein Sicherheitspuffer bei Ausschüttungen 
eingerichtet, mit dem die Substanz des 
Stiftungsvermögens – also insbesondere die 
der Stiftung gewährte Darlehenssumme und 
damit die Rückzahlbarkeit des Darlehens – 
geschützt wird. Zudem soll im Jahr 2029 eine 
Überprüfung stattfinden, ob die Stiftung ihre 
Ertragsziele vor dem Hintergrund der ein-
getretenen Kapitalmarktentwicklung vo rau-
ssichtlich erreichen wird. Falls nicht, müssen 
Gegenmaßnahmen vorgeschlagen werden. 
Geplant ist eine langfristige Kapitalanlage, bei 
der kurzfristige Kursschwankungen weniger 
ins Gewicht fallen. Nur wenn langfristig keine 
ausreichenden Erträge möglich sind, würde 
eine Ausschüttung an die Rentenversicherung 
nicht oder noch nicht ab Mitte der 2030er-Jahre 
erfolgen können.

Das Konzept des Generationenkapitals basiert 
dabei auf einer empirisch fundierten durch-
schnittlichen Renditedifferenz zwischen dem 
diversifizierten Kapitalstock einerseits und 
sicheren sowie liquiden Bundeswertpapieren 
andererseits. Auf diese Weise ermöglicht der 

Bund den möglichst schnellen Aufbau des 
Generationenkapitals: Er nutzt seine hervor-
ragende Reputation bei globalen Anlegern 
als Schuldner und Benchmark-Emittent 
zugunsten der Beitragszahlerinnen und -zahler. 
Die Einhaltung der Schuldenbremse leistet 
einen Beitrag dazu, dass die beste Bonität von 
Bundeswertpapieren und somit die erwartete 
Renditedifferenz erhalten bleiben.

Ausblick

Die Bundesregierung verfolgt bei der Rente 
eine umfassende Strategie für eine stabile 
auskömmliche Altersvorsorge. Zu den Maß-
nahmen gehört das Generationenkapital, das 
mithilfe diversifizierter, globaler Anlagen den 
Auswirkungen des demografischen Wandels 
entgegentritt und Rentenbeiträge stabilisiert. 
Neben dem Rentenpaket II und dem darin 
enthaltenen Generationenkapital arbeitet 
die Bundesregierung auch an Reformen der 
privaten Altersvorsorge und der betrieblichen 
Altersversorgung.

Die am 5. März 2024 eingeleitete Länder- und 
Verbändebeteiligung zum Rentenniveaustabili-
sierungs- und Generationenkapitalgesetz wird 
voraussichtlich im April 2024 abgeschlossen, 
sodass der Gesetzentwurf anschließend im 
Kabinett verabschiedet und an Bundestag und 
Bundesrat geleitet werden kann. Ein Inkraft-
treten soll spätestens im Herbst des Jahres 2024 
erfolgen.
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 Im Interview:  
 Dr. Florian Toncar  
 Parlamentarischer Staatssekretär  
 beim Bundesminister der Finanzen 

Warum braucht Deutschland 
das Generationenkapital?
Die gesetzliche Rente soll neben der Finanzie-
rung durch die Beiträge von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern sowie den hohen jährlichen 
Zahlungen aus dem Bundeshaushalt ein drittes 
Standbein erhalten. Dies soll ein Kapitalstock 
sein – das Generationenkapital. Wir planen, 
diesen Kapitalstock ab dem Jahr 2024 aufzu-
bauen. Ziel ist es, ab Mitte der 2030er-Jahre 
Ausschüttungen aus dem Generationenkapital 
an die gesetzliche Rentenversicherung in der 
Größenordnung von rund 10 Mrd. Euro pro 
Jahr zu leisten, um den Beitragssatz zu dämpfen 
und so die Beitragszahlerinnen und -zahler 
zu entlasten. Wir schaffen dadurch ein Stand-
bein für die Finanzierung der gesetzlichen 
Rentenversicherung, das die Abhängigkeit von 
der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland 
verringert, weil es von der Entwicklung der 
Wirtschaft weltweit profitiert. Damit schaffen 
wir eine bessere Balance bei der Finanzierung 
der Rentenversicherung.

Wie wird das Generationenkapital 
finanziert und eingeführt?
Das Generationenkapital soll über eine eigene 
Stiftung aufgebaut werden. Es wird also nicht 
Teil des Bundeshaushalts sein, sondern 
getrennt vom Bund über die Stiftung Genera-
tionenkapital angelegt. Diese Stiftung erhält 
Darlehen vom Bund und auch Eigenmittel, z. B. 
Kapitalbeteiligungen oder Gesellschaftsanteile, 
die der Bund hält und der Stiftung über-
tragen kann. Die Stiftung entscheidet dann 
eigenständig, wie sie diese Mittel bestmöglich 
anlegt – global, langfristig orientiert und breit 
gestreut. Aufgrund dieser Anlagegrundsätze 

kann die Stiftung einen hohen Aktienanteil 
halten. Mit den Überschüssen, die aus den 
Geldanlagen erwirtschaftet werden, kann dann 
ab Mitte der 2030er-Jahre eine Ausschüttung an 
die Rentenversicherung stattfinden. Wichtig ist, 
dass für die Stabilisierung der Rentenbeiträge 
ausschließlich Überschüsse verwendet werden 
dürfen. Die Substanz, also die Zuführungen des 
Bundes in Form von Darlehen und Eigenmit-
teln, muss unter zusätzlicher Berücksichtigung 
eines Sicherheitspuffers erhalten bleiben. Der 
Kapitalstock darf durch Ausschüttung nicht 
schrumpfen.

Das Generationenkapital soll von einer 
Stiftung verwaltet und angelegt werden. 
Was sind die Vorteile dieses Vorgehens?
Die Lösung über die Stiftung Generationen-
kapital gewährleistet die Unabhängigkeit von 
der Politik und die klare Fokussierung auf das 
Ziel, Erträge zur Stabilisierung der Rentenbei-
träge zu erwirtschaften. Aus diesem Grund 
ist die Einrichtung der Stiftung getrennt vom 
Bundeshaushalt vorgesehen. Die Stiftung wird 
folglich eigenständig und professionell arbeiten 
und die Mittel streng nach dem gesetzlichen 
Ziel, renditeorientiert und mit Blick auf mög-
lichst gute Ergebnisse für die Rente anlegen.

Was ändert sich sonst bei der 
gesetzlichen Rente ab 2024?
Im Rentenpaket II ist geplant, dass die bisher 
bis zum Jahr 2025 geltende Haltelinie von 
48 Prozent für das Rentenniveau bis zum 
Jahr 2039 fortgeschrieben wird. Aufgrund des 
zu erwartenden sinkenden Rentenniveaus nach 
geltendem Recht wird das Alterseinkommen 
der Rentnerinnen und Rentner somit höher 
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ausfallen. Das macht eine stärker kapital-
marktbasierte Finanzierung der Rente noch 
dringender. Wir überarbeiten mit dem Gesetz 
auch die Regelungen zu den Bundeszuschüssen, 
die es bisher gegeben hat: Die neuen Regelun-
gen werden klarer und verständlicher.

Welche Reformen streben Sie bei 
der privaten Altersvorsorge an?
Wir haben für dieses Jahr grundlegende 
Reformen sowohl bei der betrieblichen als 
auch privaten Altersvorsorge geplant. Bei der 
betrieblichen Altersversorgung will das BMF 
gemeinsam mit dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales ein Betriebsrenten-
stärkungsgesetz auf den Weg bringen. Dieses 
wird die betriebliche Altersvorsorge deutlich 
ausweiten – mit steuerlichen Verbesserungen, 
besseren Anlagemöglichkeiten für die Anbieter 
und einer stärkeren Nutzung sogenannter 
Sozialpartnermodelle. Bei der privaten 
Altersvorsorge haben wir vor, die Ergebnisse 

der „Fokusgruppe private Altersvorsorge“ 
umzusetzen. Insbesondere wollen wir ein neues 
Altersvorsorgeprodukt schaffen, zusätzlich zu 
den bestehenden Riester-Produkten: ein Alters-
vorsorgedepot, das Wertpapiere und Fonds 
einschließlich ETFs für die eigene Altersvor-
sorge beinhalten kann, und das zu den gleichen 
Bedingungen förderfähig ist wie die heutigen 
Riester-Produkte. Bei Letzteren muss sich 
übrigens niemand sorgen, dass es Vertragsän-
derungen gibt, denn sie werden natürlich unter 
Bestandschutz stehen und nur im Konsens 
der Vertragspartner geändert werden können. 
Was die Kosten, aber auch die Renditechancen 
angeht, wird das neue Altersvorsorgedepot 
ein äußerst attraktives Produkt sein. Davon 
versprechen wir uns, dass endlich wieder mehr 
Menschen privat vorsorgen.



Welche Themen sind Ihnen neben der 
Altersvorsorge in der zweiten Hälfte 
der Legislatur besonders wichtig?
Als Teil einer Wirtschaftswende werden wir 
die Leistungskraft der Finanz- und Kapital-
märkte vorantreiben, gerade weil der Bund 
und die Länder nach dem Ende der Corona-
Pandemie und der Energiekrise ihre Finanzen 
konsolidieren müssen. Banken, Finanzdienst-
leister und Fonds müssen die Privatwirtschaft 
besser finanzieren können. Für die europäische 
Kapitalmarktunion haben wir gemeinsam mit 
Frankreich umfassende Vorschläge gemacht, 
beispielsweise zur Förderung von Start-ups 
oder zur Belebung des Verbriefungsmarkts. 
Ganz wichtig ist, wie die Finanzierung auch 
für erfolgreiche größere Start-ups, sogenannte 
Scale-ups, gelingt. Dabei brauchen wir vor 
allem auch passende Angebote für den Exit, 
damit Gründerinnen und Gründer, die ein 
Unternehmen aufgebaut haben, dieses an einen 
europäischen Eigentümer verkaufen können. 
Das ist nur eines der Themen, an denen wir 
arbeiten. Insgesamt werden wir uns noch viel 
stärker auf die Investitionsbedingungen für die 
Privatwirtschaft konzentrieren müssen.
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→ Der bundesstaatliche Finanzausgleich leistet einen erheblichen Beitrag zur 
Angleichung der Finanzausstattung der Länder und damit zur Finanzie-
rung der Haushalte der Länder.

→ Die Umsatzsteuer (einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer) wurde im 
Jahr 2023 zu 47,5 Prozent dem Bund, zu 49,7 Prozent den Ländern und zu 
2,8 Prozent den Gemeinden zugewiesen.

→ Der Ausgleich der zwischen den Ländern jeweils unterschiedlichen 
Finanzkraft erfolgt durch Zu- und Abschläge von den zunächst 
einwohnerabhängigen länderindividuellen Umsatzsteueranteilen. 
Das Gesamtvolumen der Zu- und Abschläge betrug im Jahr 2023 
18,3 Mrd. Euro.

→ Leistungsschwache Länder erhielten über Bundesergänzungszuweisungen 
(BEZ) weitere 10 Mrd. Euro. Die über mehrere Jahre der Höhe nach 
zugunsten bestimmter Länder gesetzlich festgelegten Sonderbedarfs-BEZ 
zum Ausgleich bestimmter Sonderlasten betrugen weitere 0,7 Mrd. Euro.

 Der Finanzausgleich zwischen  
 Bund und Ländern im Jahr 2023 

Bundesstaatlicher 
Finanzausgleich
Der bundesstaatliche Finanzausgleich beruht 
auf den Vorgaben der Art. 106 und 107 des 
Grundgesetzes (GG) für die örtliche und sach-
liche Zuordnung des Steueraufkommens und 
seine Verteilung.1

Gemäß Art. 106 Abs. 3 GG haben Bund und 
Länder im Rahmen der laufenden Einnahmen 
einen gleichmäßigen Anspruch auf Deckung 
ihrer notwendigen Ausgaben unter Berück-
sichtigung einer mehrjährigen Finanzplanung. 

1 Betrags- und Prozentangaben in diesem Artikel sind 
gerundet.

Dabei haben der Bund und die Länder ihre 
jeweiligen Deckungsbedürfnisse so aufeinan-
der abzustimmen, dass ein billiger Ausgleich 
erzielt, eine Überbelastung der Steuerpflich-
tigen vermieden und die Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet gewahrt 
wird (Art. 106 Abs. 3 GG). Einfachgesetzlich 
werden die Vorgaben durch das Zerlegungsge-
setz (ZerlG), das Maßstäbegesetz (MaßstG) und 
das Finanzausgleichsgesetz (FAG) umgesetzt.

Der Finanzkraftausgleich unter den Ländern

Der Finanzkraftausgleich unter den Ländern 
wird als horizontaler Umverteilungsmechanis-
mus durch den Vergleich landesindividueller 
Finanzkraft- und Ausgleichsmesszahlen 
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berechnet. Zur Ermittlung der Finanzkraft 
eines Landes werden die in § 7 FAG aufgezähl-
ten, ausgleichsrelevanten Einnahmen eines 
Landes und ein Anteil von 75 Prozent der in 
§ 8 FAG aufgezählten ausgleichsrelevanten 
Einnahmen seiner Gemeinden zur Finanz-
kraftmesszahl aufsummiert und durch die Zahl 
der Einwohnerinnen und Einwohner dividiert.

Zur Ermittlung der landesbezogenen Aus-
gleichsmesszahl wird zunächst für jedes Land 
ein Anteil an der Summe der ausgleichsrelevan-
ten Einnahmen aller Länder entsprechend dem 
Anteil dieses Landes an der Summe gewichteter 
Einwohnerzahlen errechnet. Dabei werden 
die Einwohnerzahlen der Stadtstaaten mit 
sogenannten Einwohnergewichten versehen, 
die deren Einwohnerzahlen rechnerisch 
vergrößern. Diese Einwohnerwertungen 
gemäß § 9 FAG betragen 135 Prozent für Berlin, 
Hamburg und Bremen.

Die gemeindebezogenen Ausgleichsmesszahlen 
werden in ähnlicher Weise ermittelt, wobei hier 
sowohl die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadtstaaten, erneut mit 135 Prozent, als 
auch diejenigen der Gemeinden dünn besiedel-
ter Länder mit Einwohnergewichten berück-
sichtigt werden. Die Einwohnerwertungen 
betragen hier 105 Prozent für Mecklenburg-
Vorpommern, 103 Prozent für Brandenburg 
und 102 Prozent für Sachsen-Anhalt. Sodann 
wird auch hier länderweise der Anteil an der 
Summe der ausgleichsrelevanten Gemeinde-
einnahmen entsprechend dem länderindivi-
duellen Anteil an der Summe der gewichteten 
Einwohnerzahlen errechnet. Die Summe aus 
der länderbezogenen Ausgleichsmesszahl und 
75 Prozent der gemeindebezogenen Ausgleichs-
messzahl ergibt die Ausgleichsmesszahl eines 
Landes.

Länder, deren Finanzkraftmesszahl ihre Aus-
gleichsmesszahl übersteigt, haben Abschläge 
von ihrem Umsatzsteueranteil hinzunehmen 
zugunsten der Länder, deren Finanzkraft 
hinter ihrer Ausgleichsmesszahl zurückbleibt. 
Zu- und Abschläge zu beziehungsweise von der 
Umsatzsteuer betragen jeweils 63 Prozent der 
Differenz zwischen Ausgleichs- und Finanz-
kraftmesszahl.

Die Ergebnisse dieser Berechnungen für das 
Jahr 2023 sind in Tabelle 1 dargestellt.

Ergänzungszuweisungen des Bundes an die 
Länder

Zur weiteren Verbesserung ihrer Finanzlage 
erhalten finanzschwache Länder zusätzliche 
Mittel in Form von Bundesergänzungszuwei-
sungen (BEZ).

Länder, deren Finanzkraftmesszahl nach 
Berücksichtigung eines Umsatzsteuerzuschlags 
den Wert von 99,75 Prozent ihrer Ausgleichs-
messzahl nicht erreicht, erhalten gemäß 
§ 11 Abs. 2 FAG allgemeine BEZ in Höhe von 
80 Prozent der zu diesem Wert verbleibenden 
Differenz.

Darüber hinaus erhalten leistungsschwache 
Länder, in denen die kommunalen Steuerein-
nahmen pro Einwohnerin beziehungsweise 
Einwohner weniger als 80 Prozent des bundes-
weiten Durchschnitts betragen, Gemeinde-
steuerkraft-BEZ (GStK-BEZ; vergleiche § 11 
Abs. 5 FAG) in Höhe von 53,5 Prozent des zu 
80 Prozent des bundesweiten Durchschnitts 
bestehenden Fehlbetrags.

BEZ zum durchschnittsorientierten For-
schungsförderungsausgleich (doF-BEZ) gemäß 
§ 11 Abs. 6 FAG erhalten leistungsschwache 
Länder, die bei der Vergabe von Forschungs-
förderungsmitteln nach Art. 91b GG nur 
unterdurchschnittlich berücksichtigt wurden. 
Die doF-BEZ unterliegen keiner Zweckbindung.

Neben den BEZ, die finanzkraftabhängig 
zugewiesen werden, sieht das FAG zwei 
Sonderbedarfs-BEZ vor, die für mehrere 
Jahre der Höhe nach gesetzlich festgelegt 
sind. Für die ostdeutschen Flächenländer sind 
dies gemäß § 11 Abs. 3 FAG nach der ersten 
Überprüfung jährlich zwischen 10 Mio. Euro 
und 26 Mio. Euro zum Ausgleich von Sonder-
lasten aus struktureller Arbeitslosigkeit. 
Diese Sonderzuweisungen, die in der Summe 
82 Mio. Euro betragen, ist für die Länder im 
Abstand von drei Jahren zu überprüfen und 
wird für das darauffolgende Jahr angepasst. 
Außerdem erhielten zehn Länder im Jahr 2023 
wegen überdurchschnittlich hoher Kosten 
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Daten zur Umsatzsteuerverteilung, 
zum Finanzkraftausgleich und zu den 
Bundesergänzungszuweisungen im Jahr 2023

NW BY BW NI HE SN RP ST SH
Steuern der Länder nach dem Aufkommen je Einwohner 
in Prozent des Durchschnitts

93,0 127,2 113,2 89,1 117,1 59,7 92,3 59,4 89,2

Länderanteile an der Umsatzsteuer gemäß 
Bevölkerungsanteil in Prozent

21,5 15,9 13,4 9,6 7,6 4,8 4,9 2,6 3,5

Finanzkraftmesszahl in Prozent der Ausgleichsmesszahl 
aus Länder- und anteiligen Gemeindesteuern

98,0 120,3 111,8 94,3 116,0 75,2 102,3 75,0 96,4

Zu- und Abschläge im Finanzkraftausgleich mit jeweils 
63 Prozent der Über- oder Unterdeckung in Mio. Euro

1.212 -9.130 -4.495 1.568 -3.444 3.398 -320 1.839 357

Relative Finanzkraft in Prozent der jeweiligen 
Ausgleichsmesszahl nach Finanzkraftausgleich

99,3 107,5 104,4 97,9 105,9 90,8 100,8 90,7 98,7

Bundesergänzungszuweisung zur ergänzenden 
Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs in Mio. Euro

376  -  - 650  - 1.553  - 841 136

Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich 
besonders geringer kommunaler Steuerkraft  
in Mio. Euro

 -  -  -  -  -  581  - 282  -

Bundesergänzungszuweisung durchschnittsorientierter 
Forschungsförderungsausgleich in Mio. Euro

90  -  - 56  -  -  - 10 24

Finanzkraft in Prozent der Ausgleichsmesszahl 
nach Finanzkraftausgleich und 
Bundesergänzungszuweisungen

99,7 107,5 104,4 99,4 105,9 100,6 100,8 100,4 99,5

Sonder-Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich 
von Sonderlasten durch strukturelle Arbeitslosigkeit  
in Mio. Euro

 -  -  -  -  -  26  - 15  -

Sonder-Bundesergänzungszuweisung wegen 
überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung  
in Mio. Euro

 -  -  -  -  - 47 48 71 66

TH BB MV SL BE HH HB Insgesamt
Steuern der Länder nach dem Aufkommen je Einwohner 
in Prozent des Durchschnitts

55,7 76,1 58,9 70,5 106,1 172,3 101,2 100,0

Länderanteile an der Umsatzsteuer gemäß 
Bevölkerungsanteil in Prozent

2,5 3,0 1,9 1,2 4,5 2,2 0,8 100,0

Finanzkraftmesszahl in Prozent der Ausgleichsmesszahl 
aus Länder- und anteiligen Gemeindesteuern

72,9 83,6 74,1 82,4 77,7 110,9 75,3 100,0

Zu- und Abschläge im Finanzkraftausgleich mit jeweils 

63 Prozent der Über- oder Unterdeckung in Mio. Euro

1.933 1.423 1.431 587 3.805 -934 771 ±18.324

Relative Finanzkraft in Prozent der jeweiligen 
Ausgleichsmesszahl nach Finanzkraftausgleich

90,0 93,9 90,4 93,5 91,8 104,0 90,8 100,0

Bundesergänzungszuweisung zur ergänzenden 
Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs in Mio. Euro

 886  641  655  265 1.733  -  352 8.089

Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich 
besonders geringer kommunaler Steuerkraft  
in Mio. Euro

 338  218  223  65  -  -  - 1.706

Bundesergänzungszuweisung durchschnittsorientierter 
Forschungsförderungsausgleich in Mio. Euro

 18  -  8  4  -  -  -  211

Finanzkraft in Prozent der Ausgleichsmesszahl 
nach Finanzkraftausgleich und 
Bundesergänzungszuweisungen

100,8 100,2 100,4 99,7 98,2 104,0 98,0 102,1

Sonder-Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich 
von Sonderlasten durch strukturelle Arbeitslosigkeit  
in Mio. Euro

 14  16  10  -  -  -  -  82

Sonder-Bundesergänzungszuweisung wegen 
überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung 
in Mio. Euro

71 81 72 66 59  - 60 642

Grundlage: Vorläufige Jahresrechnung 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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politischer Führung gemäß § 11 Abs. 4 FAG 
zwischen 47 Mio. Euro und 81 Mio. Euro im 
Jahr. Für diese Sonderbedarfs-BEZ, in der 
Summe rund 642 Mio. Euro, ist die Überprü-
fung durch Bund und Länder in einem Abstand 
von fünf Jahren vorgesehen, im Hinblick auf 
die Vergabe im dann übernächsten Jahr.

Vorläufige Ergebnisse 2023

Im Vergleich zum Jahr 2022 stieg das 
Umsatzsteueraufkommen im Jahr 2023 um 
6,5 Mrd. Euro beziehungsweise 2,3 Prozent auf 
291,4 Mrd. Euro. Hiervon erhielten der Bund 
47,5 Prozent (2022: 46,6 Prozent), die Länder 
49,7 Prozent (2022: 50,5 Prozent) und die 
Gemeinden 2,8 Prozent (2022: 2,8 Prozent).

Die den Ländern direkt zufließenden Steuern 
je Einwohnerin beziehungsweise Einwohner 
sanken 2023 um durchschnittlich 0,8 Pro-
zent. Die Einzelergebnisse fielen dabei sehr 
unterschiedlich aus. Während elf Länder 
Minderungen bis zu 6,3 Prozent hinnehmen 
mussten, erreichten Bremen (21,6 Prozent), 
Brandenburg (6,9 Prozent), Niedersachsen 
(2,2 Prozent), Sachsen-Anhalt (2,1 Prozent) und 
Mecklenburg-Vorpommern (1,2 Prozent) höhe-
re Pro-Kopf-Einnahmen. Diese Länder sowie 
Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen 
erhielten gemäß § 7 Abs. 3 FAG einen „Bonus“ 
durch den Abzug von jeweils 12 Prozent des 
überproportionalen Zuwachses von dem im 
Finanzkraftausgleich zu berücksichtigenden 
Steueraufkommen.

Insgesamt ergab sich im Jahr 2023 im Finanz-
kraftausgleich ein Umverteilungsvolumen von 
18,3 Mrd. Euro (2022: rund 18,5 Mrd. Euro). 
In dieser Höhe wurden von den Ländern Zu- 
und Abschläge empfangen beziehungsweise 
erhoben und zum Zweck der Annäherung der 
Finanzkraft der Länder untereinander von 
einer reinen Pro-Kopf-Verteilung des Länder-
anteils an der Umsatzsteuer abgewichen.

Umsatzsteuerabschläge wurden von folgenden 
Ländern erhoben: Bayern 9,1 Mrd. Euro 
(2022: 9,9 Mrd. Euro), Baden-Württemberg 
4,5 Mrd. Euro (2022: 4,5 Mrd. Euro), Hessen 
3,4 Mrd. Euro (2022: 3,3 Mrd. Euro), Ham-
burg 934 Mio. Euro (2022: 814 Mio. Euro) 

und Rheinland-Pfalz 320 Mio. Euro (2022: 
107 Mio. Euro).

Wie im vergangenen Jahr erhielten elf Empfän-
gerländer Zuschläge: Berlin 3,8 Mrd. Euro (2022: 
3,6 Mrd. Euro), Sachsen 3,4 Mrd. Euro (2022: 
3,3 Mrd. Euro), Thüringen 1,9 Mrd. Euro (2022: 
1,9 Mrd. Euro), Sachsen-Anhalt 1,8 Mrd. Euro 
(2022: 2,0 Mrd. Euro), Niedersachsen 
1,6 Mrd. Euro (2022: 1,8 Mrd. Euro), Branden-
burg 1,4 Mrd. Euro (2022: 1,5 Mrd. Euro), 
Mecklenburg-Vorpommern 1,4 Mrd. Euro 
(2022: 1,4 Mrd. Euro), Nordrhein-Westfalen 
1,2 Mrd. Euro (2022: 1,2 Mrd. Euro), Bremen 
0,8 Mrd. Euro (2022: 0,9 Mrd. Euro), das 
Saarland 0,6 Mrd. Euro (2022: 0,6 Mrd. Euro) 
und Schleswig-Holstein 0,4 Mrd. Euro (2022: 
0,3 Mrd. Euro).

Größter Einzelempfänger war Berlin mit einem 
Anteil von 20,8 Prozent (2022: 19,5 Prozent) 
des Umverteilungsvolumens. Der Anteil der 
ostdeutschen Flächenländer betrug zusammen 
10,0 Mrd. Euro beziehungsweise 54,7 Prozent 
(2022: 10,1 Mrd. Euro beziehungsweise 54,6 Pro-
zent).

Unter den Empfängerländern war Nord-
rhein-Westfalen mit 99,3 Prozent seiner 
Ausgleichsmesszahl das finanzstärkste Land. 
Über 97 Prozent ihrer jeweiligen Ausgleichs-
messzahl erreichten Schleswig-Holstein 
(98,7 Prozent) und Niedersachsen (97,9 Prozent). 
Alle Empfängerländer erreichten über 90 Pro-
zent ihrer individuellen Ausgleichsmesszahl. 
Keines der elf Empfängerländer erreichte nach 
der Verteilung der Umsatzsteuer 99,75 Pro-
zent seiner Ausgleichsmesszahl, sodass alle 
zuschlagsberechtigten Länder auch allgemeine 
Ergänzungszuweisungen des Bundes in 
Höhe von zusammen 8,1 Mrd. Euro (2022: 
8,2 Mrd. Euro) erhielten.

Im Einzelnen erhielten allgemeine BEZ Berlin 
1,7 Mrd. Euro (2022: 1,6 Mrd. Euro), Sachsen 
1,6 Mrd. Euro (2022: 1,5 Mrd. Euro), Thüringen 
0,9 Mrd. Euro (2022: 0,9 Mrd. Euro), Sachsen-
Anhalt 0,8 Mrd. Euro (2022: 0,9 Mrd. Euro), 
Mecklenburg-Vorpommern 0,7 Mrd. Euro 
(2022: 0,6 Mrd. Euro) Niedersachsen 
0,6 Mrd. Euro (2022: 0,8 Mrd. Euro), Branden-
burg 0,6 Mrd. Euro (2022: 0,7 Mrd. Euro), 
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Bremen und Nordrhein-Westfalen jeweils 
0,4 Mrd. Euro (2022: jeweils 0,4 Mrd. Euro), das 
Saarland 0,3 Mrd. Euro (2022: 0,3 Mrd. Euro) 
und Schleswig-Holstein 0,1 Mrd. Euro (2022: 
0,1 Mrd. Euro).

Zum Zweck des weiteren Ausgleichs einer 
besonders geringen kommunalen Steuerkraft 
erhielten sechs Länder GStK-BEZ in Höhe von 
insgesamt 1,7 Mrd. Euro (2022: 1,5 Mrd. Euro), 
davon Sachsen 0,6 Mrd. Euro (2022: 
0,5 Mrd. Euro), Sachsen-Anhalt 0,3 Mrd. Euro 
(2022: 0,4 Mrd. Euro), Thüringen 0,3 Mrd. Euro 
(2022: 0,3 Mrd. Euro), Mecklenburg-Vorpom-
mern 0,2 Mrd. Euro (2022: 0,2 Mrd. Euro), Bran-
denburg 0,2 Mrd. Euro (2022: 43 Mio. Euro) und 
das Saarland 65 Mio. Euro (2021: 62 Mio. Euro).

doF-BEZ wurden in einer Gesamthöhe von 
211 Mio. Euro (2022: 210 Mio. Euro) an die Län-
der Nordrhein-Westfalen 90 Mio. Euro (2022: 
97 Mio. Euro), Niedersachsen 56 Mio. Euro 
(2022: 54 Mio. Euro), Schleswig-Holstein 
24 Mio. Euro (2022: 22 Mio. Euro), Thüringen 
18 Mio. Euro (2022: 19 Mio. Euro), Sachsen-
Anhalt 10 Mio. Euro (2022: 7 Mio. Euro), 
Mecklenburg-Vorpommern 8 Mio. Euro (2022: 
5 Mio. Euro) und das Saarland 4 Mio. Euro 
(2022: 5 Mio. Euro) verteilt.

Da seit der Änderung des Finanzausgleichs-
systems insbesondere durch GStK- und 
doF-BEZ Änderungen in der Finanzkraft-
reihenfolge durch den Finanzkraftausgleich 
möglich sind, überschritten alle ostdeutschen 
Flächenländer nach Finanzkraftausgleich und 
finanzkraftabhängigen Zuweisungen ihre 
jeweiligen Ausgleichsmesszahlen. Das Saarland, 
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen erreichten jeweils über 
99 Prozent ihrer Ausgleichsmesszahlen. Die 
Stadtstaaten Berlin und Bremen erreichten 
98,2 Prozent beziehungsweise 98,0 Prozent 
ihrer Ausgleichsmesszahlen.

Darüber hinaus erhielten die ostdeutschen 
Flächenländer wie in den Vorjahren gesetzlich 
festgelegte Sonderbedarfs-BEZ für struk-
turelle Arbeitslosigkeit im Gesamtumfang 
von 82 Mio. Euro: Sachsen 26 Mio. Euro, 
Brandenburg 16 Mio. Euro, Sachsen-Anhalt 

15 Mio. Euro, Thüringen 14 Mio. Euro und 
Mecklenburg-Vorpommern 10 Mio. Euro.

Die Sonderbedarfs-BEZ wegen überdurch-
schnittlich hoher Kosten politischer Führung 
im Gesamtumfang von 642 Mio. Euro ent-
sprachen in Höhe und Verteilung den beiden 
Vorjahren: Brandenburg 81 Mio. Euro, Meck-
lenburg-Vorpommern 72 Mio. Euro, Thüringen 
und Sachsen-Anhalt jeweils 71 Mio. Euro, 
Schleswig-Holstein und das Saarland jeweils 
66 Mio. Euro, Bremen 60 Mio. Euro, Berlin 
59 Mio. Euro, Rheinland-Pfalz 48 Mio. Euro und 
Sachsen 47 Mio. Euro.
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→ Vor dem Hintergrund der Folgen des anhaltenden russischen Angriffs-
kriegs gegen die Ukraine, der gestiegenen (Leit-)Zinsen, der relativ 
schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung und eines hohen Kranken-
stands hat die Wirtschaftsleistung in Deutschland im vergangenen Jahr 
um 0,3 Prozent abgenommen.

→ Gleichzeitig steht Deutschland vor grundlegenden strukturellen Heraus-
forderungen wie der geopolitischen Zeitenwende, der Dekarbonisierung, 
dem demografischen Wandel und der hohen Bürokratiebelastung, deren 
wirtschaftspolitische Bedeutung in den vergangenen Jahren jeweils 
stark zugenommen haben. Dies gilt nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund eines im Durchschnitt der vergangenen Jahre bereits geringen 
Produktivitätswachstums.

→ Die Bundesregierung begegnet diesen Herausforderungen im Rahmen 
einer angebotsorientierten Wirtschafts- und Finanzpolitik zur 
nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Sie kann in zehn 
Handlungsfeldern zusammengefasst werden. Es gilt dabei, verstärkt jene 
Standortfaktoren in den Blick zu nehmen, die sich als Hindernis für eine 
dynamischere Entwicklung herausgestellt haben. Dazu zählen u. a. das 
knapper werdende Angebot an Fach- und Arbeitskräften und der Wegfall 
günstiger fossiler Energiequellen, aber auch die mitunter hohe Belastung 
durch Steuern und Abgaben.

→ Die Finanzpolitik der Bundesregierung zielt darauf ab, die Tragfähig-
keit der Verbindlichkeiten des Bundes durch solide Staatsfinanzen zu 
gewährleisten und gleichzeitig die notwendigen Investitionen in die 
Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu ermöglichen.

 Jahreswirtschaftsbericht 2024 –  
 Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig  
 stärken 

Einleitung

Die Bundesregierung legt gemäß § 2 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und 

des Wachstums der Wirtschaft jährlich den 
Jahreswirtschaftsbericht vor. Sie stellt darin 
ihre wirtschafts- und finanzpolitische Strategie 
für das entsprechende Jahr dar und nimmt 
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zum Jahresgutachten des Sachverständigenrats 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung Stellung.

Der diesjährige Jahreswirtschaftsbericht der 
Bundesregierung trägt den Titel „Wettbewerbs-
fähigkeit nachhaltig stärken“ und wurde am 
21. Februar 2024 vom Bundeskabinett beschlos-
sen. Er beschreibt eingangs die wirtschaft-
liche Ausgangslage, die zu Beginn des Jahres 
weiterhin durch ein schwieriges Fahrwasser 
gekennzeichnet ist. Schwerpunkt des Berichts1 
ist die Darstellung angebotspolitischer Hand-
lungsfelder zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit vor dem Hintergrund einer derzeit 
schwachen wirtschaftlichen Entwicklung, die – 
das spiegelt das Potenzialwachstum wider – 
auch durch strukturelle Faktoren bedingt ist. 
Der Bericht enthält darüber hinaus Kapitel 
und Indikatoren, die sich etwa mit sozial- und 
klimapolitischen Aspekten auseinandersetzen.

Konjunkturelle Lage

Im vergangenen Jahr ging das Bruttoinlands-
produkt (BIP) preisbereinigt um 0,3 Prozent 
zurück. Die hohen Inflationsraten und deutlich 
gestiegenen Zinsen bremsten die binnen-
wirtschaftliche Nachfrage spürbar. Auch die 
außenwirtschaftliche Nachfrage zeigte sich 
merklich geschwächt. Darüber hinaus dämpfte 
ein mit den Jahren vor 2022 verglichen sehr 
hoher Krankenstand die wirtschaftliche 
Aktivität. Zwar haben einige der belastenden 
Faktoren nachgelassen, wie hohe Verbrau-
cherpreissteigerungen und daraus folgende 
Kaufkraftverluste. Andere – wie hohe Zinsen 
oder geopolitische Krisen – bestehen aber 
fort, sodass sich für das 1. Quartal 2024 noch 
kein Einsetzen einer Erholung der wirtschaft-
lichen Aktivität in Deutschland abzeichnet. 
Im weiteren Jahresverlauf ist dann vor allem 
beim privaten Konsum wieder mit Zuwächsen 
zu rechnen. Aus den deutlich niedrigeren 
Inflationsraten ergeben sich in Kombination 
mit den immer noch merklichen nominalen 
Lohn- und Gehaltszuwächsen steigende Real-
einkommen. Zusammen mit der robusten Lage 

1 Der vollständige Bericht findet sich unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20240321

am Arbeitsmarkt dürfte das die Basis für eine 
wieder kräftigere Konsumentwicklung bilden. 
Dies wird voraussichtlich die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung insgesamt stützen, 
sodass die Bundesregierung für das laufende 
Jahr insgesamt einen leichten Zuwachs des 
preisbereinigten BIP von 0,2 Prozent erwartet.

Am Arbeitsmarkt blieb die Lage trotz der 
eingetrübten Konjunktur im vergangenen 
Jahr relativ stabil. Zwar stieg die Arbeitslosig-
keit im Jahresverlauf etwas an, jedoch kam es 
gleichzeitig zu einem weiteren leichten Aufbau 
der Beschäftigung, die sich aktuell auf einem 
Rekordniveau befindet. Im laufenden Jahr dürf-
te sich im Jahresdurchschnitt voraussichtlich 
ein weiterer geringfügiger Anstieg der Arbeits-
losigkeit ergeben, der jedoch auf den Überhang 
aus 2023 zurückzuführen ist. Im Jahresverlauf 
wird dagegen mit einer rückläufigen Anzahl an 
Arbeitslosen gerechnet. Der Beschäftigungs-
aufbau dürfte sich fortsetzen, wenngleich sich 
hier der demografische Wandel zunehmend 
dämpfend bemerkbar macht.

Der Anstieg der Verbraucherpreise wird sich im 
laufenden Jahr voraussichtlich auf durch-
schnittlich 2,8 Prozent verringern, nachdem 
er im vergangenen Jahr noch stark erhöht bei 
5,9 Prozent gelegen hat. Dabei könnte der seit 
Frühjahr 2023 bei der Inflationsrate bestehende 
Abwärtstrend in den nächsten Monaten 
zunächst temporär unterbrochen werden. 
So dürfte beim Strompreis die Erhöhung der 
Netzentgelte sukzessive von den Anbieterinnen 
und Anbietern an die Verbraucherinnen und 
Verbraucher weitergegeben werden. Zudem 
läuft die temporäre Umsatzsteuersatzsenkung 
bei Gas und Fernwärme wie vorgesehen aus. 
Dazu fällt der inflationssenkende Basiseffekt 
aus der Einführung des 49-Euro-Tickets ab Mai 
weg.

Strukturelle 
Herausforderungen angehen
Aufgrund der ehemals starken Abhängig-
keit von russischen Energielieferungen, dem 
vergleichsweise hohen Industrieanteil an 
der Wertschöpfung sowie der ausgeprägten 
Außenhandelsorientierung wurde die deutsche 
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Wirtschaft stärker als andere große Volkswirt-
schaften in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. 
Dennoch konnten in kürzester Zeit der Ausfall 
russischer Energielieferungen kompensiert 
und – wo möglich – Energiebedarfe effizient 
reduziert werden. Nachdem Deutschland im 
Jahr 2022 die unmittelbaren ökonomischen 
Folgen der Corona-Pandemie weitgehend 
überwunden hatte, gelang es im Laufe des 
vergangenen Jahres, Versorgungsengpässe zu 
vermeiden und auf rückläufige Energiepreise 
hinzuwirken.

Der Ausblick auf eine Stabilisierung der kurz-
fristigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
ändert nichts daran, dass Deutschland eine 
Reihe über Jahre angestauter, struktureller 
Herausforderungen für den Wirtschaftsstand-
ort bewältigen muss. Dazu zählen u. a. die 
notwendige Modernisierung der (öffentlichen) 
Infrastruktur und des privaten Kapital-
stocks, die in Teilen zu zögerlich verlaufende 
Digitalisierung oder die herausfordernden 
Entwicklungen im Bildungsbereich.

Gleichzeitig steht Deutschland vor vier grund-
legenden strukturellen Herausforderungen, 
deren wirtschaftspolitische Bedeutung in den 
vergangenen Jahren jeweils stark zugenommen 
hat:

1. Die geopolitische Zeitenwende ist gekenn-
zeichnet durch den russischen Angriffskrieg 
auf die Ukraine, zunehmende geopolitische 
Spannungen sowie einen Anstieg protektio-
nistischer Maßnahmen einzelner Staaten. Das 
fordert Deutschland als überdurchschnittlich 
stark in internationale Wertschöpfungsketten 
eingebettete Industrienation, aber auch Europa 
insgesamt heraus.

2. Die Folgen des menschengemachten Klima-
wandels machen sich zunehmend bemerkbar 
und verdeutlichen die Dringlichkeit der 
Einhaltung international vereinbarter Klima-
ziele und einer weltweiten Transformation 
zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft. 
Die Dekarbonisierung wird dabei mit einem 
grundlegenden Strukturwandel der deutschen 
Wirtschaft einhergehen.

3. Dass der demografische Wandel ökonomisch 
deutlich an Bedeutung gewinnt, ist seit 

langem bekannt. Nun wird die Alterung der 
Bevölkerung insbesondere durch zunehmende 
Fachkräfteengpässe immer deutlicher spürbar. 
Hinzu kommt, dass inländische sowie auslän-
dische Erwerbspotenziale nicht ausgeschöpft 
werden.

4. Der notwendige Wandel wird vielfach von 
zu hoher Regulierungsdichte und Bürokratie 
erschwert. Die in Teilen unverhältnismäßige 
Bürokratie in Deutschland bindet große 
personelle und finanzielle Ressourcen für die 
Erfüllung regulatorischer Anforderungen und 
hemmt die Nutzung von Kapital für Investitio-
nen und Innovationen.

Bürokratie
als Standortfaktor umfasst einerseits die 
Qualität und Quantität der Regulierung 
und andererseits die Qualität des Vollzugs 
der Regelungen durch die Verwaltung. 

Eine ifo-Umfrage aus dem Jahr 2024 hat 
ergeben, dass mehr als 70 Prozent der 
befragten Expertinnen und Experten in 
Deutschland die Bürokratie als negativen 
Standortfaktor werten – kein anderer Fak-
tor hat so schlecht abgeschnitten. Dadurch 
haben deutsche Firmen im internationalen 
Wettbewerb einen Nachteil. 

Effektive Maßnahmen zur Entlastung von 
unnötigen regulatorischen Hemmnissen, 
zur Verbesserung des Verwaltungsvollzugs 
und zur Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren können 
dabei helfen, dass das verfügbare Kapital 
schnell, effektiv und effizient eingesetzt 
wird. Diese Maßnahmen verursachen 
keine fiskalischen Kosten und ermög-
lichen gleichzeitig eine Verbesserung der 
gesamtwirtschaftlichen Allokation, die 
mittelfristig zu einem stärkeren Wirt-
schaftswachstum führen kann. 

Um Unternehmen von Bürokratie zu 
entlasten, hat die Bundesregierung ein 
Maßnahmenpaket mit einem Gesamtvolu-
men von mehr als 3 Mrd. Euro auf den Weg 
gebracht, darunter das Bürokratieentlas-
tungsgesetz IV, das Wachstumschancenge-
setz und der Gesetzentwurf zur Anhebung 
von Schwellenwerten bei der Bilanzierung. 
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Des Weiteren sorgen der Bund-Länder-
Pakt für Planungs-, Genehmigungs-, und 
Umsetzungsbeschleunigung, die voran-
schreitende Verwaltungsdigitalisierung 
und das vereinbarte Belastungsmorato-
rium für schnellere und digitale Verfahren 
sowie für weniger Bürokratie. 

Bürokratieabbau ist gleichzeitig eine Quer-
schnitts- und Daueraufgabe, die alle Rege-
lungsebenen betrifft: Sowohl Europäische 
Union (EU) und Bund als auch die Länder 
müssen dauerhaft daran arbeiten, den 
Normbestand zu optimieren und unnötige 
Bürokratie und Belastungen zu vermeiden, 
um den Unternehmen den erforderlichen 
Freiraum für ihre eigentlichen Aufgaben 
zu geben.

Wachstumspotenzial mit angebotsorientier-
ter Wirtschaftspolitik stärken

Anders als in den akuten Krisenlagen der 
jüngeren Vergangenheit handelt es sich bei 
diesen Herausforderungen um strukturelle und 
längerfristige Entwicklungen, die potenziell 
zu angebotsseitigen Verknappungen führen. 
Damit können sie zu einer Schwächung der 
wirtschaftlichen Dynamik in den kommenden 
Jahren beitragen und Preisdruck erzeugen. Dies 
ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines im 
Durchschnitt der vergangenen Jahre bereits 
geringen Produktivitätswachstums zu sehen. 
Schätzungen zur Entwicklung des Wachs-
tumspotenzials in Deutschland deuten ohne 
Berücksichtigung zusätzlicher Maßnahmen 
auf ein für absehbare Zeit niedriges und rück-
läufiges Wirtschaftswachstum hin.

Dies zeigt sich z. B. in der Mittelfristprojektion 
der Bundesregierung für die nächsten Jahre, 
die sich an den strukturellen, trendmäßigen 
Wachstumsmöglichkeiten der Volkswirtschaft 
orientiert. Die Beschreibung dieser trendmä-
ßigen Wachstumsperspektiven bei konjunktu-
reller Normallage erfolgt mit dem gesamtwirt-
schaftlichen Produktionspotenzial. Dieses wird 
anhand einer gängigen Produktionsfunktion 
mit den Produktionsfaktoren Arbeit und 
Kapital sowie der Totalen Faktorproduktivität 
als Maß für die Produktivität in der Volkswirt-
schaft geschätzt.

Die Bundesregierung projiziert für die Jahre 
bis 2028 – ähnlich wie der Sachverständigenrat 
und die Gemeinschaftsdiagnose der führenden 
Wirtschaftsforschungsinstitute – ein jährliches 
Potenzialwachstum von durchschnittlich nur 
noch 0,5 Prozent (vergleiche Abbildung 1). 
Eine Zerlegung in die Wachstumsbeiträge zum 
Produktionspotenzial zeigt, dass insbesondere 
die demografische Alterung dämpfend auf das 
Potenzialwachstum wirkt und sich der Beitrag 
des Faktors Arbeit im aktuellen Projektions-
zeitraum bis 2028 ins Negative umkehren wird. 
Positive Beiträge werden dagegen, wenn auch 
geringer als im historischen Durchschnitt, von 
einem anhaltenden Produktivitätswachstum 
(in Höhe von durchschnittlich 0,3 Prozent pro 
Jahr) und einem expandierenden Bruttokapi-
talstock erwartet.

Die Bundesregierung strebt Produktivitäts-
steigerungen und ein stetiges und anhaltendes 
Wirtschaftswachstum an. Sie ist davon über-
zeugt, dass eine anhaltende Wachstumsdyna-
mik auch notwendig ist, um die drängenden 
Aufgaben ohne zunehmende verteilungspoli-
tische Konflikte zu bewältigen. Für dieses Ziel 
setzt die Bundesregierung auf eine angebots-
orientierte Wirtschaftspolitik.

Die Bundesregierung hat bereits seit Beginn 
der Legislaturperiode verstärkt jene Stand-
ortfaktoren in den Blick genommen, die sich 
in jüngerer Vergangenheit zunehmend als 
Hindernis für eine dynamischere Entwicklung 
herausgestellt haben. Neben dem knapper 
werdenden Angebot an Fach- und Arbeits-
kräften und dem Wegfall günstiger fossiler 
Energiequellen betrifft dies insbesondere den 
Umfang an Bürokratie, aber auch die mitunter 
hohe Belastung durch Steuern und Abgaben, 
die Qualität der (öffentlichen) Infrastruktur 
oder die zögerlich verlaufende Digitalisierung.

In den kommenden Jahren geht es um eine 
ambitionierte, konsequente und verlässliche 
Wirtschaftspolitik im Interesse einer nachhal-
tigen Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Dem 
Thema der Wirtschaftssicherheit kommt dabei 
aufgrund der geopolitischen Lage ein größerer 
Stellenwert zu. Der Umbau des Kapitalstocks 
hin zur Treibhausgasneutralität leistet einen 
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Beitrag zur Reduktion der Abhängigkeit von 
fossilen Energieimporten. Für die Dekarboni-
sierung setzt die Bundesregierung vor allem auf 
marktwirtschaftliche Instrumente. Die Beprei-
sung von CO2 ist deshalb das Leitinstrument 
zur Reduktion von Emissionen. Beim Ausbau 
erneuerbarer Energien gilt es, möglichen neuen 
Abhängigkeiten, etwa bei kritischen Roh-
stoffen, vorzubeugen. Im Interesse einer dyna-
mischeren Produktivitätsentwicklung sind 
technologischer Fortschritt und Innovationen 
unverzichtbar. Offenheit gegenüber neuen 
Technologien schafft auch Wege für zusätzliche 
Resilienz. Eine Dynamisierung der Wirtschaft 
ergibt sich insbesondere dann, wenn bei der 
Integration neuer Technologien international 
ein Level-Playing-Field gewährleistet ist. 
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind 
als Chance zu begreifen und können helfen, 
die volkswirtschaftlichen Fachkräfteengpässe 
abzumildern.

Steuerbelastung im Blick behalten

Eine zentrale Stellschraube für eine erfolg-
reiche Angebotspolitik sind die inländischen 
Standortbedingungen für Unternehmen, bei 
denen die Steuerpolitik eine maßgebliche Rolle 
spielt. Die Belastung von Kapitalgesellschaften 
ist in Deutschland in Bezug auf die nominalen 
Steuersätze im internationalen Vergleich sehr 
hoch. Niedrigere Unternehmenssteuern setzen 
für inländische wie auch ausländische Unter-
nehmen einen starken Anreiz, in Deutschland 
zu investieren und Innovationen voranzutrei-
ben. Private Investitionen und Innovationen 
sind ihrerseits wesentlich für die Erweiterung 
und Erneuerung des privaten Kapitalstocks 
und somit der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätsentwicklung. Somit stärkt ein 
modernes und wettbewerbsfähiges Steuer-
system die Kapazitäten der Unternehmen für 
Investitionen, sichert die Zukunftsfähigkeit 
der deutschen Wirtschaft und ermöglicht eine 
fortlaufende Expansion des gesamtwirtschaft-
lichen Angebots.

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen 
Fortschritts zum preisbereinigten Potenzialwachstum

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 
Quelle: Jahresprojektion 2024 der Bundesregierung
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Steuereinnahmen sind die Grundlage dafür, dass 
der Staat seine Aufgaben erfüllen kann, wie z. B. 
die Finanzierung von öffentlicher Infrastruktur 
oder Bildung. Gleichzeitig erwarten viele Bür-
gerinnen und Bürger, dass die Steuern in einem 
angemessenen Verhältnis zu den staatlichen 
Leistungen stehen. Auch vor dem Hintergrund 
der gesellschaftlichen Alterung und des globalen 
Wettbewerbs um Talente, Unternehmen und 
Technologien gilt es, diese Balance im Blick zu 
halten. Zu diesem Zweck wurde im Jahreswirt-
schaftsbericht 2024 das Kapitel zur Wohlfahrts-
messung, das anhand ausgewählter Leitindi-
katoren Aufschluss über ökonomische, soziale, 
ökologische und gesellschaftliche Aspekte 
der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt gibt, 
erweitert. Neu hinzugekommen sind in diesem 
Jahr die Staatsquote und Steuerquote als Indi-
katoren für das Verhältnis zwischen staatlichen 
Leistungen auf der einen und Steuerbelastungen 
auf der anderen Seite. Die Steuerquote, d. h. die 
Steuereinnahmen des Staats im Verhältnis zum 
BIP, zeigt in der langen Frist mit Ausnahme 
des Pandemiejahrs 2020 eine leicht steigende 
Tendenz. Im Jahr 2000 lag sie bei 22,2 Prozent. 
In den vergangenen Jahren ist sie auf zuletzt 
24,7 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Die Aus-
gaben des Staats gemessen an der Staatsquote 
schwanken über den Beachtungszeitraum leicht, 
im Jahr 2022 lag die Staatsquote bei 49,5 Prozent.

Handlungsfelder zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit
Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung 
begegnet den beschriebenen Herausforde-
rungen im Rahmen einer umfassenden und 
zugleich gezielten Angebotspolitik. Es gilt 
insbesondere, das Produktivitätswachstum zu 
steigern, Herausforderungen des demografi-
schen Wandels und der Dekarbonisierung 
zu bewältigen sowie den Veränderungen der 
Globalisierung und der Sicherheitsordnung zu 
begegnen. Marktwirtschaftliche Anreize und 
verbesserte Rahmenbedingungen für private 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
spielen dabei eine wesentliche Rolle. Damit der 
Umbau trotz knapper Produktionsfaktoren 
gelingen kann, sind Produktivitätssteigerungen 
von zentraler Bedeutung. Die Wirtschaftspoli-
tik zielt deshalb insbesondere auf ein stärkeres 

Angebot der limitierenden Produktionsfak-
toren, technischen Fortschritt sowie höhere 
Arbeits- und Energieeffizienz ab. Ausgehend 
hiervon ergreift die Bundesregierung Maß-
nahmen insbesondere in den nachfolgend 
ausgeführten Handlungsfeldern.

Zur Stärkung der Investitionsdynamik 
schafft die Bundesregierung die notwendigen 
Rahmenbedingungen, um private Investi-
tionen zu mobilisieren, die rund 90 Prozent 
der gesamtwirtschaftlichen Investitionen 
in Deutschland ausmachen. Dafür setzt der 
Staat mit einem investitionsfreundlichen 
Steuersystem, einem förderlichen Umfeld für 
Innovationen, Gründungen und Forschung 
sowie mit Investitionszuschüssen spürbare 
Anreize. Die Bundesregierung hat mit dem 
Wachstumschancengesetz gezielte steuerliche 
Anreize für private Investitionen vorgeschla-
gen. Zur Beschleunigung der Transformation 
und langfristigen Stärkung des Wachstums-
potenzials treibt die Bundesregierung über den 
Klima- und Transformationsfonds insbesonde-
re Investitionen in Klimaschutz, Energiewende, 
Mobilität und Digitalisierung voran.

Die Bundesregierung sieht es als geboten an, 
unnötige Bürokratie und Regulierung stärker 
zu begrenzen und Verfahrensdauern deutlich 
zu verkürzen. Mit dem Bürokratieentlastungs-
gesetz IV und zahlreichen weiteren Büro-
kratieentlastungsmaßnahmen sowie neuen 
methodischen Ansätzen wie dem Digitalcheck 
leitet die Bundesregierung die Trendwende zu 
weniger Bürokratie ein. So setzt sie neue Maß-
stäbe. Mit den Praxischecks hat die Bundesre-
gierung ein weiteres wichtiges Instrument zum 
Bürokratieabbau pilotiert und ausgerollt. Damit 
die weitreichenden Investitionsvorhaben der 
deutschen Wirtschaft weiter Fahrt aufnehmen 
können, arbeiten Bund und Länder im Zuge des 
sogenannten Deutschland-Pakts gemeinsam 
an der Digitalisierung der Verwaltung und an 
effizienteren Planungs- und Genehmigungs-
verfahren, die Deutschland schneller, moderner 
und sicherer machen. Bei neuer Gesetzgebung 
strebt die Bundesregierung eine möglichst 
bürokratiearme Umsetzung an. Die Wirtschaft 
soll nicht durch unverhältnismäßige zusätzliche 
Bürokratie belastet werden („Belastungsmorato-
rium“). Das gilt auch für die EU-Ebene.
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Die Innovationsfähigkeit insgesamt und 
Investitionen in Schlüsseltechnologien sowie 
die digitale Transformation sind entscheidend 
für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit 
und Resilienz der deutschen Wirtschaft. 
Daher beabsichtigt die Bundesregierung, die 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von 
Unternehmen über die im Wachstumschan-
cengesetz vorgeschlagene weitere Verbesserung 
der steuerlichen Forschungszulage und 
die Erprobung innovativer Technologien 
und Geschäftsmodelle zu unterstützen. 
Gleichzeitig treibt die Bundesregierung auf 
unterschiedlichen Ebenen die Digitalisierung 
und die Nutzung der Potenziale von Daten für 
Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und 
öffentliche Verwaltung voran. Mit der Gigabit-
strategie unterstützt die Bundesregierung eine 
flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und 
dem neusten Mobilfunkstandard. Auch ist es 
angesichts der geopolitischen Entwicklungen 
wichtiger denn je, den Zugang zu Schlüssel-
technologien und Rohstoffen zu schützen 
und zu gewährleisten. Daher unterstützt die 
Bundesregierung die Wirtschaft beim Aufbau 
von Wertschöpfung in Schlüsselbereichen.

Das Angebot an Arbeitskräften droht zu 
einem weiter zunehmenden Hemmnis für die 
wirtschaftliche Dynamik der kommenden 
Jahre zu werden. Um das Arbeitsangebot 
zu erhöhen, setzt die Bundesregierung im 
Rahmen der Fachkräftestrategie neue Maß-
nahmen für eine Steigerung der Attraktivität 
Deutschlands für qualifizierte Erwerbs-
personen aus dem Ausland um. Zur stärkeren 
Mobilisierung der inländischen Potenziale 
zielen Aktivitäten der Bundesregierung auf 
eine nachhaltige Aktivierung von Arbeits-
losen sowie verbesserte Erwerbsanreize und 
-möglichkeiten insbesondere für Ältere und 
für Zweitverdienende ab. Die Bundesregierung 
wird angesichts der Bedeutung der Verfüg-
barkeit von Arbeitskräften für den Wirt-
schaftsstandort über die bereits vorgesehenen 
Maßnahmen hinausgehen. Dabei werden 
Arbeitsanreize des Steuer- und Transfersys-
tems im Rahmen von Transferentzugsraten 
in den Blick genommen sowie ein mit den 
Sozialpartnern gemeinsamer „Dialogprozess 
Arbeit und Rente“ ins Leben gerufen. Nicht 
zuletzt stellt die Bundesregierung mit einem 

Job-Turbo die Weichen für eine zügige und 
nachhaltige Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten.

Um die Allokation von Kapital in hoch-
produktive Wirtschaftszweige zu befördern 
und Investitionen auszulösen, sollen die 
Kapitalmärkte vertieft und Finanzierungsbe-
dingungen verbessert werden. Hierfür wird die 
Integration des EU-Binnenmarkts im Rahmen 
der Kapitalmarktunion weiter angetrieben. 
Gleichzeitig steigert die Bundesregierung mit 
dem Zukunftsfinanzierungsgesetz die Attrak-
tivität des Investitionsstandorts Deutschland 
für innovative Gründerinnen und Gründer und 
Start-ups, etwa durch verbesserte Finanzie-
rungsbedingungen oder die Fortentwicklung 
des Gesellschaftsrechts. Private Investitionen 
in deutsche Start-ups und Innovationstechno-
logien sollen außerdem mobilisiert werden, um 
den deutschen Venture-Capital-Markt und den 
Standort Deutschland zu stärken.

Weitere im Jahreswirtschaftsbericht genannte 
zentrale Handlungsfelder umfassen diese 
Bereiche:

• Erhöhung des Angebots an erneuerbarer 
Energie, u. a. über Novellierung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes

• Förderung klimaneutraler Industrieproduk-
tion, u. a. über Klimaschutzverträge

• Diversifizierung des Außenhandels, u. a. über 
ausgeweitete Handelsbeziehungen

• Schaffung von bezahlbarem und nachhalti-
gem Wohnraum, u. a. über neue beziehungs-
weise ausgeweitete Förderprogramme sowie 
temporär geänderte Abschreibungsregelun-
gen

• Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, 
u. a. über zusätzliche Finanzmittel

Finanzpolitik mit klarer 
Orientierung an Effizienz und 
Tragfähigkeit

Die schwerpunktmäßig angebotsseitige Wirt-
schaftspolitik wird flankiert durch eine am Ziel 
der Tragfähigkeit orientierte Finanzpolitik. 
Während der Krisen hat die Bundesregierung 
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temporäre und gezielte Entlastungsmaß-
nahmen bereitgestellt, um Unsicherheit zu 
reduzieren, die volkswirtschaftliche Substanz 
in Deutschland zu sichern sowie Unternehmen 
und Privathaushalte zu entlasten. Diese ent-
schlossene Reaktion war möglich, weil der Staat 
aufgrund der vor der Pandemie aufgebauten 
fiskalischen Puffer und dem Vertrauen der 
Kapitalmärkte auf signifikante finanzielle Res-
sourcen zurückgreifen konnte. Daher setzt die 
Bundesregierung ihren Weg einer vorausschau-
enden und konsolidierenden Finanzpolitik fort. 
Der Bundeshaushalt für das Jahr 2024 sieht die 
Einhaltung der regulären Kreditobergrenze der 
Schuldenbremse vor. Mit der damit einherge-
henden finanzpolitischen Normalisierung wird 
die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen und die 
Sicherung der fiskalischen Resilienz auch für 
zukünftige Krisen gewährleistet. Hierbei setzt 
die Bundesregierung gleichzeitig fortwährend 
die notwendigen Prioritäten für öffentliche 
sowie notwendige Impulse für mehr private 
Investitionen.

Glaubhafte Fiskalregeln, wie die Schulden-
regel des Grundgesetzes (GG), können die 
Solidität der Staatsfinanzen und die mittel- und 
langfristige Tragfähigkeit der gesamtstaat-
lichen Schuldenstandsquote gewährleisten 
und so krisenhaften Zuspitzungen vorbeugen. 
Als Ausdruck staatlicher Selbstbindung 
ist Art. 115 GG ein zentrales Element der 
deutschen Finanzpolitik und setzt damit auch 
den Rahmen für die finanzpolitische Strategie 
der Bundesregierung.

Der Aufbau von Risikopuffern trägt wesentlich 
zu fiskalischer Resilienz bei. So kann Deutsch-
land trotz der umfangreichen Maßnahmen 
zur Bewältigung der Corona-Pandemie sowie 
zur Abfederung der hohen Energiepreise der 
Jahre 2022 und 2023 sehr solide finanzpoliti-
sche Kennzahlen vorweisen. Im Vergleich zu 
den anderen G7-Mitgliedern hat Deutschland 
mit einer Schuldenstandsquote (Bund, Länder 
und Kommunen) von knapp 65 Prozent des BIP 
die mit Abstand geringste Schuldenbelastung.

Aufgrund unterschiedlicher, teils struktureller 
Herausforderungen wird die Bundesregierung 
ihre Ausgaben innerhalb enger Haushaltsspiel-
räume quantitativ wie qualitativ konsolidieren. 

Denn die gestiegenen Zinsen, der demografi-
sche Wandel und steigende Verteidigungs-
ausgaben als erforderliche Reaktion auf den 
russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und 
die veränderten geopolitischen Realitäten 
führen zu einer zunehmenden „Versteinerung“ 
der Ausgaben aus dem Bundeshaushalt. 
Dem wird die Bundesregierung entschieden 
entgegenwirken. Durch die mit der Schulden-
bremse notwendigen Aushandlungsprozesse 
werden die Zielkonflikte und konkreten Kosten 
vermehrter Zukunftsausgaben in Form ent-
gangener zusätzlicher staatlicher Leistungen 
transparent.

Steigende Zinsen, ausgehend von einem Umfeld 
außergewöhnlich niedriger Zinsen, und der 
schnelle Anstieg der Zinsausgaben des Bundes-
haushalts zeigen (vergleiche Abbildung 2), 
dass Zinsänderungsrisiken nicht außer 
Acht gelassen werden dürfen. Die deutlich 
gestiegenen Zinsen und die höhere Ver-
schuldung des Bundes (zum Jahresende 2023 
betrug sie rund 1.431 Mrd. Euro im Vergleich 
zu 1.011 Mrd. Euro zum Jahresende 2019) 
aufgrund der Maßnahmen in der Corona-Krise 
und infolge des russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine machen sich in den Zinsausgaben 
deutlich bemerkbar.

Arbeitsanreize stärken, 
Wohlstand erhalten und 
Teilhabe sicherstellen

In diesem und den kommenden Jahren der 
Transformation der deutschen Wirtschaft 
kommt es neben einer Stärkung von Kaufkraft 
und verteilungspolitischem Ausgleich darauf 
an, insbesondere Leistungsanreize auszubauen, 
sozialstaatliche Leistungen zu modernisieren 
und langfristigen Vermögensaufbau zu fördern.

Das Arbeitseinkommen stellt für die meisten 
Bürgerinnen und Bürger den Großteil des Ein-
kommens dar. Einen wesentlichen Beitrag, dass 
es im Zuge der Preissteigerungen zu keinen 
zusätzlichen Belastungen von Erwerbseinkom-
men kommt, hat die Bundesregierung mit dem 
Inflationsausgleichsgesetz und der Anhebung 
von Pausch- und Freibeträgen bereits geleistet. 
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Darüber hinaus kommt es im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung verstärkt auf eine 
höhere beziehungsweise deutlich dynami-
schere Entwicklung der Arbeitsproduktivität 
und damit verbundene Lohnzuwächse an. 
Eine wichtige Voraussetzung, damit die Auf-
nahme oder Ausweitung einer substanziellen 
Erwerbstätigkeit attraktiv ist, ist eine möglichst 
moderate Belastung des Bruttoeinkommens 
durch Steuern und Abgaben. So sind mit Jah-
resbeginn 2024 Änderungen bei der Einkom-
mensteuer in Kraft getreten, die Bürgerinnen 
und Bürger um rund 15 Mrd. Euro in der vollen 
Jahreswirkung steuerlich entlasten. Darüber 
hinaus hält die Bundesregierung die Beitrags-
sätze zur Sozialversicherung im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten moderat, da die Belastung von 
Arbeitseinkommen in Deutschland im inter-
nationalen Vergleich hoch ist.

Die zum Jahresbeginn in Kraft getretenen 
Entlastungen bei der Einkommensteuer tragen 
auch dazu bei, dass Freiräume zum Inves-
tieren in Vermögenswerte erhalten bleiben. 
Neben einer Stärkung von Lohneinkommen 
bieten verschiedene weitere Maßnahmen 

Unterstützung beziehungsweise Anreize zum 
Aufbau von Vermögenswerten. Hierunter fallen 
u. a. die im Rahmen des Zukunftsfinanzie-
rungsgesetzes erhöhte Arbeitnehmersparzulage 
sowie die gestärkte Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung. Die Stärkung der finanziellen Bildung 
führt auch zu einer höheren Fähigkeit zur 
Partizipation am Finanzmarkt und leistet 
damit einen Beitrag zum Vermögensaufbau.

Initiative Finanzielle Bildung

Finanzielle Bildung ist ein wichtiger Teil der 
Allgemeinbildung und eine Grundvoraus-
setzung für kompetente ökonomische Teilhabe 
in modernen, marktwirtschaftlich verfassten 
Gesellschaften. Studien zeigen jedoch, dass es im 
Bereich der finanziellen Bildung in Deutschland 
Nachholbedarf gibt. Dieser ist gleichbedeutend 
mit bislang ungenutzten Chancen für mehr 
Teilhabe, Wachstum und Wohlstand. Dieser 
Aufgabe begegnet das BMF gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
im Rahmen der Initiative Finanzielle Bildung. 
Dabei soll die finanzielle Bildung in Deutschland 

Zinsausgaben des Bundes (inklusive Sondervermögen), 
jährliches Emissionsvolumen und 
Umlaufvolumen in Bundeswertpapieren
in Mrd. Euro

Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo Institut für Wirtschaftsforschung, eigene Berechnungen
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langfristig entlang folgender Eckpunkte gestärkt 
werden:

• Entwicklung einer nationalen Finanzbil-
dungsstrategie zusammen mit der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung und unter Einbeziehung aller 
relevanten Stakeholder

• Schaffung einer zentralen 
Finanzbildungsplattform 
(https://www.mitgeldundverstand.de)

• Stärkung der Forschung zu finanzieller 
Bildung

Finanzielle Bildung bedeutet auch proaktiven 
Verbraucherschutz, da sie es ermöglicht, 
bedarfsgerechte, sinnvolle Anlage-, Kredit- und 
Versicherungsentscheidungen zu treffen.

Auf dem Arbeitsmarkt kommt im Zuge des 
demografischen Wandels und des Arbeits-
kräftemangels besonders älteren Menschen 
eine zunehmende Bedeutung zu. Die 
Bundesregierung hat mit der Aufhebung der 
Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen 
Altersrenten zum 1. Januar 2023 rentenrechtli-
che Hemmnisse beseitigt und mehr Flexibilität 
beim Übergang in den Ruhestand ermöglicht. 
Darüber hinaus ist es das Ziel der Bundes-
regierung, die gesetzliche Rente als tragende 
Säule der Alterssicherung zu stärken. Mit der 
geplanten Einführung des Generationenkapi-
tals soll die finanzielle Basis der gesetzlichen 
Rentenversicherung um ein kapitalgedecktes, 
nachhaltiges Finanzierungsstandbein erweitert 
werden.
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→ Das Münzprogramm der Bundesrepublik Deutschland umfasst in diesem 
Jahr 15 Münzen. Herausgeber ist das BMF.

→ Münzen der Bundesrepublik Deutschland sind Botschafter des Landes. 
Die Themen der Münzen werden sorgfältig ausgewählt. Sie würdigen 
herausragende Persönlichkeiten, bekannte Wahrzeichen und bedeutende 
Ereignisse aus Gesellschaft, Geschichte, Politik, Kultur und Sport. Die 
Münzen tragen dazu bei, öffentliche Diskussionen zu fördern und Position 
zu beziehen.

→ Im Januar 2024 hat der Bund die 2-Euro-Münze „Mecklenburg-Vorpom-
mern“ mit dem Motiv „Königsstuhl“ herausgegeben.

→ Anlässlich der UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland 
gibt das BMF erstmals eine Münze mit dem Nominalwert 11 Euro heraus.

→ Mit der Ausgabe der 20-Euro-Silbermünze zum 300. Geburtstag von 
Immanuel Kant würdigt der Bund einen der bedeutendsten deutschen 
Philosophen der Neuzeit.

→ Einen weiteren Höhepunkt stellen die vier teilkolorierten 5-Euro-Münzen 
aus der Serie „Wunderwelt Insekten“ dar. In jedem Quartal erscheint eine 
Münze. Im November 2024 wird mit dem Motiv „Steinhummel“ die Serie 
abgeschlossen.

→ Zum Jahresende gibt die Bundesrepublik Deutschland im November die 
25-Euro-Feinsilbermünze „Adventskranz“ aus der Serie „Weihnachten“ in 
sogenannter Tellerprägung aus.

→ Weitere Höhepunkte im Münzjahr 2024 sind die Ausgaben der 
Goldmünzen: die 20-Euro-Goldmünze „Biber“ aus der Serie „Rückkehr der 
Wildtiere“, die 50-Euro-Goldmünze „Mobilität“ aus der Serie „Deutsches 
Handwerk“ und die 100-Euro-Goldmünze „Der zerbrochne Krug“ aus der 
Serie „Meisterwerke der deutschen Literatur“.

 Das Münz-Jahresprogramm 2024 
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2-Euro-Gedenkmünzen

In diesem Jahr wurde die Tradition fortgesetzt, 
zum Jahresbeginn eine 2-Euro-Gedenkmünze 
mit dem Motiv eines Bundeslands zu veraus-
gaben. Nach der Auftaktmünze „Hamburg“ aus 
der Serie „Bundesländer II“ im vergangenen 
Jahr ist am 30. Januar 2024 die 2-Euro-Münze 
„Mecklenburg-Vorpommern“ mit dem Motiv 
„Königsstuhl“ erschienen.

Eine weitere 2-Euro-Gedenkmünze erscheint 
am 21. März 2024. Sie würdigt die Paulskir-
chenverfassung, die am 27. März 1849 durch 
die Nationalversammlung beschlossen wurde 
und der erste Versuch einer gesamtstaatlichen 
und demokratischen Verfassung Deutschlands 
war. Die Bildseite zeigt im Vordergrund eine 
perspektivische Darstellung des Erinnerungs-
orts Paulskirche im Moment des Einzugs 
der Abgeordneten der verfassungsgebenden 
Nationalversammlung.

5-Euro-Münzen

Im Rahmen der 2022 begonnenen 5-Euro-Serie 
„Wunderwelt Insekten“ werden in diesem 
Jahr die vier teilkolorierten Münzen „Grünes 
Heupferd“, „Hainschwebfliege“, „Hirschkäfer“ 
und „Steinhummel“ verausgabt. Mit diesen 
Emissionen findet die neunteilige Münzserie 

ihren Abschluss. Die Serie stellt vor dem 
Hintergrund aktuell aussterbender Tier- und 
Insektenarten eine besondere Tiergruppe in 
den Fokus, die einen bedeutsamen Teil unseres 
Naturerbes ausmacht. Die Erscheinungstage 
sind wie folgt festgelegt:

• Grünes Heupferd am 7. März 2024,

• Hainschwebfliege am 13. Juni 2024,

• Hirschkäfer am 26. September 2024,

• Steinhummel am 7. November 2024.

Münzen mit Polymerring

Auch in diesem Jahr gibt das BMF eine Münze 
mit Polymerring heraus. Die 10-Euro-Serie 
„Im Dienst der Gesellschaft“ wird 2024 mit der 
Ausgabe „Polizei“ fortgesetzt. In die Münze ist 
ein Kunststoffring in der Farbe Kobaltblau ein-
gefügt. Die Serie stellt die besondere Bedeutung 
von Berufsgruppen in den Fokus, die für das 
Funktionieren der Gesellschaft und das Leben 
jedes Einzelnen unverzichtbar sind. Ausgabetag 
ist der 25. April 2024.

11-Euro-Silbermünze

Aus Anlass des sportlichen Großereignisses 
der UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 
in Deutschland gibt das BMF am 8. Mai 2024 

Münze mit Polymerring: Die 10-Euro-Serie „Im Dienst der Gesellschaft“ mit dem Motiv „Polizei“/ Quelle: © BVA
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erstmals eine 11-Euro-Münze heraus. Die 
Ausgabe würdigt das sportliche und gesell-
schaftliche Großereignis, das erstmalig nach 
der Deutschen Einheit in der Bundesrepublik 
Deutschland ausgetragen wird.

20-Euro-Silbermünzen

In diesem Jahr werden mit den 20-Euro-Mün-
zen drei besondere Jubiläen und Ereignisse 
gewürdigt. Die Münze „300. Geburtstag 
Immanuel Kant“ honoriert den deutschen 
Philosophen der Aufklärung. Immanuel Kant 
gehört zu den bedeutendsten Philosophen der 
Neuzeit. Erscheinungstag dieser Ausgabe ist der 
11. April 2024.

Zum Anlass des 1949 in Kraft getretenen 
Grundgesetzes erscheint die Münze „75 Jahre 
Grundgesetz“. Das vom Parlamentarischen Rat 
erarbeitete Grundgesetz ist die verfassungs-
rechtliche Grundlage der staatlichen Organi-
sation der Bundesrepublik Deutschland und 
des Zusammenlebens der Menschen in diesem 
Land. Erstausgabetag ist der 23. Mai 2024.

Am 5. September 2024 erscheint die 
Münze „125. Geburtstag Erich Kästner“. Die 
Münze ist einem der bekanntesten deutschen 

Schriftsteller gewidmet. Erich Kästner zählt zu 
den meistübersetzten Autoren des 20. Jahr-
hunderts.

25-Euro-Silbermünze

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest erscheint in 
sogenannter Tellerprägung die vierte Münze 
aus der Serie „Weihnachten“ mit dem Motiv 
„Adventskranz“. Als Weihnachtsbrauch ist der 
Adventskranz der Symbolik verbunden, dass 
das Zunehmen des Kerzenlichts die immer 
näherkommende Ankunft des Gottessohns als 
„Licht der Welt“ verdeutlichen soll.

Die Tellerprägung 
ist eine besondere Prägetechnik. Der 
Münzgrund weist hier – ähnlich einem 
Teller – eine konkave Vertiefung auf und 
ermöglicht so eine plastischere Darstellung 
des Münzmotivs.

Goldmünzen-Programm

Mit der 20-Euro-Münze „Biber“ erscheint am 
17. Juni 2024 die dritte Ausgabe der sechsteili-
gen Serie „Rückkehr der Wildtiere“. Die Serie 
stellt insbesondere solche Tiere in den Fokus, 
die in der Vergangenheit in Deutschland schon 

11-Euro-Münze: „UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland“/ Quelle: © BVA
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fast ausgerottet waren und zwischenzeitlich – 
u. a. infolge von Arten- und Naturschutzmaß-
nahmen – zurückgekehrt sind.

Die 50-Euro-Münze „Mobilität“ ist die zweite 
Ausgabe der fünfteiligen Serie „Deutsches 
Handwerk“, bei der im Zeitraum 2023 bis 2027 
jährlich eine Emission erscheint. Die Serie 
würdigt das Handwerk als einen der wichtigs-
ten und vielseitigsten Wirtschaftsbereiche der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Motiv der 
Bildseite schaut mit kluger Symbolik aus der 
Perspektive des Handwerks in die Zukunft der 
Mobilität. Erstausgabetag ist der 5. August 2024.

Die 100-Euro-Münze „Der zerbrochne Krug“ 
ist die zweite Ausgabe der 2023 begonnenen 
achtteiligen Serie „Meisterwerke der deutschen 
Literatur“. Die Serie stellt dabei nicht den 
jeweiligen Autor in den Fokus, sondern das 
literarische Werk in seiner monumentalen 
Bedeutung für die deutsche Kultur; hier das 
Lustspiel Heinrich von Kleists. Erstausgabetag 
ist der 7. Oktober 2024.

Bezug der Münzen

Deutsche Münzen in der Sammlerqualität 
„Spiegelglanz“ können ebenso wie die Gold-
münzen und diverse Münzsets bei der „Münze 
Deutschland“, der offiziellen Verkaufsstelle 
des Bundes, erworben werden. Im Onlineshop 
unter www.muenze-deutschland.de können 
die Münzen bequem von zu Hause aus bestellt 
werden.

Die 20-Euro- und 25-Euro-Silbermünzen sowie 
die Münzen mit Polymerring sind zum Nomi-
nalwert in der Prägequalität „Stempelglanz“ 
bei den Filialen der Deutschen Bundesbank 
erhältlich. Dies gilt auch für die 2-Euro-
Gedenkmünzen, die im gesamten Euroraum 
gesetzliches Zahlungsmittel sind und mit einer 
Auflage von jeweils rund 30 Mio. Stück in den 
Bargeldumlauf gegeben werden.

Die 100-Euro-Münze: Aus der Serie „Meisterwerke der deutschen Literatur“ das Motiv „Der zerbrochne Krug“  
Quelle: © BVA
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Das Münzjahr 2024 einschließlich themengleicher 
Sonderpostwertzeichen (SPWZ)

Ausgabetag Thema
2-Euro-Münzen

30. Januar 2024 Mecklenburg-Vorpommern (Serie „Bundesländer II“)

21. März 2024 175. Jubiläum Paulskirchenverfassung

5-Euro-Münzen
7. März 2024 Grünes Heupferd (Serie „Wunderwelt Insekten“)

13. Juni 2024 Hainschwebfliege (Serie „Wunderwelt Insekten“)

26. September 2024 Hirschkäfer (Serie „Wunderwelt Insekten“)

7. November 2024 Steinhummel (Serie „Wunderwelt Insekten“)

10-Euro-Münze
25. April 2024 Polizei (Serie „Im Dienst der Gesellschaft“)

11-Euro-Münze
8. Mai 2024 UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024

6. Juni 2024 SPWZ: UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 (85 Cent)

20-Euro-Silbermünzen
11. April 2024 300. Geburtstag Immanuel Kant

23. Mai 2024 75 Jahre Grundgesetz

6. Juni 2024 SPWZ: 75 Jahre Grundgesetz (85 Cent)

5. September 2024 125. Geburtstag Erich Kästner

25-Euro-Silbermüze
21. November 2024 Adventskranz (Serie „Weihnachten“)

20-Euro-Goldmünze 
17. Juni 2024 Biber (Serie „Rückkehr der Wildtiere“)

50-Euro-Goldmünze
5. August 2024 Mobilität (Serie „Deutsches Handwerk“)

100-Euro-Goldmünze
7. Oktober 2024 Der zerbrochne Krug (Kleist) (Serie „Meisterwerke der deutschen Literatur“)

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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→ Das BMF ist seit der Auflösung des Bundesministeriums für Post 
und Telekommunikation im Jahre 1998 Herausgeber der deutschen 
Briefmarken.

→ Jährlich werden rund 50 neue Motive herausgegeben.

→ Die zusätzlichen Cent-Beträge der sogenannten Plusmarken führen jedes 
Jahr zu Erlösen in Höhe mehrerer Millionen Euro und werden verwendet, 
um vielfältige gemeinnützige Projekte zu unterstützen.

 Briefmarken – Deutschlands  
 kleinste Kulturbotschafter 

Einleitung

Das BMF ist seit dem Jahr 1998 Herausgeber 
der Postwertzeichen (Briefmarken) mit dem 
Aufdruck „Deutschland“.

Von der Idee bis zur Entstehung einer Brief-
marke ist es ein weiter Weg.1 Dabei erhält das 
BMF Unterstützung durch angesehene Exper-
tinnen und Experten, u. a. aus dem Bereich der 
Grafik, der Philatelie und der Wissenschaft, 
aber auch durch Bundestagsabgeordnete und 
Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen 
Post AG. Jedes Jahr entstehen so rund 50 kleine 
Kunstwerke, die mit einer Auflage zwischen 
2 Mio. und 10 Mio. Stück weltweit versandt 
werden. Die Briefmarken der Bundesrepublik 
Deutschland spiegeln sowohl Ereignisse mit 
nationalem als auch mit internationalem Bezug 
wider. Sie dienen als Porto für Postsendungen 
und können dabei als Plus-Briefmarken sogar 
Gutes tun.

1 Hier können Sie mehr über die Ent-
stehung einer Briefmarke lesen: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20200241

Plus-Briefmarken  
lassen ihren besonderen Mehrwert schon 
auf den ersten Blick durch das „Plus“-Zei-
chen erkennen. Dieses Signet wurde 2008 
entworfen und bürgt dafür, dass jeder 
zusätzliche Cent gut angelegt ist und direkt 
bei denjenigen Menschen ankommt, die 
auf die Solidarität unserer Gesellschaft 
angewiesen sind. Die Porto- und „Pluswer-
te“ betragen ab 2022 jeweils 85 + 40 Cent, 
100 + 45 Cent und 160 + 55 Cent. Jedes 
Jahr kommt ein „Plus“-Erlös von rund 
7 Mio. Euro zusammen. Welcher karitative 
Bereich die Erlöse erhält, steht jeweils auf 
den Marken: die Wohlfahrtspflege, die 
Jugend, der Sport, der Umweltschutz oder 
die Förderung der Philatelie. Die Marken 
mit dem „Plus“ sind in ausgesuchten 
Filialen beziehungsweise im Onlineshop 
der Deutschen Post AG erhältlich.

Nachfolgend wird ein kleiner Ausschnitt aus 
der Vielfalt der Briefmarken des vergangenen 
Jahres präsentiert. Gleichzeitig wird ein 
Ausblick auf die Höhepunkte des Jahres 2024 
gegeben.
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Rückblick
Serie „Für die Wohlfahrtspflege“: Grimms 
Märchen – Hans im Glück

Diese Serie zur Unterstützung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege e. V. widmete sich im vergangenen Jahr 
dem Märchen „Hans im Glück“ der Gebrüder 
Grimm. Wir folgen Hans auf seinem Weg vom 
Haus seines Herren, dem er sieben Jahre treu 
gedient hat. Auf der ersten Marke winkt der 
Herr ihm zum Abschied, während Hans unter 
der Last des Goldklumpens, seines Lohns, arg 
schwitzt. Auf dem rechten Hügel ist schon der 
Reiter auf seinem Pferd zu sehen, gegen welches 
Hans sein Gold eintauschen wird. Auf der 
zweiten Marke wurde das Pferd bereits gegen 
die Kuh getauscht, die noch links auf dem 
Hügel steht, während Hans das widerborstige 
Schwein vorantreiben muss. Auf dem folgenden 
Hügel wartet schon ein Herr mit der Gans 
unter dem Arm, die Hans gegen sein Schwein 
tauschen wird. Das daran anschließende 
Tauschgeschäft der Gans gegen den Schleif- 
und Feldstein eines Scherenschleifers erfolgt 
zwischen der vorletzten und letzten Marke. Die 
letzte Marke zeigt, wie Hans, nachdem der erste 
Stein in den Brunnen gefallen ist, vergnügt 

den zweiten Stein hinterher schleudert. Von 
den schweren Steinen befreit, die ihm allein 
noch hinderlich gewesen waren, ruft er aus: 
„So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen 
unter der Sonne.“ Mit leichtem Herzen und 
frei von aller Last läuft er nach Hause zu seiner 
Mutter, die seine Rückkehr am Ende des Wegs 
bereits freudig erwartet.

175. Geburtstag Helene Lange

Gestaltung der Postwertzeichen: Prof. Matthias Beyrow und 
Constanze Vogt, Berlin 
Foto: © akg-images/bilwissedition

Die einflussreiche Lehrerin und langjährige 
Aktivistin der frühen Frauenbewegung wur-
de 1848 in Oldenburg geboren. 1872 legte sie in 
Berlin erfolgreich ihr Lehrerinnenexamen ab. 
1887 reichte sie mit fünf anderen Frauen eine 

Gestaltung Postwertzeichen: Prof. Henning Wagenbreth, Berlin

Analysen und Berichte

Monatsbericht des BMF März 2024

37



Petition an das Preußische Unterrichtsminis-
terium und das Preußische Abgeordnetenhaus 
ein, in der eine grundlegende Reformierung der 
Schulausbildung für das weibliche Geschlecht 
gefordert wurde. Die Begleitschrift, die soge-
nannte Gelbe Broschüre, hatte Helene Lange 
verfasst. Durch diese Broschüre wurde Helene 
Lange mit einem Schlag auch über liberale und 
pädagogische Kreise hinaus bekannt. Sie galt 
danach jahrzehntelang als wichtigste Bildungs-
expertin, deren Expertise schließlich auch vom 
preußischen Staat nachgefragt wurde. 1906 wur-
den 22 Frauen, unter ihnen Helene Lange, 
vom Preußischen Kultusministerium in eine 
Kommission zur Reform des Höheren Mädchen-
schulwesens berufen – 1908 trat die Preußische 
Mädchenschulreform schließlich in Kraft. 
Helene Lange engagierte sich maßgeblich beim 
Auf- und Ausbau der bürgerlichen Frauenbe-
wegung. 1890 gründete sie mit Gleichgesinnten 
den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein, 
der zu einem der wichtigsten Berufsverbände 
des 20. Jahrhunderts wurde. Als Mitglied der neu 
gegründeten liberalen Deutschen Demokrati-
schen Partei erlebte Helene Lange 1919 noch die 
Einführung des Frauenwahlrechts und eröffnete 
am 24. März 1919 als Alterspräsidentin die erste 
Hamburger Bürgerschaft. Am 13. Mai 1930 starb 
Helene Lange; ihre Beerdigung glich einem 
Staatsbegräbnis.

Special Olympics World Games Berlin 2023

Gestaltung Postwertzeichen: Susann Stefanizen, Berlin

Im Juni 2023 wurde Berlin zur Hauptstadt 
der Inklusion. Mehr als 7.000 Sportlerinnen 
und Sportler setzten in der gesamten Stadt 
ein Zeichen für mehr Teilhabe von Menschen 

mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 
unserer Gesellschaft. Sie reisten aus annähernd 
200 Ländern zu den Weltspielen von Special 
Olympics an. Zum ersten Mal fand dieses welt-
größte inklusive Sportereignis in Deutschland 
statt und wurde zum größten Sport-Festival 
seit den Olympischen Spielen 1972 in München. 
Es standen 26 Sportarten auf dem Programm.

Ivenacker Eichen – Erstes Nationales Natur-
monument

Gestaltung Postwertzeichen: Kym Erdmann, Kiel 
Foto: © Günther Bayerl Fotografie

Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte, 
unweit der Reuterstadt Stavenhagen, stehen die 
Ivenacker Eichen, das erste Nationale Natur-
monument Deutschlands, die zu den ältesten 
Bäumen Deutschlands und zu den stärksten 
lebenden Eichen in Europa gehören. Die 
Mächtigste von ihnen, eine etwa 1.000 Jahre 
alte Stieleiche mit einem Stammumfang von 
über 11 Metern und einem Holzvolumen 
von 140 Kubikmetern, gilt als volumen-
reichste Eiche in Europa. Das genaue Alter 
der Eichen kann nicht ermittelt werden. Aus 
Jahrringmessungen kann aber geschlussfolgert 
werden, dass ein Alter von 1.000 Jahren als 
möglich erscheint. Die ältesten Eichen sind ein 
besonderes Zeugnis der Nachhaltigkeit und des 
pfleglichen Umgangs mit der Natur.
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70 Jahre Yad Vashem

Gestaltung Postwertzeichen: Stefan Guzy, Berlin 
Foto: © Lior Mizrahi/Getty Images

Die Internationale Holocaust Gedenkstätte Yad 
Vashem wurde im Jahre 1953 vom israelischen 
Parlament gegründet. Sie befindet sich auf dem 
Berg der Erinnerung in Jerusalem und widmet 
sich der Dokumentation des Holocausts, der 
Forschung, der Bildung und dem Gedenken an 
die 6 Millionen jüdischen Männer, Frauen und 
Kinder, die während des Holocausts ermordet 
wurden, sowie an die zerstörten jüdischen 
Gemeinden. Mit internationalen wissenschaft-
lichen Aktivitäten, speziell kuratierten Ausstel-
lungen, Bildungsinitiativen im Internet und in 
Ländern auf der gesamten Welt, umfassenden 
Websites in acht Sprachen und einer ständig 
wachsenden Präsenz in den sozialen Medien 

geht die Reichweite von Yad Vashem weit über 
den Berg der Erinnerung hinaus.

100. Geburtstag Vicco von Bülow/ 
100. Geburtstag Loriot

Loriot (eigentlich Vicco von Bülow) wurde am 
12. November 1923 in Brandenburg an der 
Havel geboren. Nach dem Studium der Malerei 
und Grafik an der Hamburger Landeskunst-
schule machten ihn seine humoristischen 
Arbeiten in Stern, Weltbild und Quick bald 
bekannt. 1954 erschien mit „Auf den Hund 
gekommen“ das erste von unzähligen Büchern 
mit Karikaturen und Texten im Diogenes Ver-
lag. Kein anderer Humorist hat so viele Spuren 
in der deutschen Sprache hinterlassen und so 
viele Generationen zum Lachen gebracht wie 
Loriot. Das liegt nicht allein an seinem unver-
gleichlichen Witz, mit dem er die zwischen-
menschliche Kommunikation so auf die Spitze 
treibt, dass sie in ihrer ganzen Absurdität ent-
larvt wird. Loriot war auch unglaublich vielsei-
tig und hielt seinen Mitmenschen zunächst als 
Karikaturist, später aber auch als Schauspieler, 
Schriftsteller, Opern- und Filmregisseur den 
Spiegel vor. Er war Mitglied der Akademie der 
Schönen Künste und lebte als Preuße mit einer 
besonderen Beziehung zu Richard Wagner und 
Möpsen in Bayern am Starnberger See. Dort 
starb er am 22. August 2011.

Gestaltung Postwertzeichen: Prof. Annette le Fort und Prof. André Heers
Foto Vicco von Bülow: © ullstein bild – Wolfgang Kunz
Motive Loriot: © LORIOT, Lizenz durch Studio Loriot, 82541 Münsing; www.Loriot.de
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75 Jahre Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte

Gestaltung des Postwertzeichens: Rimini Berlin GbR, Franziska 
Morlok & Jenny Hasselbach, Berlin 
Logo: www.humanrightslogo.net

Am 10. Dezember 1948 verkündete die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 
Sie legte damit vor 75 Jahren das Fundament 
für den internationalen Menschenrechtsschutz. 
Die Vision einer Welt, in der alle Menschen in 
ihrer Würde und in ihren Rechten als Indivi-
duen geschützt werden, führte vor 75 Jahren 
Vertreterinnen und Vertreter der Vereinten 
Nationen in Paris zusammen. „Alle Menschen 
sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren“, heißt es in Artikel 1 der Erklärung. 
„Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, poli-
tischer oder sonstiger Anschauung, nationaler 
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder 
sonstigem Stand“, heißt es in Artikel 2 weiter.

Ausblick für das Jahr 2024
UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 findet die 
UEFA EURO 2024tm in Deutschland statt. 
Zum ersten Mal seit der Deutschen Einheit ist 
die Bundesrepublik damit Ausrichter einer 
Fußball-Europameisterschaft. In den zehn Host 
Cities Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, 
Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, Mün-
chen und Stuttgart ermitteln 24 Nationalteams 
den Gewinner der Henri-Delaunay-Trophäe. 

Das Turnier trägt das Motto „United by 
football. Vereint im Herzen Europas.“ und 
markiert die 17. Ausrichtung des 1960 von der 
Union der europäischen Fußball-Verbände 
(UEFA) gegründeten Wettbewerbs. Das Motto 
unterstreicht eine Botschaft von Einigkeit, 
Zusammengehörigkeit und Inklusion.

50 Jahre Deutsche Krebshilfe

Am 25. September 1974 gründete Dr. Mildred 
Scheel die Deutsche Krebshilfe. Seitdem 
setzt sich die gemeinnützige Organisation 
maßgeblich für die Interessen krebskranker 
Menschen und ihrer Angehörigen ein. Nach 
dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ 
fördert sie Projekte zur Verbesserung der Prä-
vention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, 
medizinischen Nachsorge und psychosozialen 
Versorgung einschließlich der Krebs-Selbst-
hilfe. Seit ihrem Bestehen hat die Deutsche 
Krebshilfe entscheidend dazu beigetragen, 
die Versorgung krebskranker Menschen in 
Deutschland zu verbessern.

Neue Serie „Frauen im Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus“ – Elisabeth von 
Thadden (1890-1944)

Im Rahmen der neuen Sonderpostwert-
zeichen-Serie „Frauen im Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus“ wird Elisabeth von 
Thadden geehrt. Die evangelische Pädagogin 
gründete 1927 ein Landerziehungsheim für 
Mädchen in Schloss Wieblingen bei Heidelberg, 
bis ihr 1941 aus politischen Gründen die dafür 
notwendige Genehmigung entzogen wurde. Sie 
ging nach Berlin, wo sie Kontakt zum Kreis um 
Hanna Solf und zu Angehörigen der Bekennen-
den Kirche knüpfte. In Gesprächen kritisierte 
sie die nationalsozialistischen Gewaltver-
brechen und unterstützte verfolgte Jüdinnen 
und Juden. Nach der Denunziation durch einen 
Gestapospitzel wurde sie am 13. Januar 1944 
festgenommen, im Konzentrationslager 
Ravensbrück inhaftiert und am 1. Juli 1944 
vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. 
Elisabeth von Thadden wurde am 8. Septem-
ber 1944 in Berlin-Plötzensee ermordet.
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Fazit

Briefmarken sind die kleinsten Botschafter 
Deutschlands. Sie dienen der Erinnerung 
an Ereignisse der jüngeren und älteren Zeit-
geschichte und spiegeln aufgrund ihrer thema-
tischen Vielfalt die verschiedenen gesellschaft-
lichen Interessen wider. Auch im digitalen 

Zeitalter hat die Briefmarke ihren Platz und 
erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit in 
breiten Teilen der Gesellschaft und auch weit 
über Deutschlands Grenzen hinaus. In diesem 
Jahr wird es wieder über 50 Briefmarken mit 
verschieden Motiven geben, die zum Sammeln 
oder Schreiben anregen und als Plusmarken 
sogar etwas Gutes bewirken.

Erscheinungs-
datum Serie/Motiv/Thema

Anzahl 
Ausgaben

Nominalwert +  
Zuschlag in Euro

1. Quartal
4. Januar 2024 Serie „U-Bahn-Stationen“: Westfriedhof München 1 1,60

Serie „Zeitreise Deutschland“: Berlin 1 0,85

500 Jahre Evangelisches Gesangbuch 1 1,00

1. Februar 2024 Serie „Für die Wohlfahrtspflege“:
Helferinnen und Helfer der Menschheit 2.0 – Pflege 1 0,85 + 0,40

Helferinnen und Helfer der Menschheit 2.0 – Flüchtlingshilfe 1 1,00 + 0,45

Helferinnen und Helfer der Menschheit 2.0 – Fluthilfe 1 1,60 + 0,55

125. Geburtstag Erich Kästner 1 0,85

Mittelalterlicher Sachsenspiegel 1 2,25

1. März 2024 Serie „Sehenswürdigkeiten in Deutschland“: 

Der Brocken 1 0,70

Landungsbrücken 1 0,95

Gebärdensprachen 1 0,85

Spielfiguren 1 0,85

2. Quartal
4. April 2024 Serie „Tag der Briefmarke“: America’s First 1 0,85

800 Jahre Stadt Siegen 1 1,00

300. Geburtstag Immanuel Kant 1 0,85

11. April 2024 Münze: 300. Geburtstag Immanuel Kant 1 20,00

2. Mai 2024 Serie „Für den Sport“:
Olympische Spiele 2024 Paris – Courage 1 0,85 + 0,40

Olympische Spiele 2024 Paris – Olympische Gefühle 1 1,00 + 0,45

Olympische Spiele 2024 Paris – Paris 2024 1 1,60 + 0,55

Serie „Europa“: Unterwasser Fauna und Flora 1 0,85

175. Geburtstag Bertha Benz 1 0,70

75 Jahre Grundgesetz 1 0,85

8. Mai 2024 Münze: UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 1 11,00

23. Mai 2024 Münze: 75 Jahre Grundgesetz 1 20,00

6. Juni 2024 Serie „Beliebte Urlaubsziele der Deutschen“: Sylt 1 0,85

Serie „Historische Bauwerke in Deutschland“: Kölner Dom 1 1,00

200 Jahre deutsche Einwanderung in Brasilien 1 1,00

125. Geburtstag Lotte Reiniger 1 1,60

UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 1 0,85

Übersicht Sonderpostwertzeichen und 
Ausgabe 20-Euro-Münzen 2024
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Erscheinungs-
datum Serie/Motiv/Thema

Anzahl 
Ausgaben

Nominalwert +  
Zuschlag in Euro

3. Quartal
4. Juli 2024 Serie „Beliebte Haustiere“: Hund 1 0,85

Serie „Helden der Kindheit“:
Das Sams 1 0,85

Michel aus Lönneberga 1 0,85

Serie „Leuchttürme“: Alte Weser 1 0,70

Bischof Ulrich von Augsburg 1 2,75

1. August 2024 Serie „Für die Jugend“
Reptilien – Östliche Smaragdeidechse 1 0,85 + 0,40

Reptilien – Ringelnatter 1 1,00 + 0,45

Reptilien – Europäische Sumpfschildkröte 1 1,60 + 0,55

Serie „Superhelden“: Hulk 1 0,85

150. Geburtstag Carl Bosch 1 1,60

5. September 2024 Münze: 125. Geburtstag Erich Kästner 1 20,00

Serie „Für den Umweltschutz“: Natürlicher Klimaschutz 1 0,85 + 0,40

Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“: Freddie Mercury 1 0,85

75 Jahre NATO 1 3,70

50 Jahre Deutsche Krebshilfe 1 0,85

4. Quartal
10. Oktober 2024 Serie „Deutsche Fernsehlegenden“: Die Sportschau 1 0,85

Serie „Historische Bauwerke in Deutschland“: N. N. 1 2,75

Serie „Superhelden“: Black Widow 1 0,85

150 Jahre Weltpostverein 1 0,95

Gemeinschaftsmarke Deutschland – Kroatien  
Gemeinsamer Fluss: Donau

1 1,70

Schule der magischen Tiere 1 0,85

2. November 2024 Serie „Weihnachten“: Weihnachten – Kirchenfenster 
„Himmlisches Licht“ der Abteikirche Tholey

1 0,85 + 0,40

Serie „Frauen im Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus“: Elisabeth von Thadden (1890–1944)

1 0,85

Serie „Street Art“: Heimat – case_maclaim 1 1,60

Weihnachten/Winter 1 0,85

21. November 2024 Münze: Adventskranz (Serie „Weihnachten“) 1 25,00

5. Dezember 2024 200 Jahre Weihnachtslied „O Tannenbaum“ 1 0,70

SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz 1 0,85

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Übersicht Sonderpostwertzeichen 
und Ausgabe 20-Euro-Münzen 2024
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→ Das erste Treffen der G20-Finanzministerinnen und -minister und 
-Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure unter brasilianischer 
Präsidentschaft am 28. und 29. Februar 2024 in São Paulo stand im Zeichen 
des Themas „Ungleichheit“ – dem zentralen Thema der brasilianischen 
G20-Präsidentschaft.

→ Bundesfinanzminister Christian Lindner betonte in São Paulo, dass es 
Strukturreformen in allen Ländergruppen brauche, um hohen Investi-
tionsbedarfen, geringen fiskalischen Spielräumen und der globalen 
Wachstumsschwäche zu begegnen. Gleichzeitig müsse das besondere 
Augenmerk der G20 bei Fragen der internationalen Klima- und Entwick-
lungsfinanzierung auf der Mobilisierung des Privatsektors und in 
Partnerländern mit geringen Steuerquoten auf der Verbesserung von 
Eigeneinnahmen liegen.

→ Am Ende des Treffens veröffentlichte die brasilianische G20-Präsident-
schaft eine Zusammenfassung im eigenen Namen. Ein geeintes 
Kommuniqué kam nicht zustande, da sich die G20-Mitglieder nicht auf 
eine gemeinsame Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen der 
geopolitischen Konflikte verständigen konnten.

→ Zu allen sonstigen fachlichen Fragen konnte sich die G20 jedoch im 
Konsens auf gemeinsame Botschaften verständigen. Dies zeigt, dass die 
G20 auch in Zeiten, die für die internationale Koordinierung ausgespro-
chen schwierig sind, zu gemeinsamen Ergebnissen finden kann.

 Die G20 unter brasilianischer  
 Präsidentschaft 

Einleitung

„Building a Fair World and a Sustainable 
Planet“ – unter diese Überschrift hat Brasilien 
seine G20-Präsidentschaft gestellt. Die brasilia-
nische Präsidentschaft ist Teil einer Reihe von 
G20-Präsidentschaften von Schwellenländern, 
die im Jahr 2022 mit Indonesien begann und 
sich 2023 mit Indien fortsetzte. Brasilien wird 

die Präsidentschaft Ende 2024 an Süd-
afrika übergeben, bevor Ende 2025 die USA 
folgen. Wie bereits Indonesien und Indien 
zuvor versteht sich Brasilien als Anwalt des 
globalen Südens. Vor diesem Hintergrund 
legt Brasilien einen besonderen Fokus auf 
den Abbau von Ungleichheiten. Als weitere 
Prioritäten hat die Präsidentschaft die Themen 
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Klimafinanzierung und Reform der multi-
lateralen Institutionen gesetzt.

Prioritäten der brasilianischen 
G20-Präsident schaft im 
Finanzbereich

Die Diskussion von Maßnahmen zur Verringe-
rung ökonomischer Ungleichheiten ist ein wich-
tiges Ziel der Präsidentschaft im Finanzbereich. 
Darüber hinaus sollen auch Verteilungsaspekte 
der klimaneutralen Transformation beleuchtet 
werden. Eine neu eingesetzte Task Force soll den 
Start einer über das Ende der brasilianischen 
Präsidentschaft fortdauernden globalen Allianz 
gegen Hunger und Armut vorbereiten. Die 
Gründung der Allianz soll beim G20-Gipfel der 
Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro 
im November 2024 erfolgen. Brasilien möchte 
damit angesichts deutlicher Rückschritte bei der 
Erreichung vieler Entwicklungsziele den Kampf 
gegen Hunger und Armut politisch auf globaler 
Ebene stärker priorisieren.

Aus Sicht des BMF ist ein wichtiger Schlüssel 
zur Reduktion ökonomischer Ungleichheiten 
ein wirtschaftliches Wachstum, das breite 
Bevölkerungsschichten erreicht. Angesichts 
der derzeitigen globalen Wachstumsschwäche 
und begrenzter fiskalischer Spielräume durch 
gestiegene Zinskosten und teils deutlich über-
höhter Schuldenstände in vielen Volkswirt-
schaften weltweit sollten Strukturreformen im 
Kern einer neuen globalen Wachstumsagenda 
stehen. Nur diese können grundlegende Ver-
änderungen herbeiführen, so die Vorausset-
zungen für dynamisches Wachstum schaffen 
und gleichzeitig Ungleichheiten reduzieren. Ob 
Anreize für wachstumsfördernde Investitio-
nen, Sicherstellung von Rechtsstaatlichkeit im 
Geschäftsumfeld, Förderung guter Bildung 
einschließlich Aus- und Weiterbildung oder die 
Erhöhung der Chancen von Frauen am Arbeits-
markt: Wachstumseffekte und Reduktion von 
Ungleichheit sind oft zwei Seiten der gleichen 
Medaille. Schließlich birgt auch die Verrin-
gerung von Ungleichheit selbst Wachstums-
potenziale für die Weltwirtschaft (vertiefend 
s. a. „Im Fokus: Ungleichheit“).

Quelle: Bundesministerium der Finanzen/Photothek
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Beim Thema der Klimafinanzierung geht es 
der brasilianischen Präsidentschaft primär 
um die Finanzierung der Transformation zu 
den erneuerbaren Energien und nachhaltiger 
Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Hier sollen konkrete Handlungs-
empfehlungen für die Mobilisierung der für 
das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels notwendigen 
Finanzströme erarbeitet werden.

Unerlässlich aus Sicht des BMF ist in diesem 
Zusammenhang die Mobilisierung privaten 
Kapitals, da öffentliche Haushalte und 
multilaterale Entwicklungsbanken die Last 
der Transformation nicht allein stemmen 
können. Ein entscheidender Faktor hierfür 
können vergleichbare Berichtsstandards wie 
die des International Sustainability Standards 
Board sein. Gleichzeitig bedarf es einer Ver-
breiterung der Geberbasis in der öffentlichen 
internationalen Klimafinanzierung. Die Welt 
wurde für die Zwecke der Klimafinanzierung 
im Jahr 1992 in Industrie- und Schwellenländer 
eingeteilt – diese Kategorisierung wurde bis 
heute nicht angepasst. Dies ist nicht zeitgemäß, 
da frühere Entwicklungsländer wie China und 
die Golfstaaten mittlerweile selbst finanziell 
potent und für einen nicht unerheblichen 
Teil von Emissionen verantwortlich sind. Das 
BMF setzt sich im Übrigen dafür ein, dass 
verstärkt marktwirtschaftliche Mechanis-
men, wie die CO

2
-Bepreisung, genutzt werden, 

um Emissionen zu lenken und Mittel für die 
Klimafinanzierung zu generieren.

Im Finanzbereich stehen der Internationale 
Währungsfonds (IWF) und die Weltbank (stell-
vertretend für alle multilateralen Entwick-
lungsbanken) im Zentrum der angestrebten 
Reform der multilateralen Institutionen.

Durch die Förderung der Reform und Stärkung 
der multilateralen Entwicklungsbanken sowie 
seine konstruktive Haltung bei der IWF-Quo-
tenüberprüfung (Anpassung der Stimmrechts-
anteile an sich verändernde Gewichte in der 
Weltwirtschaft) nimmt Deutschland hier 
eine Vorreiterposition ein. Nicht nur ging der 
Anstoß für die Reform der Weltbank, die sich 
verstärkt auch globalen öffentlichen Gütern 
wie Klimaschutz und Gesundheit widmen soll, 
von der deutschen G7-Präsidentschaft 2022 

aus. Deutschland setzte mit der Zusage der 
Zeichnung von 305 Mio. Euro Hybridkapital 
der Weltbank auch ein klares Zeichen für die 
langfristige Stärkung der multilateralen Ent-
wicklungsbanken. Es darf jedoch nicht aus den 
Augen verloren werden, dass weitere Beiträge 
durch die Verbesserung der Privatsektormobi-
lisierung, die Stärkung der Eigeneinnahmen in 
Partnerländern und die Hebung von Synergien 
durch eine effiziente Zusammenarbeit der 
multilateralen Entwicklungsbanken zwingend 
notwendig sind.

Im Fokus: Ungleichheit

Ungleichheit in der Verteilung von Einkommen 
und Vermögen ist vielschichtig. So ist die 
Ungleichheit zwischen Staaten (gemessen z. B. 
am durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen) 
in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
gesunken, da große und vormals sehr arme 
Länder wie China und Indien viel schneller 
gewachsen sind als die Industriestaaten. Von 
dieser Konvergenz haben weltweit jedoch nicht 
alle Staaten profitiert, da das Wachstum in vielen 
Niedrigeinkommensländern, insbesondere in 
afrikanischen Staaten – auch aufgrund von 
Konflikten – schwankend und im Durchschnitt 
zu niedrig war.

Die Einkommensungleichheit innerhalb von 
Staaten ist hingegen nach Rückgängen in vielen 
Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg in den 
vergangenen Jahrzehnten wieder angestiegen. 
Dieser Anstieg der innerstaatlichen Ungleichheit 
betrifft sowohl Industriestaaten wie die USA, 
aber auch Schwellenländer wie China. Andere 
Schwellenländer wie Brasilien und Südafrika 
gehören seit langem zu den am stärksten von 
Ungleichheit gekennzeichneten Gesellschaften. 
So entfallen in vielen Weltregionen außerhalb 
Europas zwischen 50 und 60 Prozent aller Ein-
kommen auf die reichsten 10 Prozent. Lediglich 
in Europa erzielt die Mittelschicht den Großteil 
aller Einkommen. Die Vermögensungleichheit 
ist global in allen Ländern noch größer als jene 
der Einkommen. So halten global die reichsten 
10 Prozent der Bevölkerung mehr als drei Viertel 
der gesamten Nettovermögen.

Exzessive Ungleichheit und damit einher-
gehend extreme Armut haben auch nachteilige 
Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum, 
da sowohl der gesamtwirtschaftliche Konsum 
als auch die Produktivität besonders betroffener 
Bevölkerungsschichten gehemmt wird. Dieser 
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negative Effekt verstärkt sich, wenn sehr hohe 
Ungleichheit zu einer Erosion des Vertrauens 
von Teilen der Bevölkerung in den Staat und 
die öffentlichen Institutionen führt. Auch kann 
exzessive Ungleichheit soziale Spannungen 
oder sogar Konflikte anheizen. Der Abbau von 
Ungleichheit ist daher global ein wichtiges 
politisches Ziel, das auch in den Sustainable 
Development Goals der Vereinten Nationen 
(SDG 10) festgehalten ist.

Erstes Treffen der 
G20-Finanzministerinnen 
und -minister und -Noten-
bank gouverneurinnen und 
-gouverneure
Entsprechend den Prioritäten der Präsident-
schaft wurden beim ersten Treffen der 
G20-Finanzministerinnen und -minister und 
-Notenbankgouverneurinnen und -gouver-
neure unter brasilianischer Präsidentschaft am 
28. und 29. Februar 2024 in São Paulo alle The-
men – von der Entwicklung der Weltwirtschaft 
über die internationale Steuerpolitik bis hin zur 
internationalen Schuldenarchitektur – unter 
Ungleichheitsgesichtspunkten beleuchtet.

Vielfach kamen Forderungen nach mehr 
Finanzierung und internationalen Transfers 
auf (Official Development Assistance (ODA)), 
die sich insbesondere an die Industriestaaten 
richteten. Als international führender Geber 
im Bereich von Entwicklungszusammenarbeit 
und Klimafinanzierung (ODA-Quote von 
0,8 Prozent des Bruttonationaleinkommens 
in 2022, mit Abstand höchster Wert der G7) 
setzte sich Deutschland dafür ein, dass alle 
Länder, die dazu finanziell in der Lage sind, 
einen Beitrag leisten. So kann es zu einer fairen 
Lastenteilung kommen. Gleichzeitig betonte 
Bundesfinanzminister Christian Lindner in São 
Paulo die Schwerpunkte des BMF mit Blick auf 
die brasilianischen Prioritäten:

• Umsetzung von Strukturreformen,

• Mobilisierung des Privatsektors

• sowie in Ländern mit geringer Steuerquote: 
Stärkung von Eigeneinnahmen.

Im Nachgang zum Treffen der G20-Finanz-
ministerinnen und -minister und -Noten-
bankgouverneurinnen und -gouverneure wird 
üblicherweise ein Kommuniqué veröffentlicht. 
Ein solcher gemeinsam geeinter Text stellt 
eine Positionierung der G20-Staaten zu den 
aktuellen Entwicklungen dar, hält wichtige 
Arbeitsfortschritte fest, die in den verschie-
denen unterjährig tagenden Arbeitsgruppen 
erzielt wurden, und formuliert nach vorn 
gerichtet weitergehende Ambitionen. An die 
Stelle eines Kommuniqués trat in São Paulo 
die Zusammenfassung des brasilianischen 
Vorsitzes, da keine Einigkeit zu den Auswir-
kungen der geopolitischen Konflikte auf die 
Weltwirtschaft bestand. Aus deutscher Sicht 
hätte es einer klaren Benennung der negativen 
Folgen des russischen Angriffskriegs auf die 
Ukraine und eines Bekenntnisses, dass dies 
ein wichtiges Thema in den G20 bleiben wird, 
bedurft. Wie bereits im Februar und Juli 2023 
unter indischer Präsidentschaft konnte jedoch 
im Übrigen zu allen fachlichen Themen Kon-
sens hergestellt werden, was nicht unterschätzt 
werden sollte. Die Mitglieder der G20 ver-
ständigten sich auf gemeinsame Botschaften, 
die für das BMF zentrale Punkte enthalten, u. a. 
die Notwendigkeit der weiteren Verbesserung 
des Common Framework als Koordinierungs-
mechanismus für die Schuldenbehandlung von 
Niedrigeinkommensländern; das Bekenntnis 
zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit 
mit dem afrikanischen Kontinent, insbeson-
dere durch die G20-Initiative Compact with 
Africa sowie das Unterstreichen der Bedeutung 
der Arbeit des Finanzstabilitätsrats.

Ausblick

Das nächste Treffen der G20-Finanzministe-
rinnen und -minister und -Notenbankgou-
verneurinnen und -gouverneure findet am 
18. April 2024 am Rande der Frühjahrstagung 
von IWF und Weltbank in Washington, 
D.C. statt. Der Fokus wird dann auf dem 
Themenkomplex „Reform und Stärkung der 
multilateralen Entwicklungsbanken“ liegen. 
Wenn sich die G20-Finanzministerinnen und 
-minister und -Notenbankgouverneurinnen 
und -gouverneure das nächste Mal am 25. und 
26. Juli 2024 in Brasilien treffen, wird bereits 
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die Vorbereitung des G20-Gipfels der Staats- 
und Regierungschefs im November in Rio de 
Janeiro im Mittelpunkt stehen. Außerdem plant 
die Präsidentschaft, dem Thema „internatio-
nale Steuerpolitik“ im Juli 2024 besonders viel 
Raum zu geben.
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 Überblick zur  
 aktuellen Lage 

Steuereinnahmen und  
konjunkturelles Umfeld

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) stiegen im Februar 2024 um rund 
6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Zum 
Plus trug allerdings wesentlich ein Sondereffekt 
bei der Einfuhrumsatzsteuer im Vorjahr bei.

Unter Berücksichtigung des Sondereffekts 
entwickelten sich die Einnahmen aus den 
Steuern vom Umsatz eher schwach; der Anstieg 
bei der Lohnsteuer fiel – auch angesichts der 
erneuten Entlastung durch das Inflationsaus-
gleichsgesetz – moderat aus. Weiterhin kräftig 
im Plus war dagegen das Aufkommen aus der 
Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungs-
erträge.

Die Ländersteuern wiesen erstmals seit Mit-
te 2022 einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr 
auf, da ein leichtes Plus bei der Grunderwerb-
steuer zu verzeichnen war. Der Aufkommens-
anstieg bei den Bundessteuern wurde dadurch 
gedämpft, dass sich bei der Stromsteuer die 
Entlastungen durch das Strompreispaket 
bemerkbar machten.

Aktuelle Konjunkturdaten zeigen Licht und 
Schatten. Zuwächsen bei Produktion und 
Außenhandel zum Jahresauftakt steht ein 
eher schwacher Einzelhandel gegenüber. 
Frühindikatoren deuten nicht darauf hin, dass 
kurzfristig spürbare konjunkturelle Impulse 
für die Entwicklung des Steueraufkommens zu 
erwarten sind.

Bundeshaushalt

Die Einnahmen des Bundeshaushalts (ohne 
Münzeinnahmen, Rücklagenentnahme und 
Einnahmen aus Krediten) beliefen sich in 
den Monaten Januar bis Februar 2024 auf 
60,3 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen 
um 15,0 Prozent (+7,9 Mrd. Euro) höher als 
im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die 
Steuereinnahmen stiegen um 9,4 Prozent 
(+4,6 Mrd. Euro) gegenüber dem Niveau des 
entsprechenden Vorjahreszeitraums. Die 
Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von 
Januar bis Februar 80,2 Mrd. Euro und lagen 
damit um 3,5 Prozent (-2,9 Mrd. Euro) unter 
dem entsprechenden Vorjahresniveau. Ende 
Februar 2024 wies der Bundeshaushalt ein 
Finanzierungsdefizit von 19,9 Mrd. Euro auf.

Europa

Am 23. und 24. Februar 2024 fanden im 
belgischen Gent die Sitzungen der Eurogruppe 
und die informellen Sitzungen der ECOFIN-
Ministerinnen und -Minister statt. Im Fokus 
der Diskussionen der Eurogruppe stand die 
Zukunft der europäischen Kapital- und Finanz-
märkte. Wesentliche Inhalte der informellen 
Sitzungen der ECOFIN-Ministerinnen und 
-Minister waren die strategische Ausrichtung 
der Europäischen Investitionsbank, die Vertie-
fung der Kapitalmarktunion mit Schwerpunkt 
auf finanzieller Bildung und Privatanleger-
beteiligung und die Zukunft der Wettbewerbs-
fähigkeit der Europäischen Union.

Über die Sitzungen der Eurogruppe und des 
ECOFIN-Rats am 11. und 12. März 2024 wird 
in der April-Ausgabe des Monatsberichts 
berichtet.
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Entwicklung des 
Steueraufkommens
Steueraufkommen insgesamt

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern) lagen im Februar 2024 
um rund 6 Prozent höher als im Vorjah-
resmonat (s. a. Tabelle „Entwicklung der 
Steuereinnahmen“). Beim Aufkommen aus den 
Gemeinschaftsteuern, die den größten Teil des 
Steueraufkommens ausmachen, lag der Anstieg 
gegenüber Februar 2023 bei rund 5 Prozent. 
Die Einnahmeentwicklung verlief hier bei den 
einzelnen Steuerarten unterschiedlich: Starke 
Zuwächse ergaben sich bei den Einnahmen aus 
der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge und aus der veranlagten Einkom-
mensteuer. Auch die Lohnsteuer verzeichnete 
ein – allerdings deutlich moderateres – Plus. Zu 
Rückgängen des Aufkommens kam es hingegen 
bei den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag 
sowie der Körperschaftsteuer. Die Steuern 
vom Umsatz zeigten lediglich aufgrund einer 
durch einen Kasseneffekt verursachten sehr 
schwachen Vergleichsbasis bei der Einfuhrum-
satzsteuer einen Zuwachs (s. a. Anmerkungen 
zu den Einzelsteuern unten). Ohne diesen 
Kasseneffekt wäre sowohl bei den Steuern 
vom Umsatz als auch bei den Gemeinschaft-
steuern insgesamt ein schwaches Ergebnis zu 
verzeichnen gewesen.

Die Einnahmen aus den Bundessteuern lagen 
im Februar 2024 spürbar, nämlich um rund 
9 Prozent, höher als im Februar 2023. Den 
größten Anteil der Einnahmen im Februar 
machte dabei, wie in den vergangenen Jahren 
auch, die Versicherungsteuer aus. Hier ist der 
Februar mit etwa 1/3 des Jahresaufkommens 
der mit Abstand aufkommensstärkste Monat. 
Der kräftige Anstieg der Einnahmen aus der 

Versicherungsteuer um rund 7 ½ Prozent 
dürfte vor allem die gestiegenen Versiche-
rungsprämien bei den Kfz-Versicherungen 
reflektieren. Unter den anderen aufkommens-
starken Bundessteuern lagen die Tabaksteuer, 
die Energiesteuer und die Kraftfahrzeugsteuer 
sowie, moderat, die Einnahmen aus dem 
Solidaritätszuschlag im Plus. Ein spürbarer 
Rückgang der Einnahmen war dagegen bei 
der Stromsteuer zu verzeichnen, der auf die 
erstmals im Kassenaufkommen sichtbare 
entlastende Wirkung des Strompreispakets der 
Bundesregierung zurückzuführen ist (s. u.).

Beim Aufkommen aus den Ländersteuern lag 
im Berichtsmonat erstmals seit Mai 2022 mit 
einem Zuwachs von knapp 8 Prozent wieder 
ein Plus vor. Dahinter stand, dass die Grund-
erwerbsteuer erstmals seit Mitte 2022 mit rund 
+5 Prozent wieder einen Einnahmeanstieg im 
Vorjahresvergleich aufwies.

Damit deutet sich weiterhin eine Stabilisierung 
der Einnahmen auf einem gegenüber den 
vorhergehenden Jahren deutlich abgesenktem 
monatlichen Einnahmeniveau von etwa 
1 Mrd. Euro an. Ein wieder einsetzender 
Aufwärtstrend lässt sich aus dem leichten 
Plus nicht ableiten, aktuelle Indikatoren vom 
Immobilienmarkt beziehungsweise aus dem 
Bausektor deuten darauf nicht hin.

Ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat 
ergab sich auch bei der Erbschaftsteuer, der 
zweiten aufkommensstarken Ländersteuer.

Die Berechnung des Anteils von Bund, Ländern 
und Gemeinden am Aufkommen der Steuern 
vom Umsatz für den Monat Februar 2024 
entnehmen Sie bitte der Tabelle „Umsatzsteuer-
verteilung im Februar 2024“.

 Steuereinnahmen im Februar 2024  
 und konjunkturelles Umfeld 
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Verteilung auf die Gebietskörperschaften

Die Einnahmen des Bundes aus den Gemein-
schaftsteuern erhöhten sich im Februar 2024 
gegenüber dem Vorjahr um knapp 4 Prozent. 
Die Einnahmeentwicklung beim Bund liegt 
damit grundsätzlich im Einklang mit der oben 
beschriebenen Entwicklung der einzelnen 
Gemeinschaftsteuern in diesem Monat. 
Lediglich bei den Steuern vom Umsatz blieb der 
Anstieg der Einnahmen des Bundes hinter dem 
Anstieg des Aufkommens insgesamt zurück. 
Dies lag an den Festbeträgen, die gemäß § 1 
Abs. 2, 2a und 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) 
aus dem gemäß § 1 Abs. 1 FAG festgelegten 
Anteil des Bundes am Umsatzsteueraufkom-
men vom Bund an die Länder übertragen 
wurden. Im Berichtsmonat lagen diese höher 
als im Februar des vergangenen Jahres (s. a. zur 
aktuellen Verteilung Tabelle „Umsatzsteuerver-
teilung im Februar 2024“). Dementsprechend 
stiegen die Einnahmen der Länder aus den 
Steuern vom Umsatz im Berichtsmonat stärker 
als die Einnahmen aus den Steuern vom 
Umsatz insgesamt.

Die vom Bund an die Länder gezahlten Regio-
nalisierungsmittel lagen im Februar 2024 um 
fast 17 Prozent höher als im Vorjahresmonat. 
Dies wurde maßgeblich von der monatlichen 
Rate für die Unterstützung der Länder bei 
der Umsetzung des Vorhabens Deutschland-
ticket (§ 9 Regionalisierungsgesetz – RegG) 
verursacht. Daneben trägt die in § 5 RegG 
festgeschriebene Dynamisierung der Regiona-
lisierungsmittelzahlungen um 3 Prozent p. a. 
zum Anstieg bei. Die Bundesergänzungszu-
weisungen an die Länder gingen dagegen im 
Februar 2024 um rund 5 Prozent gegenüber 
dem Februar 2023 zurück. Deutlich niedriger 

als im Vorjahresmonat fielen die Eigenmittel-
zahlungen an die Europäische Union (EU) aus, 
die aus dem Steueraufkommen des Bundes 
abgeführt wurden. Insgesamt ergab sich 
inklusive der Bundessteuern im Februar 2024 
bei den Steuereinnahmen des Bundes nach 
Umsatzsteuerverteilung und Verrechnung von 
Bundesergänzungszuweisungen ein Anstieg 
gegenüber dem Vorjahresmonat von knapp 
10 Prozent. Bei den Ländern lag der Anstieg 
nach Umsatzsteuerverteilung und Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen bei 
rund 6 ½ Prozent. Der Gemeindeanteil an den 
Gemeinschaftsteuern stieg um knapp 9 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresmonat.

Konjunkturelles Umfeld

Die Konjunkturindikatoren zeigten zuletzt 
Licht und Schatten. So stieg die Produktion im 
Produzierenden Gewerbe im Januar 2024 an, 
u. a. aufgrund von spürbaren Zuwächsen im 
Baugewerbe, das von milder Witterung profitier-
te, sowie in der Chemie- und Nahrungsmittel-
industrie. Der deutsche Warenhandel startete 
mit deutlichen Zuwächsen in das Jahr 2024, 
insbesondere bei den Exporten. Dies war vor 
allem auf den Handel innerhalb der EU zurück-
zuführen und dürfte zumindest zum Teil eine 
Gegenbewegung zu der schwachen Entwicklung 
im Dezember 2023 darstellen. Stimmungs-
basierte Frühindikatoren zeigen aktuell aber 
noch keine Trendumkehr in der Industrie und 
im Außenhandel an. Laut ifo Geschäftsklima 
sind die Unternehmenserwartungen im Ver-
arbeitenden Gewerbe weiterhin pessimistisch 
und der Auftragsbestand geht zurück. Dies gilt 
insbesondere in der Automobilbranche. Vor 

Umsatzsteuerverteilung im Februar 2024
Bund Länder Gemeinden

USt-Anteil gemäß § 1 FAG
am Aufkommen (28.427 Mio. Euro)

52,8 Prozent
15.014 Mio. Euro

45,2 Prozent
12.846 Mio. Euro

2,0 Prozent
567 Mio. Euro

Hinzu (+)/ab (-):
1/12 der Festbeträge gemäß § 1 Abs. 2, 
2a und 5 FAG (12.740 Mio. Euro)

-1.062 Mio. Euro +862 Mio. Euro +200 Mio. Euro

Anteil nach Festbeträgen: 49,1 Prozent
13.952 Mio. Euro

48,2 Prozent
13.708 Mio. Euro

2,7 Prozent
767 Mio. Euro

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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dem Hintergrund verlängerter Lieferzeiten 
nach Angriffen auf Schiffe im Roten Meer und 
dem Bahnstreik haben laut ifo Institut auch die 
Materialengpässe wieder etwas zugenommen. 
Im Baugewerbe sanken die Geschäftserwartun-
gen im Februar 2024 auf den niedrigsten Wert 
seit über 30 Jahren. Die ifo Exporterwartungen 
stiegen im gleichen Monat dagegen leicht, 
bleiben damit aber nach wie vor pessimistisch 
ausgerichtet. Mit steigenden Exporten rechnen 
aktuell nur wenige Branchen, beispielsweise die 
Hersteller von Bekleidung und Nahrungsmit-
teln. Eine weiter spürbar schwache Export-
entwicklung wird im Maschinenbau und der 
Automobilindustrie erwartet.

Im Gegensatz zu Produktion und Außenhandel 
verzeichnete der Einzelhandel einen schwa-
chen Jahresauftakt. Die Einzelhandelsunter-
nehmen in Deutschland setzten im Januar 2024 
kalender- und saisonbereinigt weniger um als 
im Dezember 2023, nachdem die Umsätze in 
den vergangenen zwei Monaten bereits rück-
läufig gewesen waren. Frühindikatoren deuten 
hier für den weiteren Verlauf zunächst eher auf 
eine Seitwärtsbewegung hin. Allerdings dürfte 
der private Konsum im Laufe des Jahres wieder 
an Dynamik gewinnen, wenn sich Zuwächse 
bei den verfügbaren Einkommen zunehmend 
in zusätzliche Konsumausgaben übersetzen.

Maßgeblich für die realen Einkommenszu-
wächse sind dabei neben den nominalen Lohn- 
und Gehaltsanstiegen (s. u.) auch die deutlich 
gesunkene Inflationsrate und die stabile Lage 
am Arbeitsmarkt. Die Inflationsrate ging im 
Februar weiter zurück auf 2 ½ Prozent. Dazu 
trug vor allem ein Rückgang der Nahrungsmit-
telpreise bei, die (nicht saisonbereinigt) gegen-
über dem Vormonat rückläufig gewesen waren 
und deren Veränderungsrate gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum auf den niedrigsten Wert 
seit Ende 2020 gefallen war. Von den Verbrau-
cherpreisen für Energie ging wie im Vormonat 
ein leicht negativer Beitrag zur Gesamtinflation 
aus. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungs-
mittel lag im Februar 2024 allerdings gegenüber 
dem Vormonat unverändert bei über 3 Prozent. 
Der Arbeitsmarkt zeigte sich trotz konjunk-
tureller Flaute weiterhin relativ robust: Nach 
Zuwächsen im Schlussquartal 2023 entwickelte 
sich die Erwerbstätigkeit zum Jahresbeginn 

weiter positiv. Aber es waren auch die Spuren 
der anhaltenden Wirtschaftsschwäche zu 
sehen: Die Arbeitslosigkeit folgt ebenfalls seit 
einigen Quartalen einem ansteigenden Trend 
und hat im Februar weiter zugenommen.

Insgesamt betrachtet dürften spürbare Impulse 
für die Entwicklung des Steueraufkommens 
aus der Konjunktur vorerst ausbleiben.

Anmerkungen zu einzelnen 
Steuerarten
Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer stieg im 
Februar 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat 
um rund 3 Prozent. Der Anstieg blieb damit 
hinter dem zuletzt verzeichneten Anstieg der 
Nominallöhne zurück, der nach neusten Daten 
des Statistischen Bundesamts im 4. Quartal 2023 
bei über 5 Prozent lag. Dies ist teils darauf 
zurückzuführen, dass mit Beginn des Jahres die 
zweite Stufe der Tarifanpassungen durch das 
Inflationsausgleichsgesetz zum Ausgleich der 
kalten Progression in Kraft getreten ist. Zudem 
dürfte ein Teil der Lohnsteigerungen nach wie 
vor auf Zahlungen der steuerfreien Inflations-
ausgleichsprämie zurückzuführen gewesen sein. 
Unterjährige Tarifsteigerungen sind in einigen 
Tarifabschlüssen für 2024 vereinbart worden, 
was für sich genommen die Zuwachsrate 
beim Bruttoaufkommen der Lohnsteuer im 
Jahresverlauf erhöhen dürfte. Vom Arbeitsmarkt 
gingen in der Summe zuletzt wohl tendenziell 
eher neutrale Impulse für die Lohnsteuer aus: 
Sowohl Beschäftigung als auch Kurzarbeit lagen 
nur geringfügig höher als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. Der Betrag des aus dem 
Lohnsteueraufkommen gezahlten Kindergelds 
verharrte im Februar 2024 angesichts der 
unveränderten Kindergeldsätze in etwa auf dem 
Niveau des Vorjahresmonats. Der Anstieg des 
Kassenaufkommens der Lohnsteuer bewegte 
sich daher in sehr ähnlicher Größenordnung wie 
der Anstieg des Bruttoaufkommens.

Ertragsteuern

Bei der veranlagten Einkommensteuer 
und der Körperschaftsteuer wurde das 
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Kassenaufkommen im Februar 2024 von den 
Ergebnissen der Veranlagungstätigkeit der 
Finanzverwaltung für vergangene Zeiträume 
geprägt. Bei der veranlagten Einkommensteuer 
lag das Niveau der aus den Veranlagungen 
resultierenden Nachzahlungen und Erstattun-
gen sowie der nachträglichen Vorauszahlungen 
oberhalb des Niveaus im Vorjahresmonat. Im 
Saldo ergab sich ein spürbarer Zuwachs des 
Kassenaufkommens gegenüber dem Febru-
ar 2023 um knapp 38 Prozent. Die Auszahlung 
von Forschungszulagen aus dem Aufkommen 
der veranlagten Einkommensteuer hat sich 
gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht, das 
Auszahlungsniveau bleibt allerdings für das 
Kassenergebnis quantitativ kaum relevant.

Bei der Körperschaftsteuer hatte die Ver-
anlagung von Steuerfällen aus vergangenen 
Jahren einen gegenüber dem Vorjahresmonat 
deutlich stärkeren Anstieg der Erstattungen 
als der Nachzahlungen zur Folge. Die aus den 
Veranlagungen resultierenden nachträglichen 
Vorauszahlungen für das Vorjahr waren 
rückläufig. Zudem spielen die Auszahlungen 
von Forschungszulagen aus dem Aufkommen 
bei der Körperschaftsteuer eine quantitativ 
bedeutendere Rolle als bei der veranlagten 
Einkommensteuer. Diese lagen im Febru-
ar 2024 gut doppelt so hoch wie im Februar des 
Vorjahres. Im Ergebnis ging das Kassenaufkom-
men der Körperschaftsteuer gegenüber dem 
Vorjahresmonat spürbar um rund 52 Prozent 
zurück. Rückschlüsse für den weiteren Jahres-
verlauf lassen sich bei beiden Steuerarten aus 
dem Februarergebnis kaum ziehen. Hier dürfte 
das Märzergebnis eine erste Indikation geben, 
wenn die erste Vorauszahlung für das laufende 
Jahr vereinnahmt wird.

Bei der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräu-
ßerungserträge war im Februar 2024 wie schon 
in den vergangenen Monaten ein sehr starker 
Zuwachs des Aufkommens gegenüber dem 
Vorjahresmonat zu verzeichnen (+262 Prozent). 
Dies dürfte weiterhin grundlegend auf das 
kräftig gestiegene Zinsniveau zurückzuführen 
sein. Damit verbunden stieg auch das Volumen 
der Bankeinlagen privater Haushalte mit einer 
Laufzeit von bis zu zwei Jahren im Verlauf des 
vergangenen Jahres sehr stark. Dadurch wurde 
der aus den höheren Zinsen resultierende 

Aufkommenszuwachs wohl wesentlich ver-
stärkt. Das Aufkommen aus der Besteuerung 
der Veräußerungserträge dürfte aktuell für die 
Aufkommensentwicklung weniger ins Gewicht 
fallen. Bei den nicht veranlagten Steuern vom 
Ertrag war im Februar 2024 ein deutlicher 
Aufkommensrückgang gegenüber dem Vorjahr 
festzustellen (-65 Prozent). Allerdings war im 
Februar 2023 das Aufkommen auch durch 
aus einer Sonderausschüttung resultierende 
Steuereinnahmen deutlich erhöht. Bei dieser 
Steuerart liegen die aufkommensstärksten 
Monate, die das Jahresergebnis wesentlich 
bestimmen, eher in der Mitte des Jahres.

Steuern vom Umsatz

Die Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz 
verzeichneten im Februar 2024 gegenüber dem 
Vorjahresmonat einen Anstieg von rund 7 Pro-
zent. Dies war jedoch allein auf einen Basiseffekt 
bei der Einfuhrumsatzsteuer zurückzuführen. 
Hier kam es im Vorjahr zu Aufkommensverschie-
bungen aus dem Februar in den März, da nach 
dem Fälligkeitstermin für die Abführung der 
Einnahmen (26. eines Monats) im Februar 2023 
der Bundesfinanzverwaltung nur sehr wenige 
Werktage für die notwendige Bearbeitung zur 
Verfügung standen. Im Ergebnis war das 
Aufkommen im Vergleichsmonat Februar 2023 
stark unterzeichnet, was den kräftigen Anstieg 
um rund 87 Prozent im Berichtsmonat erklärte. 
Bereinigt um diesen Sondereffekt wären die 
Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer spür-
bar rückläufig gewesen. Dies steht im Einklang 
mit der Entwicklung der nominalen Importe, 
die auch infolge von Preisrückgängen zuletzt 
rund 8 Prozent niedriger gelegen haben als im 
Vorjahresmonat.

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz 
insgesamt wäre rechnerisch ohne Sondereffekt 
ebenfalls rückläufig gewesen, da auch die 
Einnahmen aus der (Binnen-)Umsatzsteuer im 
Vorjahresvergleich um 3 Prozent zurück-
gingen. Dass das Aufkommen dieser Steuerart 
rückläufig war, obwohl sich der Vorsteuerabzug 
durch die Einfuhrumsatzsteuer im Vergleich 
zum Vorjahr verringert haben dürfte, ist wohl 
u. a. auf das eher schwache Weihnachtsgeschäft 
zurückzuführen, auf das die Einzelhandels-
zahlen hindeuten. Bei der Umsatzsteuer liegen 
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zwischen Entstehungszeitpunkt und Kassen-
wirksamkeit grundsätzlich zwei Monate.

Stromsteuer

Mit dem Strompreispaket hat die Bundesre-
gierung die Stromsteuer für Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes auf den Mindestwert 
gesenkt, der in der EU vorgeschrieben ist. Sie 
beträgt nun noch 0,05 Cent pro Kilowatt-
stunde (statt vorher über 1,5 Cent). Dies war 
im Februar 2024 erstmals im Aufkommen der 
Stromsteuer gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
zu sehen, da in diesem Monat die Stromsteuer-
zahlungen beziehungsweise die Vorauszahlun-
gen für die Stromsteuer für Januar 2024 und 
damit den ersten von der Senkung betroffenen 
Monat fällig geworden waren. Gegenüber 
dem Vorjahresmonat lag das Aufkommen der 
Stromsteuer im Februar 2024 daher um rund 
16 ½ Prozent niedriger.

Im Fokus: Steuerquote auf 
Basis der kassenmäßigen 
Steuereinnahmen
Definition der Steuerquote

Die Steuerquote ist der Quotient aus den 
Steuereinnahmen im Verhältnis zum nominalen 
Bruttoinlandsprodukt (BIP). Sie wird u. a. als 
Indikator für die Belastung von Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Unternehmen durch Steuern 
angeführt. Mit Blick auf die zugrundeliegende 
Statistik gibt es verschiedene Varianten der 
Steuerquote. Während der Nenner, das BIP, bei 
allen Varianten gleich ist, gibt es hinsichtlich 
der verwendeten Steuereinnahmen, dem Zähler, 
definitionsbedingte Unterschiede. Diese ergeben 
sich aus folgenden Gesichtspunkten:

• Definitorische Abgrenzung der Zahlungen 
von Bürgerinnen und Bürgern und Unter-
nehmen an den Staat als Steuern: Welche 
Zahlungen sind als Steuern anzusehen und in 
welchem Umfang?

• Zeitliche Abgrenzung der Zahlungen: 
Zeitpunkt der Vereinnahmung der Steuern 
(Kassenzufluss) versus Zeitpunkt der Ent-
stehung der Steuern (Erhebungszeitraum).

Grundsätzlich lassen sich folgende Steuerquo-
ten unterscheiden:

• Die Steuerquote basierend auf der Statistik 
der kassenmäßigen Steuereinnahmen: Die 
Abgrenzung der kassenmäßigen Steuer-
einnahmen ist an den Bedürfnissen der 
deutschen Haushaltsführung ausgerichtet.1

• Die ausgehend von den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen (VGR) ermittelte Steuer-
quote: Für die EU-Mitgliedstaaten basiert 
die VGR einheitlich auf dem Europäischen 
System VGR.

• Die von der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
auf Basis einer für alle Mitgliedsländer 
gültigen Rechenvorschrift im Rahmen der 
jährlich publizierten OECD Revenue Statistics 
ermittelte Steuerquote.

Entwicklung der Steuerquote seit 1991

Grundsätzlich würde sich aus dem deutschen 
Steuersystem – ohne Tarifanpassungen – eine 
leicht progressive Tendenz bei der Steuerquote 
ergeben. Das heißt, bei steigendem BIP steigt 
auch die Steuerquote. Umgekehrt wäre ein 
Rückgang des BIP tendenziell auch mit einem 
Rückgang der Steuerquote verbunden. Dies 
liegt in der Progressivität des Steuertarifs für 
Lohn- und Einkommensteuer begründet, die 
zusammen einen beträchtlichen Anteil an den 
Steuereinnahmen insgesamt haben. Diesem 
grundsätzlichen Zusammenhang wirken 
allerdings immer wieder die Anpassungen 
des Einkommensteuertarifs entgegen. Diese 
wurden mit dem im Jahr 2012 beschlossenen 
Gesetz zum Abbau der kalten Progression sys-
tematisiert, das inflationsbedingte und „nicht 
gewollte“ Steuerbelastungen abbauen sollte. Mit 
dem Gesetz wurde eine regelmäßige Überprü-
fung der Wirkung der kalten Progression im 
Zwei-Jahres-Rhythmus beschlossen. Der erste 
Steuerprogressionsbericht mit den Ergebnissen 
dieser Überprüfung wurde im Jahr 2015 von 
der Bundesregierung vorgelegt. Die Ergebnisse 

1 Details zur Statistik der kassenmäßigen Steuereinnahmen 
können dem Fokusthema des Artikels „Steuereinnahmen 
und konjunkturelles Umfeld im April 2023“ der Mai-
2023-Ausgabe des BMF-Monatsberichts entnommen 
werden, s. a. https://www.bundesfinanzministerium.de/
mb/202403u011
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Aktuelle Konjunkturindikatoren
Letzter 

Beobach-
tungszeit-

punkt

Letzter 
Datenstand, 

saison-
bereinigt

 Gegenüber 
Vorperiode, 

saison-
bereinigt

Gegenüber 
Vorjahr1

Gesamtwirtschaft Veränderung in Prozent
Reales BIP (Index: 2015=100) 4. Quartal 23 107,7  ↓ -0,3  ↓ -0,4

Nominales BIP in Mrd. Euro 4. Quartal 23 1.053,0 ↑ +2,0 ↑ +6,0

Industrie/Verarbeitendes Gewerbe Veränderung in Prozent
Produktion (Index: 2015=100)2,3 Januar 24 93,7 ↑ +1,0  ↓ -5,5

Industrieproduktion (Index: 2015=100)2,3 Januar 24 94,7 ↑ +1,1  ↓ -5,3

Umsätze (Index: 2015=100)2,3 Januar 24 98,8  ↓ -2,0  ↓ -3,2

Auftragseingänge (Index: 2015=100)2,3 Januar 24 84,6  ↓ -11,3  ↓ -6,0

Handel und Dienstleistungen Veränderung in Prozent
Umsätze im Einzelhandel (Index: 2015=100)2,3 Januar 24 111,2  ↓ -0,4  ↓ -1,3

Umsätze im Gastgewerbe (Index: 2015=100)2,3 Dezember 23 90,6  ↓ -1,7  ↓ -0,6

Außenhandel Veränderung in Prozent
Warenexporte in Mrd. Euro Januar 24 136 ↑ +6,3 ↑ +1,5

Warenimporte in Mrd. Euro Januar 24 108 ↑ +3,6  ↓ -7,5

Preisentwicklung, nicht saisonbereinigt Veränderung in Prozent
Verbraucherpreisindex (2020=100) Februar 24 118,1 ↑ +0,4 ↑ +2,5

darunter Energie Februar 24 148,3 ↑ +0,5  ↓ -2,4

darunter Nahrungsmittel Februar 24 132,7  ↓ -0,5 ↑ +0,9

darunter Dienstleistungen Februar 24 111,7 ↑ +0,6 ↑ +3,4

Erzeugerpreisindex (2015=100) Dezember 23 144,5 → +0,0  ↓ -8,6

Arbeitsmarkt Veränderung in 1.000 
Personen, Personen oder 

Prozentpunkten
Arbeitslosigkeit (1.000 Personen)4 Februar 24 2.712,7 ↑ +11,2 ↑ +193,6

Erwerbstätige (1.000 Personen)4 Januar 24 46.060,0 ↑ +54,0 ↑ +235,0

Kurzarbeit (Personen in neuen Anzeigen)5,6 Februar 24 59.860  ↓ -2,7  ↓ -14,3

Arbeitslosenquote BA (in Prozent)7 Februar 24 5,9 → +0,0 ↑ +0,4

Umfragen Veränderung in Salden- bezie-
hungsweise Indexpunkten

ifo Geschäftsklima (Salden)8 Februar 24 -13,1 ↑ +0,6  ↓ -11,5

darunter Lage8 Februar 24 -1,9 → -0,0  ↓ -16,4

darunter Erwartungen8 Februar 24 -23,7 ↑ +1,2  ↓ -7,2

GfK-Konsumklima (Index) Februar 24 -29,6  ↓ -4,2 ↑ +4,2

1 Produktion arbeitstäglich; Umsatz und Auftragseingang Industrie jeweils kalenderbereinigt; ifo Geschäftsklima und GfK-Kon-
sumklima jeweils saisonbereinigt.

2 Kalenderbereinigt.
3 Preisbereinigt.
4 Veränderungen in 1.000 Personen.
5 Veränderung in Personen.
6 Nicht saisonbereinigt.
7 Veränderung in Prozentpunkten.
8 Veränderung in Saldenpunkten.
Stand: 16. Februar 2024.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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2024

Februar

Verän-
derung 

gegenüber 
Vorjahr 

Januar 
bis 

Februar

Verän-
derung 

gegenüber 
Vorjahr 

Schätzun-
gen für 
20244

Verän-
derung 

gegenüber 
Vorjahr

in  
Mio. Euro in Prozent

in  
Mio. Euro in Prozent

in  
Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern
Lohnsteuer² 18.333 +3,5 39.047 +1,4 257.650 +9,1

Veranlagte Einkommensteuer 717 +37,3 2.713 +7,7 74.950 +2,1

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

759  -64,7 2.928  -20,9 34.400  -5,6

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

1.724 +261,6 4.231 +230,3 8.000  -4,3

Körperschaftsteuer 140  -51,8 1.428 +24,3 46.700 +4,1

Steuern vom Umsatz 28.427 +7,2 53.914 +5,0 311.350 +6,8

Gemeinschaftsteuern 
insgesamt

50.100 +5,1 104.262 +5,9 733.050 +6,1

Gewerbesteuerumlagen
Gewerbesteuerumlage 242 +1.195,1 477 +30,2 6.607 +4,1

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0 X 0 +739,4 0 X

Gewerbesteuerumlagen 
insgesamt

242 +1.196,0 477 +30,2 6.607 +4,1

Bundessteuern
Energiesteuer 1.432 +6,0 1.771 +8,4 36.300  -1,0

Tabaksteuer 1.340 +50,6 1.832 +35,6 16.080 +9,6

Alkoholsteuer 206  -5,8 368  -4,2 2.190 +1,4

Versicherungsteuer 6.308 +7,6 7.204 +7,7 17.550 +4,2

Stromsteuer 445  -16,4 1.003  -12,3 8.285 +21,3

Kraftfahrzeugsteuer 788 +6,7 1.700 +5,6 9.565 +0,5

Luftverkehrsteuer 97 +7,1 215 +16,5 1.680 +13,1

Solidaritätszuschlag 543 +2,1 1.347 +11,4 12.250 +0,1

Übrige Bundessteuern 122  -3,3 253  -2,9 1.439 +1,4

Bundessteuern insgesamt 11.280 +9,1 15.694 +8,5 106.339 +4,4

Ländersteuern
Erbschaftsteuer 751 +13,6 1.587 +11,3 9.200  -0,9

Grunderwerbsteuer 1.041 +5,4 2.028  -7,5 12.400 +1,6

Rennwett- und Lotteriesteuer 241 +2,9 451  -4,6 2.480 +0,1

Biersteuer 40  -1,2 82  -4,4 580 +0,1

Übrige Ländersteuern 42 +16,6 72 +13,5 695 +6,3

Ländersteuern insgesamt 2.116 +7,9 4.220 -0,5 25.355 +0,6

Entwicklung der Steuereinnahmen  
(ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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noch: Entwicklung der Steuereinnahmen  
(ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2024

Februar

Verän-
derung 

gegenüber 
Vorjahr 

Januar 
bis 

Februar

Verän-
derung 

gegenüber 
Vorjahr 

Schätzun-
gen für 
20244

Verän-
derung 

gegenüber 
Vorjahr

in Mio. 
Euro in Prozent

in Mio. 
Euro in Prozent

in Mio. 
Euro in Prozent

EU-Eigenmittel
Zölle 412  -25,9 771  -25,7 6.300 +9,9

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 513 +0,7 988 +5,7 5.600 +5,5

BNE-Eigenmittel 1.653  -35,0 2.357  -36,3 23.850 +3,8

Kunststoff-Eigenmittel 130  -5,7 249  -1,8 1.420  -0,2

EU-Eigenmittel insgesamt 2.708  -27,7 4.365  -26,4 37.170 +4,9

Bund3 29.649 +9,8 55.105 +9,0 381.159 +7,1

Länder3 27.961 +6,4 57.706 +6,1 399.858 +4,5

EU 2.708  -27,7 4.365  -26,4 37.170 +4,9

Gemeindeanteil an 
der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.832 +8,8 8.248 +6,7 59.464 +6,8

Steueraufkommen 
insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

64.150 +5,9 125.424 +5,8 877.651 +5,8

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen, Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 

1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

der Progressionsberichte werden regelmäßig in 
entsprechende Tarifanpassungen umgesetzt.

Die Entwicklung der Steuerquote basierend 
auf der Statistik der kassenmäßigen Steuer-
einnahmen seit 1991 ist in der Abbildung 
„Entwicklung der Steuerquote basierend auf 
der Statistik der kassenmäßigen Steuerein-
nahmen seit 1991“ dargestellt. Im Jahr 1991 lag 
die Steuerquote bei 21,3 Prozent. Im Jahr 2022 
betrug sie 23,1 Prozent und fiel im Jahr 2023, 
u. a. aufgrund der Tarifanpassung durch das 
Inflationsausgleichsgesetz sowie durch die 
temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze auf 
Gas und Fernwärme, voraussichtlich auf circa 
22,2 Prozent. Die Steuerquote für das Jahr 2023 
basierend auf der Statistik der kassenmäßigen 
Steuereinnahmen kann derzeit nur geschätzt 
werden, da die Informationen über das 
Steueraufkommen aus den Gemeindesteuern 

für dieses Jahr noch nicht vorliegen. Neben den 
Steuerrechtsänderungen dürfte bei der Ent-
wicklung der Steuerquote im Jahr 2023 auch die 
gedämpfte konjunkturelle Entwicklung eine 
Rolle gespielt haben, die sich insbesondere in 
einem schwachen Konsum und einer ungüns-
tigeren Gewinnentwicklung insbesondere 
bei kleineren, unter die Einkommensteuer 
fallenden Unternehmen zeigte.

Der Verlauf der Steuerquote zeigt im Betrach-
tungszeitraum beträchtliche Schwankungen. 
Ihre Veränderung (in Prozentpunkten) sowie 
die prozentuale Veränderung ihrer Bezugs-
größen ist in der Abbildung „Veränderung 
der Steuerquote und ihrer Bezugsgrößen“ 
dargestellt. In den Jahren 1996 und 1997 sank 
die Steuerquote deutlich ab. Der Anstieg der 
Steuerquote ab 1998 ist durch entsprechende 
steuerliche Maßnahmen bedingt (Anhebung 

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage

Monatsbericht des BMF März 2024

58



des Umsatzsteuersatzes um 1 Prozent-
punkt zum 1. April 1998). Der Rückgang der 
Steuerquote ab dem Jahr 2001 wurde ebenfalls 
durch steuerliche Maßnahmen induziert. 
So reduzierten sich die Einnahmen aus der 
Körperschaftsteuer aufgrund der Unter-
nehmenssteuerreform von 23,6 Mrd. Euro im 
Jahr 2000 auf -0,4 Mrd. Euro im Jahr 2001 und 
stiegen nur allmählich in den Folgejahren 
wieder an. Die ab dem Jahr 2002 einsetzende 
konjunkturelle Schwächephase ließ die Steuer-
quote noch weiter fallen. Ab dem Jahr 2006 
stieg die Steuerquote im Einklang mit kräftigen 
gesamtwirtschaftlichen Zuwachsraten an, 
verstärkt wiederum durch die Anhebung des 
Umsatzsteuersatzes ab dem 1. Januar 2007 
um 3 Prozentpunkte auf 19 Prozent. In den 
Jahren 2009 und 2010 führte die Finanz- und 
Wirtschaftskrise wieder zu einem Rückgang 
der Steuerquote mit nachfolgendem Anstieg 
im Rahmen der konjunkturellen Erholung. 
Das gleiche Muster wiederholte sich mit 
der Corona-Krise im Jahr 2020, hier zudem 
verstärkt durch die steuerlichen Maßnahmen 
zur Eindämmung der wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Pandemie. Ab dem Jahr 2012 

führten die regelmäßigen Tarifanpassungen 
der Einkommensteuer zum Abbau der kalten 
Progression (s. o.) zu einer Abflachung des 
Anstiegs der Steuerquote, der durch die 
allgemein grundsätzlich aufwärtsgerichtete 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung verursacht 
wurde.

Entwicklung der Steuerquote basierend auf der Statistik der 
kassenmäßigen Steuereinnahmen seit 1991
in Prozent

Wert für 2023: Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus dem Oktober 2023. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage

Monatsbericht des BMF März 2024

59



Steuerquote 1992 bis 2022

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts (ohne 
Münzeinnahmen, Rücklagenentnahme und 
Einnahmen aus Krediten) beliefen sich in 
den Monaten Januar bis Februar 2024 auf 
60,3 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen 
um 15,0 Prozent (+7,9 Mrd. Euro) höher als 
im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die 
Steuereinnahmen stiegen um 9,4 Prozent 
(+4,6 Mrd. Euro) gegenüber dem Niveau des ent-
sprechenden Vorjahreszeitraums. Für weitere 
Informationen zu den Steuereinnahmen s. a. 
„Steuereinnahmen im Februar 2024“ in dieser 
Ausgabe des Monatsberichts.

Die Sonstigen Einnahmen lagen mit 
6,7 Mrd. Euro im Berichtszeitraum um 
94,8 Prozent (+3,3 Mrd. Euro) über dem entspre-
chenden Vorjahresergebnis. Die Einnahmen 
aus der streckenbezogenen Maut erhöhten sich 
insbesondere infolge der Erweiterung der Lkw-
Maut um eine CO2-Komponente gegenüber 
dem Vorjahr um 0,8 Mrd. Euro. Zudem werden 
seit Jahresbeginn die Erlöse aus der Vergabe von 
Frequenzen für den Mobilfunk (0,4 Mrd. Euro 
im Berichtszeitraum) im Bundeshaushalt und 
nicht wie in den Vorjahren im Sondervermögen 
„Digitale Infrastruktur“ vereinnahmt.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen 
von Januar bis Februar 80,2 Mrd. Euro und 
lagen damit um 3,5 Prozent (-2,9 Mrd. Euro) 
unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. 
Nach ökonomischen Arten gegliedert 
resultierte dieser Rückgang aus geringeren 
investiven Ausgaben (-62,7 Prozent beziehungs-
weise -6,9 Mrd. Euro). Der enorme Rückgang 
der investiven Ausgaben war maßgeblich auf 

einen Sondereffekt im Vorjahr zurückzu-
führen. Das im Januar 2023 gewährte Darlehen 
an den „Resilience and Sustainability Trust“ 
des Internationalen Währungsfonds in Höhe 
von 6,3 Mrd. Euro, das haushaltsrechtlich als 
investive Ausgabe zu buchen war, entfällt 
in diesem Jahr. Bereinigt um diesen Effekt 
sanken die investiven Ausgaben um 13,2 Pro-
zent beziehungsweise 0,6 Mrd. Euro, was im 
Wesentlichen darauf zurückzuführen war, 
dass in diesem Jahr bisher keine unterjährigen 
Liquiditätshilfen an die Bundesagentur für 
Arbeit zur Verfügung gestellt worden waren. 
Die Sachinvestitionen lagen 2,9 Prozent unter 
dem Niveau des Vorjahres.

Die konsumtiven Ausgaben lagen im betrach-
teten Zeitraum über dem Vorjahresergebnis 
(+5,6 Prozent beziehungsweise +4,0 Mrd. Euro). 
Während die Zinsausgaben im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 0,6 Mrd. Euro stiegen, 
überschritten die laufenden Zuweisungen 
und Zuschüsse das entsprechende Vorjahres-
niveau um 3,3 Mrd. Euro. Dabei wurden 
mit 1,2 Mrd. Euro für die Ertüchtigung von 
Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, Ver-
teidigung und Stabilisierung 1,0 Mrd. Euro 
mehr verausgabt als im Januar und Febru-
ar 2023. Die Zuschüsse des Bundes an die 
allgemeine Rentenversicherung erhöhten sich 
um 1,1 Mrd. Euro und die Ausgaben für das 
Bürgergeld um 0,7 Mrd. Euro gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zudem 
werden die Rückzahlungen von Corona-Sofort-
hilfen für kleine Unternehmen und Soloselbst-
ständige, die im Vorjahr noch die Ausgaben 
für laufende Zuweisungen und Zuschüsse im 
Berichtszeitraum um 1,5 Mrd. Euro verringert 
haben, nicht mehr bei den Ausgaben, sondern 
bei den Einnahmen gebucht. Hierfür war im 
Berichtszeitraum noch kein Zahlungsein-
gang zu verbuchen. Dagegen wurden für die 

 Entwicklung des Bundeshaushalts im  
 Februar 2024 
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Leistungen des Bundes an den Gesundheits-
fonds für durch die SARS-CoV-2-Pandemie 
verursachten Belastungen 0,6 Mrd. Euro 
weniger verausgabt als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. In diesem Jahr wurden 
keine Ausgaben für die pauschale Beteiligung 
des Bundes an den Aufwendungen der sozialen 
Pflegeversicherung veranschlagt. Dies bewirkte 
von Januar bis Februar ausgabenseitig eine 
Entlastung um 0,9 Mrd. Euro im Vergleich zum 
Vorjahresniveau.

Finanzierungssaldo

Ende Februar 2024 wies der Bundeshaushalt ein 
Finanzierungsdefizit von 19,9 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen 
im Laufe des Haushaltsjahres starken 
Schwankungen und beeinflussen somit die 

eingesetzten Kassenmittel in den einzelnen 
Monaten in unterschiedlichem Maße. Auch der 
Kapitalmarktsaldo zeigt im Jahresverlauf in der 
Regel starke Schwankungen. Die unterjährige 
Entwicklung des Finanzierungssaldos und des 
jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind daher keine 
Indikatoren, aus denen sich die erforderliche 
Nettokreditaufnahme und der Finanzierungs-
saldo am Jahresende errechnen lassen. Dies gilt 
in besonderem Maße zu Beginn eines Jahres 
und in diesem Jahr zusätzlich noch aufgrund 
der in den ersten Wochen des Jahres geltenden 
vorläufigen Haushaltsführung.

Ist 2023 Soll 2024
Ist-Entwicklung 
Februar 20241

Ausgaben (Mrd. Euro)2 457,1 476,8 80,2

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -3,5

Einnahmen (Mrd. Euro)3 392,2 427,5 60,3

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +15,0

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 356,1 377,6 53,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +9,4

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) - 64,9 - 49,4 - 19,9

Deckung/Verwendung: 64,9 49,4 19,9

Kassenmittel (Mrd. Euro) - - 77,8

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,2 0,2 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen4 37,5 10,2 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5  
(Mrd. Euro)

27,2 39,0 - 57,9

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur 

Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus 

kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung, (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Ausgaben des Bundeshaushalts 
nach Aufgabenbereichen

Ist 2023 Soll 2024

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Verände-
rung ggü. 

Vorjahr
Februar 

2023
Februar 

2024

in Mio. 
Euro

Anteil 
in 

Prozent
in Mio. 
Euro

Anteil 
in 

Prozent in Mio. Euro in Prozent
Allgemeine Dienste 111.314 24,4 113.938 23,9 16.589 17.749 +7,0

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung

11.866 2,6 11.054 2,3 1.798 1.717 -4,5

Verteidigung 55.521 12,1 58.346 12,2 8.245 9.145 +10,9

Politische Führung, zentrale 
Verwaltung

22.243 4,9 23.411 4,9 3.647 3.975 +9,0

Finanzverwaltung 6.961 1,5 6.933 1,5 963 1.041 +8,1

Bildung, Wissenschaft, 
Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

29.479 6,4 30.680 6,4 2.994 2.952 -1,4

Förderung für Schülerinnen 
und Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

5.205 1,1 4.338 0,9 839 777 -7,4

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung 
außerhalb der Hochschulen

16.973 3,7 17.595 3,7 1.140 1.192 +4,5

Soziale Sicherung, Familie und 
Jugend, Arbeitsmarktpolitik

215.222 47,1 218.310 45,8 44.322 45.732 +3,2

Sozialversicherung einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

136.028 29,8 137.841 28,9 31.193 31.182 -0,0

darunter:

 Allgemeine Rentenversicherung 103.053 22,5 107.556 22,6 24.298 25.562 +5,2

 Krankenversicherung 18.968 4,1 16.026 3,4 2.954 2.675 -9,5

Arbeitsmarktpolitik 48.212 10,5 47.323 9,9 7.747 8.624 +11,3

darunter:

Bürgergeld nach dem SGB II 25.808 5,6 26.500 5,6 4.512 5.224 +15,8

Leistungen des Bundes für 
Unterkunft und Heizung nach dem 
SGB II

11.576 2,5 11.100 2,3 1.843 2.053 +11,4

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 13.396 2,9 14.571 3,1 2.091 2.279 +9,0

Soziale Leistungen nach dem SGB XII 
und dem Asylbewerberleistungsgesetz

9.873 2,2 10.927 2,3 2.117 2.396 +13,2

Sonstige soziale Angelegenheiten 2.240 0,5 1.833 0,4 175 41 -76,5

Gesundheit, Umwelt, Sport, 
Erholung

6.561 1,4 5.486 1,2 950 623 -34,4

Wohnungswesen, Städtebau, 
Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

3.549 0,8 4.041 0,8 202 238 +17,9

Wohnungswesen, 
Wohnungsbauprämie

2.271 0,5 2.745 0,6 189 214 +13,3
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noch: Entwicklung der Ausgaben des 
Bundeshaushalts nach Aufgabenbereichen

Ist 2023 Soll 2024

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Verände-
rung ggü. 

Vorjahr
Februar 

2023
Februar 

2024

in Mio. 
Euro

Anteil 
in 

Prozent
in Mio. 
Euro

Anteil 
in 

Prozent in Mio. Euro in Prozent
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

1.723 0,4 1.756 0,4 79 66 -16,7

Energie- und Wasserwirtschaft, 
Gewerbe, Dienstleistungen

14.573 3,2 13.652 2,9 6.950 547 -92,1

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.799 0,4 4.447 0,9 84 103 +22,5

Geld- und Versicherungswesen 7.032 1,5 165 0,0 6.504 -80 -101,2

Sonstiges im Bereich Gewerbe und 
Dienstleistungen

1.755 0,4 4.155 0,9 72 72 -0,8

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 28.478 6,2 35.556 7,5 2.572 3.015 +17,2

Straßen 9.949 2,2 9.524 2,0 653 855 +30,9

Eisenbahnen und öffentlicher 
Personennahverkehr

10.795 2,4 17.884 3,8 898 1.149 +28,0

Allgemeine Finanzwirtschaft 46.228 10,1 53.390 11,2 8.459 9.313 +10,1

Grund- und Kapitalvermögen, 
Sondervermögen und 
Finanzzuweisungen

7.323 1,6 21.558 4,5 719 1.005 +39,7

Zinsausgaben und Ausgaben 
im Zusammenhang mit der 
Schuldenaufnahme

37.687 8,2 37.445 7,9 7.405 8.062 +8,9

Ausgaben insgesamt1 457.129 100,0 476.808 100,0 83.118 80.236 -3,5

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur 
Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Ausgaben des Bundeshaushalts 
nach ökonomischen Arten

Ist 2023 Soll 2024

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Verände-

rung gegen-
über Vorjahr

Februar 
2023

Februar 
2024

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 402.167 88,0 416.854 87,4 72.079 76.121 +5,6

Personalausgaben 40.119 8,8 44.971 9,4 7.404 7.896 +6,6

Aktivbezüge 29.823 6,5 34.504 7,2 5.383 5.714 +6,1

Versorgung 10.296 2,3 10.468 2,2 2.022 2.182 +7,9

Laufender Sachaufwand 43.654 9,5 45.038 9,4 5.246 4.877  -7,0

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.213 0,3 1.214 0,3 128 146 +14,1

Militärische Beschaffungen 17.035 3,7 15.247 3,2 1.962 1.628  -17,0

Sonstiger laufender Sachaufwand 25.407 5,6 28.577 6,0 3.155 3.102  -1,7

Zinsausgaben 37.648 8,2 37.409 7,8 7.404 8.051 +8,7

Laufende Zuweisungen und 
Zuschüsse

278.953 61,0 287.675 60,3 51.514 54.770 +6,3

an Verwaltungen 40.672 8,9 40.541 8,5 6.115 6.966 +13,9

an andere Bereiche 238.281 52,1 247.134 51,8 45.399 47.804 +5,3

darunter:

Unternehmen 33.130 7,2 38.644 8,1 2.799 4.347 +55,3

Renten, Unterstützungen u. a. 37.982 8,3 41.579 8,7 6.526 7.373 +13,0

Sozialversicherungen 144.498 31,6 143.925 30,2 32.741 32.021  -2,2

Sonstige Vermögensübertra-
gungen

1.792 0,4 1.761 0,4 512 527 +2,9

Investive Ausgaben 54.961 12,0 70.522 14,8 11.039 4.115  -62,7

Finanzierungshilfen 48.260 10,6 64.003 13,4 10.618 3.707  -65,1

Zuweisungen und Zuschüsse 37.119 8,1 43.828 9,2 3.248 3.530 +8,7

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

9.741 2,1 14.551 3,1 7.371 127  -98,3

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen

1.400 0,3 5.624 1,2 0 50 X

Sachinvestitionen 6.702 1,5 6.519 1,4 420 408  -2,9

Baumaßnahmen 4.135 0,9 3.971 0,8 161 238 +47,8

Erwerb von beweglichen Sachen 2.428 0,5 2.478 0,5 244 160  -34,4

Grunderwerb 139 0,0 70 0,0 15 9  -40,0

Globalansätze 0 0,0 -10.568 -2,2 0 0 X

Ausgaben insgesamt1 457.129 100,0 476.808 100,0 83.118 80.236  -3,5

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur 
Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundeshaushalts

Ist 2023 Soll 2024

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Verände-
rung ggü. 

Vorjahr 
Februar 

2023
Februar 

2024
in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern1 356.082 90,8 377.613 88,3 49.013 53.639 +9,4

Bundesanteile an 
Gemeinschaftsteuern:

317.036 80,8 339.188 79,4 43.499 45.907 +5,5

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge)

175.898 44,8 184.755 43,2 17.811 19.176 +7,7

davon:

Lohnsteuer 100.382 25,6 109.501 25,6 13.797 13.983 +1,3

Veranlagte Einkommensteuer 31.190 8,0 31.184 7,3 1.068 1.151 +7,8

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 18.221 4,6 17.200 4,0 1.807 1.466  -18,9

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge 

3.679 0,9 3.520 0,8 564 1.862 +230,1

Körperschaftsteuer 22.426 5,7 23.350 5,5 575 714 +24,2

Steuern vom Umsatz 138.452 35,3 151.696 35,5 25.479 26.537 +4,2

Gewerbesteuerumlage 2.685 0,7 2.737 0,6 208 195  -6,3

Energiesteuer 36.658 9,3 36.300 8,5 1.634 1.771 +8,4

Tabaksteuer 14.672 3,7 16.080 3,8 1.351 1.832 +35,6

Solidaritätszuschlag 12.239 3,1 12.250 2,9 1.209 1.347 +11,4

Versicherungsteuer 16.851 4,3 17.550 4,1 6.691 7.204 +7,7

Stromsteuer 6.832 1,7 5.035 1,2 1.143 1.003  -12,2

Kraftfahrzeugsteuer 9.514 2,4 9.565 2,2 1.611 1.700 +5,5

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.160 0,6 2.192 0,5 384 368  -4,2

Kaffeesteuer 1.030 0,3 1.040 0,2 170 160  -5,9

Luftverkehrsteuer 1.486 0,4 2.055 0,5 185 215 +16,2

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

385 0,1 395 0,1 91 93 +2,2

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 1.002 0,2 1 1 0,0

Abzugsbeträge
Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 0 0 X

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.883 X 11.152 X 0 0 X

BNE-Eigenmittel der EU 22.981 X 23.850 X 3.702 2.357  -36,3

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 5.306 X 5.600 X 935 988 +5,7

Kunststoff-Eigenmittel der EU 1.423 X 1.420 X 253 249  -1,6

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 12.398 X 13.225 X 1.816 2.121 +16,8

Zuweisung an die Länder für Kfz-
Steuer und Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 2.248 2.248 0,0
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noch: Entwicklung der Einnahmen des Bundeshaushalts

Ist 2023 Soll 2024

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Verände-
rung ggü. 

Vorjahr 
Februar 

2023
Februar 

2024
in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Sonstige Einnahmen 36.147 9,2 49.840 11,7 3.433 6.688 +94,8

Einnahmen aus wirtschaftlicher 
Tätigkeit

5.177 1,3 3.916 0,9 58 172 +196,6

Zinseinnahmen 2.195 0,6 1.932 0,5 195 391 +100,5

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, 
Gewährleistungen

1.561 0,4 1.188 0,3 66 1.818 X

Einnahmen insgesamt2 392.229 100,0 427.453 100,0 52.446 60.326 +15,0

1 Abweichungen zur Tabelle „Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr“ sind 
methodisch bedingt.

2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus 
kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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 Kreditaufnahme des Bundes und  
 seiner Sondervermögen 

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der 
Finanzierung des Bundeshaushalts und der 
Sondervermögen des Bundes. Sondervermögen 
werden unterschieden in solche Sonderver-
mögen, die über den Bundeshaushalt oder 
andere Einnahmen mitfinanziert werden, und 
Sondervermögen mit eigener Kreditermäch-
tigung: Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), 
Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), und das 
Sondervermögen Bundeswehr (SV BW).

Die gesetzlichen Vorgaben zur Kreditauf-
nahme für die Sondervermögen FMS und WSF 
werden durch das Stabilisierungsfondsgesetz 
(StFG) geregelt. Kreditaufnahmen für FMS und 
WSF dienen zum einen der Finanzierung von 
Aufwendungen für Stabilisierungsmaßnahmen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG oder der Rekapitali-
sierung von Unternehmen gemäß § 22 StFG. 
Zum anderen nimmt der Bund für FMS und 
WSF auch Kredite auf, die gemäß §§ 9 Abs. 5 
und 23 StFG als konditionsgleiche Darlehen an 
Anstalten des öffentlichen Rechts durchgeleitet 
werden.

Die Aufnahme von Krediten durch den Bund 
zur Weiterleitung von Darlehen über FMS und 
WSF an Anstalten des öffentlichen Rechts (im 
Folgenden „Darlehensfinanzierung“) dient der 
Kostenersparnis.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

• erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

• dann auf die Kreditaufnahme beziehungs-
weise Verschuldung des Bundeshaushalts und 
der mitfinanzierten Sondervermögen sowie 

der Kreditaufnahme von FMS, WSF und ITF 
ohne Darlehensfinanzierung und

• schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes
Der Bund hatte bis zum 31. Dezember 2023 
Kredite in Höhe von 1.639,7 Mrd. Euro auf-
genommen. Dieser Bestand erhöhte sich zum 
29. Februar 2024 auf 1.648,4 Mrd. Euro. Die 
Erhöhung gegenüber dem 31. Dezember 2023 
um 8,7 Mrd. Euro resultierte aus neuen Auf-
nahmen im Volumen von 81,2 Mrd. Euro, denen 
Fälligkeiten im Volumen von 72,5 Mrd. Euro 
gegenüberstanden. Im Februar 2024 wurden für 
die Verzinsung aller auch in früheren Jahren 
aufgenommenen bestehenden Kredite saldiert 
8,2 Mrd. Euro aufgewendet.

Im Februar 2024 wurden insgesamt 
49,0 Mrd. Euro an Bundeswertpapieren 
emittiert; hiervon waren 48,0 Mrd. Euro 
konventionelle Bundeswertpapiere und 
1,0 Mrd. Euro Grüne Bundeswertpapiere. Die 
konventionellen Bundeswertpapiere verteilten 
sich auf 8,0 Mrd. Euro 30-jährige Bundes-
anleihen, 9,0 Mrd. Euro 10-jährige Bundes-
anleihen, 3,0 Mrd. Euro 7-jährige Bundes-
anleihen, 4,0 Mrd. Euro Bundesobligationen, 
10,0 Mrd. Euro Bundesschatzanweisungen und 
14,0 Mrd. Euro Unverzinsliche Schatzanwei-
sungen des Bundes. Es wurden ausschließlich 
30-jährige Grüne Bundeswertpapiere begeben.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren erhöhten sich im Februar 2024 um 
4,8 Mrd. Euro auf 200,7 Mrd. Euro. Die Verände-
rung resultierte aus Sekundärmarktverkäufen 
in Höhe von 16,7 Mrd. Euro, denen Käufe in 
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Höhe von 15,5 Mrd. Euro und die Erhöhung von 
Eigenbeständen um 8,2 Mrd. Euro gegenüber-
standen. Darüber hinaus gab es Fälligkeiten im 
Eigenbestand in Höhe von 2,1 Mrd. Euro.

Am 29. Februar 2024 entfielen 94,5 Prozent der 
Kreditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des 
Bundes für Haushalt und Sondervermögen 
ohne Darlehensfinanzierung; 5,5 Prozent der 
Kreditaufnahmen entfielen auf die Darlehens-
finanzierung.

Entwicklung der Kredit auf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehens finanzierung)

Im Februar 2024 wurden für den Bund 
(Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 41,7 Mrd. Euro an 
Krediten aufgenommen. Gleichzeitig wurden 
40,2 Mrd. Euro fällige Kredite getilgt. Für die 
Verzinsung der Kredite des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinan-
zierung) wurden im Februar 2024 saldiert 
2,9 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 29. Februar betrug der Bestand der 
Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und 
Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
insgesamt 1.558,2 Mrd. Euro. Damit erhöhte 
sich dieser gegenüber dem 31. Januar 2024 um 
1,4 Mrd. Euro. Die Kreditaufnahme für den 
Bundeshaushalt lag bei 1.510,3 Mrd. Euro und 
veränderte sich gegenüber dem Vormonat 
nur geringfügig. Die Kreditaufnahme für 
das SV BW im Februar 2024 erhöhte sich 
um 1,3 Mrd. Euro auf 7,5 Mrd. Euro. Die 
Bestände für die Kreditaufnahme für den 
FMS für Kredite für Aufwendungen gemäß 
§ 9 Abs. 1 StFG (22,6 Mrd. Euro), für den WSF 
für Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG (1,1 Mrd. Euro) und für den 
ITF (16,7 Mrd. Euro) veränderten sich nicht 
oder nur sehr geringfügig gegenüber dem 
31. Januar 2024.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Im Februar 2024 wurden für den FMS 
zur Refinanzierung von Darlehen gemäß 
§ 9 Abs. 5 StFG keine neuen Kredite auf-
genommen und keine neuen Kredite getilgt. 
Der Bestand betrug per 29. Februar 2024 
56,4 Mrd. Euro. Für den WSF wurden im Fe-
bruar 2024 zur Darlehensfinanzierung gemäß 
§ 23 StFG keine neuen Kredite aufgenommen 
und 1,0 Mrd. Euro an Krediten getilgt; der 
Bestand verringerte sich im Februar 2024 somit 
auf 33,9 Mrd. Euro. Der Gesamtbestand an 
Krediten zur Darlehensfinanzierung betrug per 
29. Februar 2024 90,3 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten können folgenden 
Tabellen entnommen werden:

• Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
im Februar 2024,

• Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Dar-
lehensfinanzierung) im Februar 2024 und

• Entwicklung von Umlaufvolumen und 
Eigenbestände an Bundeswertpapieren im 
Februar 2024.

Im statistischen Anhang der Online-Version 
des Monatsberichts sind zusätzlich die beiden 
erstgenannten Tabellen mit Daten für den 
bisherigen Jahresverlauf, die nach Restlaufzeit-
klassen gruppierte Kreditaufnahme des Bundes 
sowie die nach Instrumentenart aufgeglieder-
ten Daten zur Kreditaufnahme des Bundes, 
zum Bedarf der Kreditaufnahme des Bundes, 
zu den Tilgungen des Bundes und zu den 
Zinsen für die Kredite des Bundes enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – 
Bedarf und Bestand“ zeigt die Verteilung der 
Kreditaufnahme auf die Finanzierungsinstru-
mente, sowohl für die Aufnahme im Febru-
ar 2024 als auch für den gesamten Bestand per 
29. Februar 2024. Den größten Anteil an der 
Kreditaufnahme im laufenden Jahr machten 
mit 31,2 Mrd. Euro beziehungsweise 38,4 Pro-
zent die (teils unterjährig fälligen) Unverzins-
lichen Schatzanweisungen des Bundes aus, 
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gefolgt von den 10-jährigen Bundesanleihen 
mit 14,3 Mrd. Euro beziehungsweise 17,5 Pro-
zent.

Von der Kreditaufnahme des Bundes über 
Verbriefungen lagen per 29. Februar 2024 über 
99 Prozent in Form von Inhaberschuldver-
schreibungen vor, bei denen die konkreten 
Gläubiger dem Bund nicht bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.1 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagen-
tur GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergeb-
nisse veröffentlicht.2

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211162
2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211163

Kreditaufnahme des Bundes – Bedarf und Bestand
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes  
im Februar 2024
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen
31. Januar 

2024 Februar Februar
29. Februar 

2024 Februar Februar
Insgesamt 1.647.955 41.688 -41.212 1.648.431 475 -2.979

Gliederung nach Verwendung
Bundeshaushalt 1.510.178 40.387 -40.243 1.510.322 144 -2.899
Sondervermögen mit eigener 
Kreditermächtigung  
(ohne Darlehensfinanzierung)

46.535 1.301 - 47.835 1.301 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.599 - - 22.599 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.672 - - 16.672 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für 
Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.093 -8 - 1.085 -8 -

Sondervermögen Bundeswehr 6.171 1.309 - 7.479 1.309 -

Darlehensfinanzierung 91.243 - -969 90.274 -969 -80
Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

56.400 - - 56.400 - -49

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die KfW  
gemäß § 23 StFG)

34.843 - -969 33.874 -969 -31

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen
31. Januar 

2024 Februar Februar
29. Februar 

2024 Februar Februar
Insgesamt 1.556.712 41.688 -40.243 1.558.157 1.445 -2.899

Gliederung nach Verwendung
Bundeshaushalt 1.510.178 40.387 -40.243 1.510.322 144 -2.899

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.599 - - 22.599 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.672 - - 16.672 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für 
Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.093 -8 - 1.085 -8 -

Sondervermögen Bundeswehr 6.171 1.309 - 7.479 1.309 -

Gliederung nach Instrumentenarten 
Konventionelle Bundeswertpapiere 1.431.480 41.113 -40.243 1.432.350 870 -2.331

30-jährige Bundesanleihen 339.335 7.043 - 346.379 7.043 -166

15-jährige Bundesanleihen 66.501 -84 - 66.417 -84 18

10-jährige Bundesanleihen 532.643 9.312 -20.971 520.985 -11.659 -1.694

7-jährige Bundesanleihen 72.119 2.595 - 74.714 2.595 63

Bundesobligationen 180.726 3.467 - 184.192 3.467 -43

Bundesschatzanweisungen 107.783 8.230 - 116.012 8.230 -22

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen des Bundes

132.372 10.550 -19.272 123.650 -8.722 -486

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

60.454 -150 - 60.305 -150 -35

Grüne Bundeswertpapiere 56.007 724 - 56.731 724 -566

Schuldscheindarlehen 4.297 - - 4.297 - -17

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich
Verbindlichkeiten aus der 
Kapitalindexierung inflations
indexierter Bundeswertpapiere

14.269 X X 14.336 67 X

Vorsorge für inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG) 

13.569 X X 13.569 - X

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen 
inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene 
Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den 
Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und 
Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im Februar 2024
in Mio. Euro
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Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände  
an Bundeswertpapieren im Februar 2024 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)
31. Januar 

2024 Februar Februar
29. Februar 

2024 Februar
Umlaufvolumen insgesamt 1.839.500 49.000 -44.000 1.844.500 5.000

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.715.500 48.000 -44.000 1.719.500 4.000

30-jährige Bundesanleihen 388.000 8.000 - 396.000 8.000

15-jährige Bundesanleihen 72.250 - - 72.250 -

10-jährige Bundesanleihen 627.750 9.000 -22.500 614.250 -13.500

7-jährige Bundesanleihen 88.000 3.000 - 91.000 3.000

Bundesobligationen 259.000 4.000 - 263.000 4.000

Bundesschatzanweisungen 140.500 10.000 - 150.500 10.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes (inklusive 
Kassenemissionen)

140.000 14.000 -21.500 132.500 -7.500

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 66.250 - - 66.250 -

30jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

14.250 - - 14.250 -

10jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

52.000 - - 52.000 -

Grüne Bundeswertpapiere 57.750 1.000 - 58.750 1.000

30-jährige Grüne Bundesanleihen 16.500 1.000 - 17.500 1.000

10-jährige Grüne Bundesanleihen 24.750 - - 24.750 -

Grüne Bundesobligationen 16.500 - - 16.500 -

Eigenbestände -195.857 X X -200.657 -4.800

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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 Europäische Wirtschafts-  
 und Finanzpolitik 

Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe und die 
informellen Sitzungen der 
ECOFIN-Ministerinnen 
und -Minister am 23. und 
24. Februar 2024 in Gent, 
Belgien

Eurogruppe

Die Eurogruppe im inklusiven Format am 
23. Februar 2023 befasste sich mit der Zukunft 
der Europäischen Kapital- und Finanzmärkte.

Diskussionsgrundlage war der Entwurf einer 
Erklärung zur Zukunft der Kapitalmarkt-
union, welcher drei Teile umfasst. Im ersten 
Teil wird darauf verwiesen, dass die zu geringe 
Verfügbarkeit von Kapitalmarktfinanzierung 
Wachstum und Innovationen in der Europäi-
schen Union (EU) hemme. Es seien schnelle 
Fortschritte erforderlich, damit die EU nicht 
zurückfalle und EU-Bürgerinnen und -Bürger 
von besseren Investitionsmöglichkeiten 
profitierten. Der zweite Teil des Erklärungsent-
wurfs benennt Maßnahmen in den Rubriken 
Architektur der Kapitalmarktunion, Unter-
nehmen sowie Bürgerinnen und Bürger. Der 
dritte Teil beschäftigt sich mit der Umsetzung 
der Maßnahmen und dem weiteren Prozess. 
Die Erklärung soll als Input für die Arbeiten der 
neuen Europäischen Kommission im Bereich 
der Kapitalmarktunion dienen.

In einer einleitenden Präsentation führten der 
Präsident der Eurogruppe Paschal Donohoe 
und der Präsident der Eurogruppen-Arbeits-
gruppe Tuomas Saarenheimo aus, dass die 
Inhalte in den meisten Bereichen weitgehend 
geeint seien. Es bestünden aber noch einige 

Diskussionspunkte, u. a. in den Bereichen Kapi-
talmarktaufsicht, Insolvenzrahmen und neue 
Kleinanlegerprodukte. Ziel sei es, die Erklärung 
in der Eurogruppe im inklusiven Format am 
11. März 2024 zu verabschieden und dann dem 
Eurogipfel Ende März vorzulegen.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank 
(EZB) Christine Lagarde plädierte angesichts 
des hohen Investitionsbedarfs im Bereich der 
grünen Transformation und Verteidigung 
dafür, die Anstrengungen im Bereich der 
Kapitalmarktunion deutlich zu intensivieren.

In der anschließenden Diskussion bestand 
Einigkeit unter den Ministerinnen und 
Ministern, dass eine weitere Vertiefung der 
Kapitalmarktunion dringend geboten sei, 
um ausreichend private Investitionen für 
die Bewältigung der Herausforderungen der 
kommenden Jahre zu ermöglichen. Zudem 
stellten die fragmentierten Kapitalmärkte in 
der EU einen deutlichen Wettbewerbsnachteil 
gegenüber anderen Wirtschaftsregionen wie 
beispielsweise den USA dar. Einige Mitglied-
staaten forderten konkretere Fortschritte. 
Bezüglich einer möglichen zielgerichteten 
Harmonisierung der nationalen Insolvenzrah-
men gebe es bei aller Komplexität des Themas 
diverse Bereiche, in denen Fortschritte denkbar 
seien. Hinsichtlich neuer Kleinanlegerprodukte 
zeigten sich die Ministerinnen und Minister 
grundsätzlich offen. Bei der Frage der Harmo-
nisierung der Kapitalmarktaufsicht wurden 
verschiedene Ansätze diskutiert. Es zeigte sich, 
dass hierzu unter den Mitgliedstaaten nach wie 
vor sehr unterschiedliche Positionen bestehen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner 
führte aus, dass die Kapitalmarktunion die 
beste Antwort Europas auf den gestiegenen 
internationalen Wettbewerb und den Inflation 
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Reduction Act der USA sei. Die Zeit dränge. 
Der Fokus der weiteren Arbeiten solle daher 
auf Maßnahmen gelegt werden, die sich rasch 
umsetzen ließen. Dabei sollten Fragmentie-
rungen verhindert und bürokratische Lasten 
abgebaut werden.

Am Ende der Sitzung informierte die Europäi-
sche Kommission kurz über ihre Bewertung 
zum aktualisierten Haushaltsplan der Slowakei. 
Hintergrund ist, dass die Slowakei infolge des 
Antritts der neuen Regierung am 12. Dezem-
ber 2023 einen aktualisierten Haushaltsplan 
vorgelegt und auch bereits am 21. Dezem-
ber 2023 im Parlament verabschiedet hat. 
Demnach soll das gesamtstaatliche Defizit bei 
6,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen, 
nach 6,5 Prozent im Jahr 2023. Die Kommission 
geht von 6,3 Prozent beziehungsweise 6,1 Pro-
zent aus. Sie kommt in ihrer Bewertung zu dem 
Schluss, dass insgesamt das Risiko bestehe, 
dass der aktualisierte Haushaltsplan nicht mit 
den länderspezifischen Empfehlungen des 
Rats übereinstimme. So dürfte im Jahr 2024 
die Wachstumsrate der Netto-Primärausgaben 
über der empfohlenen maximalen Wachstums-
rate liegen. Auch dürften die krisenbedingten 
Energiemaßnahmen 2023 und 2024 nicht so 
schnell abgebaut und für den Defizitabbau 
verwendet werden wie in den Empfehlungen 
vorgesehen.

Darüber hinaus hat die Eurogruppe Tuomas 
Saarenheimo (Finnland) erneut zum Vor-
sitzenden der Eurogruppen-Arbeitsgruppe 
(EAG) ernannt. Die EAG ist das Vorbereitungs-
gremium der Eurogruppe auf Staatssekretärs-
ebene. Die zweijährige Amtszeit beginnt am 
1. April 2024. Für Tuomas Saarenheimo ist es 
die 3. Amtszeit; er ist seit dem 1. April 2020 Vor-
sitzender der EAG (Eurozonen-Mitgliedstaaten) 
und des Wirtschafts- und Finanzausschusses 
(EU-27).

ECOFIN

Beim informellen Treffen der Ministerinnen 
und Minister des Rates für Wirtschaft und 
Finanzen (ECOFIN) fand zunächst ein Arbeits-
mittagessen statt, bei dem sich die Ministerin-
nen und Minister mit der zum 1. Januar 2024 
neu angetretenen Präsidentin der Europäischen 

Investitionsbank (EIB) Nadia Calviño zur 
künftigen strategischen Ausrichtung der 
EIB austauschten. Nadia Calviño benannte 
einleitend die gegenwärtigen Aktivitäten und 
Schwerpunkte. Die EIB sei die weltweit größte 
Förderbank mit AAA-Rating. Als künftige 
Prioritäten sehe sie die Rolle der EIB als Klima-
bank, digitale und technische Innovation, eine 
Aufstockung der Investitionen im Sicherheits- 
und Verteidigungsbereich, einen Beitrag zu 
moderner Kohäsionspolitik, die Entwicklung 
innovativer Finanzinstrumente für Landwirt-
schaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktu-
ren, die mögliche Rolle bei der Kapitalmarkt-
union, die Stärkung der Unterstützung der 
Ukraine und der EU-Nachbarschaftspolitik 
sowie die Stärkung strategischer Investitionen 
über Global Gateway.

In der anschließenden Aussprache wurde von 
einer großen Gruppe von Mitgliedstaaten 
die zentrale Rolle der EIB für Finanzierungs-
projekte in der Ukraine und für den Übergang 
zur Klimaneutralität hervorgehoben. Zudem 
plädierten einige Mitgliedstaaten dafür, dass 
die EIB auch Projekte im Nuklearsektor finan-
zieren solle; andere sprachen sich dagegen aus. 
Darüber hinaus diskutierten die Ministerinnen 
und Minister die mögliche Rolle der EIB bei der 
Stärkung der europäischen Verteidigungskapa-
zitäten. Auch gab es Diskussionen hinsichtlich 
einer möglichen Erhöhung des Ausleihvolu-
mens der EIB bei stabiler Eigenkapitalbasis 
(Entfernung der sogenannten Gearing Ratio 
aus der EIB-Satzung, womit das Verhältnis von 
Fremdkapital zu Eigenkapital festgelegt wird).

Die Ministerinnen und Minister werden die 
Diskussion zur strategischen Ausrichtung der 
EIB bei der Jahrestagung der EIB-Gouverneu-
rinnen und -Gouverneure im Juni 2024 in 
Luxemburg fortsetzen.

Die erste Arbeitssitzung des informellen 
ECOFIN widmete sich dem Thema Vertiefung 
der Kapitalmarktunion mit Schwerpunkt auf 
finanzielle Bildung und Privatanlegerbetei-
ligung. An dieser Sitzung nahmen auch die 
Zentralbankgouverneurinnen und -gouverneu-
re teil. Eingeladen waren vier Gastrednerinnen 
und -redner: die EU-Kommissarin Mairead 
McGuinness, der Vorsitzende der Belgischen 
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Finanzdienstleistungsaufsicht Jean-Paul Ser-
vais sowie Maria Demertzis, Senior Fellow beim 
Brüsseler Thinktank Bruegel, und Annamaria 
Lusardi, Senior Fellow am Stanford Institute for 
Economic Policy Research.

Maria Demertzis und Annamaria Lusardi stell-
ten ihre aktuelle Studie „The state of financial 
knowledge in the European Union“ vor. Diese 
stützt sich maßgeblich auf eine repräsentative 
Befragung der Europäischen Kommission 
aus dem Jahr 2023 zum Finanzwissen in den 
EU-Mitgliedstaaten. Die Ergebnisse zeigen, 
dass wesentliche Lücken im Finanzwissen der 
Bürgerinnen und Bürger in der EU bestehen.

In der Aussprache nutzten zahlreiche Mitglied-
staaten die Gelegenheit, um ihre nationalen 
Initiativen im Bereich der finanziellen Bildung 
vorzustellen. Es bestand weitgehend Konsens, 
dass der Grad der finanziellen Bildung in 
der EU verbesserungswürdig sei. Eine bessere 
finanzielle Bildung könne – wenn auch nicht 
als einziger wesentlicher Faktor – die Beteili-
gung von Privatanlegerinnen und -anlegern 
am Kapitalmarkt und damit auch Chancen-
gerechtigkeit erhöhen. Als weitere mögliche 
Faktoren wurden u. a. steuerliche Aspekte, 
vertrauensfördernde Maßnahmen, der Abbau 
regulatorischer Hürden und die automatisierte 
Beteiligung an kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersvorsorgesystemen angesprochen.

Am 24. Februar 2024 befassten sich die 
Ministerinnen und Minister bei einer zweiten 
Arbeitssitzung mit der Zukunft der Wett-
bewerbsfähigkeit der EU. Als Gastredner nahm 
der ehemalige EZB-Präsident und Premiermi-
nister Italiens Mario Draghi teil. Mario Draghi 
war im September 2023 von Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen gebeten worden, 
einen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU 
zu erstellen, und wird diesen bis Ende Juni 2024 
vorlegen. Zudem wird ein weiterer Bericht zum 
Binnenmarkt (Letta-Bericht) bis März 2024 
erwartet.

Mario Draghi verwies zunächst auf die wesent-
lichen Entwicklungen der vergangenen Jahre, 
die die Wettbewerbssituation der EU verändert 
hätten. Zu nennen seien hier weitreichende 
Veränderungen der bisherigen globalen 

Wirtschaftsordnung, wie z. B. Anstrengungen 
zur Unabhängigkeit im Energiebereich von 
Russland sowie neue Herausforderungen im 
Verteidigungsbereich, die Geschwindigkeit der 
grünen Transformation, die eine Umstruk-
turierung der Lieferketten erfordere, und die 
Geschwindigkeit des Einsatzes von Künstlicher 
Intelligenz und anderer Technologien. Zur 
Finanzierung der Transformationen seien 
rund 600 Mrd. Euro pro Jahr erforderlich, 
hinzu kämen weitere notwendige Ausgaben im 
Verteidigungsbereich. Es brauche zudem mehr 
produktive Investitionen. Die EU falle hier, 
obwohl sie über höhere Ersparnisse verfüge, 
gegenüber den USA deutlich zurück. Zentrale 
Frage sei daher, wie die erforderlichen öffent-
lichen und privaten Investitionen bestmöglich 
mobilisiert werden könnten.

Im Anschluss verwies der Vizepräsident der 
EU-Kommission Valdis Dombrovskis auf 
vier zentrale Handlungsfelder: Stärkung des 
Binnenmarkts, Schaffung eines innova-
tionsfreundlichen Unternehmensumfelds, 
Finanzierung vor allem durch den Privat-, aber 
auch den öffentlichen Sektor und bestmög-
liche Nutzung der Vorteile handelspolitischer 
Offenheit. Kommissar Paolo Gentiloni 
ergänzte, Förderprogramme der EU müssten 
simpler und dadurch attraktiver ausgestaltet 
werden. Zudem sei über die Mehrheitsregeln 
im Steuerbereich nachzudenken. Auch müsse 
man sich Gedanken hinsichtlich möglicher 
Anschlussprogramme nach dem Auslaufen von 
Next Generation EU machen.

In der Diskussion unterstrich Bundes-
finanzminister Christian Lindner, dass ein 
ganzheitlicher Ansatz zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit geboten sei. Zur Erhöhung 
privater Investitionen sei es erforderlich, die EU 
attraktiver für Kapitalzuflüsse zu machen. 
Hierzu trügen u. a. die Arbeiten an der Kapital-
marktunion bei. Bei den öffentlichen Ausgaben 
sollte die Debatte nicht stetig auf neue Ausga-
ben, sondern verstärkt darauf gelenkt werden, 
wie die bestehenden öffentlichen Steuergelder 
besser ausgegeben werden können. Darüber 
hinaus sollten unverhältnismäßige Regulie-
rungsanforderungen vermieden werden.

Aktuelles aus dem BMF

Monatsbericht des BMF März 2024

76



Wortnehmende Ministerinnen und Minister 
verwiesen u. a. auf erforderliche Maßnahmen 
in den Bereichen Bürokratieabbau, Stärkung 
des Binnenmarkts, Strukturreformen, Wett-
bewerbspolitik, Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für Investitionen, öffentliche 
Investitionen auf EU-Ebene sowie eine stärkere 
Priorisierung von Forschungs- und Bildungs-
ausgaben in den nationalen Haushalten. Auch 
wurden die im internationalen Vergleich hohen 
Energiepreise in Europa thematisiert.
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 Termine 

Finanz- und Wirtschaftspolitik

11./12. April 2024 
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg, Luxemburg

17. bis 19. April 2024 
Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank mit Treffen der 
G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-Notenbankgouverneure in Washington, D.C., USA

7. Mai 2024 
Global Solutions Summit, Berlin, Deutschland

13./14. Mai 2024 
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

23. bis 25. Mai 2024 
Treffen der G7-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-Notenbankgouverneure in Stresa, Italien

28. Mai 2024 
Deutsch-Französischer Ministerrat in Merseburg, Deutschland

20./21. Juni 2024 
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg, Luxemburg

15./16. Juli 2024 
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

25./26. Juli 2024 
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen 
und -Notenbankgouverneure in Rio de Janeiro, Brasilien

13./14. August 2024  
Treffen der deutschsprachigen Finanzministerinnen und -minister, Vorarlberg, Österreich
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Weitere Informationen zu öffentlich zugänglichen Veranstaltungen des 
BMF finden Sie auf der Webseite:

www.bundesfinanzministerium.de/veranstaltungen

Veranstaltungen des BMF

4. April 2024 
Bundesfinanzminister Christian Lindner auf Tour, JETZT | Im Dialog in Essen

16. April 2024 
Economic Dialogue – Zum Thema: „Schuldenbremse“, Berlin

24. bis 26. Mai 2024 
Demokratiefest „75 Jahre Grundgesetz“, Berlin

4. bis 6. Juni 2024 
Deutscher Länderpavillion auf dem FinTech-Event Money 20/20

 Veranstaltungen 

Terminplan für die Aufstellung des Bundeshaushalts 2025 
und des Finanzplans bis 2028

14. bis 16. Mai 2024 
Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

3. Juli 2024 
Kabinettbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2025 und Finanzplan bis 2028

16. August 2024  
Zuleitung an Bundestag und Bundesrat
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 Publikationen 

Alle Publikationen des BMF können Sie auf der Webseite als PDF 
herunterladen und ggf. als Druckexemplar bestellen: 

www.bundesfinanzministerium.de/publikationen

Veröffentlichungskalender der Monatsberichte  
inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Neue Publikationen 

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt
April 2024 März 2024 23. April 2024

Mai 2024 April 2024 24. Mai 2024

Juni 2024 Mai 2024 20. Juni 2023

Juli 2024 Juni 2024 23. Juli 2024

August 2024 Juli 2024 22. August 2024

September 2024 August 2024 20. September 2024

Oktober 2024 September 2024 22. Oktober 2024

November 2024 Oktober 2024 21. November 2024

Dezember 2024 November 2024 20. Dezember 2024

Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Bund-Länder-
Finanzbeziehungen 
(de/en)

 Bund-Länder-  
 Finanzbeziehungen 

2023
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Volljuristinnen und Volljuristen (w/m/d) – Unsere Arbeit zählt

Bewerbungsfrist: Bewerbungen können im Laufe des Jahres jederzeit abgegeben werden

Arbeitsort: Berlin

Sie interessieren sich für Politik und Finanzen? Dann gestalten Sie bei uns die Zukunft und Moder-
nisierung unseres Landes sowie Europas aktiv mit. Mitten in Berlin verortet, sind wir stets nah dran 
an aktuellen politischen Themen und anspruchsvollen Fragestellungen unserer Zeit.

Für unsere vielfältigen und spannenden Aufgaben rund um Steuern, Finanzmärkte, Europa, 
Haushalt, Bundesunternehmen, Zoll und Digitalisierung suchen wir engagierte Volljuristinnen und 
Volljuristen mit und ohne Berufserfahrung. Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz, der Ihnen 
neben Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten vielfältige Entwicklungsperspektiven sowie 
sichere und flexible Arbeitsbedingungen bietet. Weitere gute Gründe für eine Bewerbung bei uns 
finden Sie hier.

In unseren vielfältigen Einsatzbereichen erwarten Sie Aufgaben, die zählen:

• Gestaltung und rechtliche Umsetzung nationaler, europäischer und internationaler Finanz- und 
Steuerpolitik

• Entwicklung und Koordinierung von deutschen Positionen zu haushalts-, finanz- und wirt-
schaftspolitischen Themen sowie Vertretung und Abstimmung dieser Themen auf nationaler, 
europäischer sowie internationaler Ebene (innerhalb der Bundesregierung, mit den Bundeslän-
dern, auf EU-Ebene etc.)

• Mitwirkung an der nationalen und europäischen Gesetzgebung für ein stabiles und wettbewerbs-
fähiges Finanzsystem

• Fortentwicklung einer nachhaltigen Transformation und der Digitalisierung des Finanzsektors 
sowie der Beteiligungspolitik des Bundes

• Planung finanzmarktpolitischer Prioritäten sowie Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung national, europäisch und international

• Stärkung tragfähiger Staatsfinanzen, Führung von Budgetverhandlungen und Mitwirkung an der 
Umsetzung politischer Maßnahmen aus Haushaltsperspektive

• Betreuung von Rechtsangelegenheiten: vom Verfassungsrecht bis zum Straf- und Zivilrecht

• strategische Steuerung der Zollverwaltung

• Mitwirkung bei der politischen Planung und Koordinierung

 Stellenausschreibungen 
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Ihr Profil

• Volljuristin beziehungsweise Volljurist mit Abschluss eines juristischen Staatsexamens mindestens 
mit der Note „vollbefriedigend“ und des anderen mindestens mit der Note „befriedigend“

oder

• Abschluss beider Examina mit der Note „befriedigend“ (insgesamt mindestens 16 Punkte) sowie 
einschlägiger Berufserfahrung

• Kenntnisse in dem jeweiligen Einsatzbereich, erworben z. B. durch die juristische Ausbildung und/
oder anschließende Berufserfahrung

• gute Englischkenntnisse sowie möglichst auch Französischkenntnisse oder Fremdsprachenkennt-
nisse in einer anderen Sprache der Europäischen Union

Darüber hinaus sollten Sie die Fähigkeit besitzen, sich schnell in neue und wechselnde Aufgaben-
stellungen einzuarbeiten und komplexe Sachverhalte systematisch zu bearbeiten. Insbesondere 
Eigeninitiative, Entscheidungsbereitschaft, Verhandlungsgeschick (auch auf europäischer 
beziehungsweise internationaler Ebene) sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit zeichnen Ihre 
Persönlichkeit aus.

Das können Sie bei uns erwarten

• Verantwortung und Vielseitigkeit: einen verantwortungsvollen, interessanten und vielseitigen 
Arbeitsplatz mit hoher gesellschaftlicher und politischer Relevanz

• Jobrotation: wechselnde Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen des Ministeriums 
sowie internationale Verwendungen in deutschen Botschaften oder supra- beziehungsweise inter-
nationalen Organisationen (z. B. EU-Kommission, IWF, Weltbank, OECD, EZB, Single Resolution 
Board)

• Verbeamtung: eine Einstellung als Regierungsrätin beziehungsweise Regierungsrat im Beamten-
verhältnis auf Probe (Besoldungsgruppe A 13), soweit die beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
hierfür vorliegen. Beamtinnen und Beamte aus anderen Verwaltungen werden in ihrem bisherigen 
Amt (maximal Besoldungsgruppe A 14) nach einer vorhergehenden circa sechsmonatigen Abord-
nung versetzt. Zudem erhalten Sie die sogenannte Ministerialzulage. Bei der Stufenzuordnung in 
der Besoldung wird Ihr bisheriger beruflicher Werdegang berücksichtigt.

• Flexibilität und Vereinbarkeit von Beruf und Familie: ein familienfreundliches Arbeitsumfeld 
mit flexiblen Arbeitszeiten, mobiler Arbeit/Homeoffice (grundsätzlich bis zu 65 Prozent der 
wöchentlichen Arbeitszeit), Teilzeitbeschäftigung sowie einer eigenen Kita

• Weiterbildung: ein breites Angebot an fachlichen, persönlichen und fremdsprachlichen Fort-
bildungen

• Und vieles mehr: Aktivitäten zur Gesundheitsförderung, Jobticket, bei Vorliegen der Vorausset-
zungen Übernahme der Umzugskosten bei einem Wohnortwechsel etc.

Diversität: Ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld und eine Beschäftigtenstruktur, die die Vielfalt der 
Gesellschaft widerspiegelt, sind uns wichtig. Wir begrüßen daher Bewerbungen von Menschen aller 
Nationalitäten und unabhängig von Alter, Religion oder sexueller Orientierung und Identität.

Gleichstellung von Frauen und Männern: Das BMF ist bestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen und 
ist daher an Bewerbungen von Frauen sehr interessiert. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen 
nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt.
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Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind im BMF besonders willkommen. Schwer-
behinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung nach Maßgabe des SGB IX 
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerben Sie sich jederzeit und arbeiten Sie in unserem Team

• Zur Bewerberauswahl bieten wir in diesem Jahr mehrere Auswahlverfahren an: 
in der 15., 20., 26., 39., 42. und 48. Kalenderwoche.

• Wir führen unsere Auswahlverfahren standardmäßig vor Ort im BMF in Berlin, in Einzelfällen 
aber auch online als Videokonferenz durch (z. B. Wohnort im Ausland).

• Wir freuen uns über Ihre frühzeitige Online-Bewerbung über www.interamt.de, Stellen-
ID 1088162. Ihre Bewerbung sollte jedoch spätestens drei Wochen vor der für Sie interessanten 
Auswahlwoche bei uns vorliegen.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Personalgewinnungsteam (Tel.: 03018 682-1212,  
E-Mail: Bewerbung@bmf.bund.de). Weitere Informationen über das BMF als Arbeitgeber, 
den Bewerbungsprozess und zum Datenschutz bei Bewerbungen finden Sie im Internet unter 
www.bundesfinanzministerium.de. Über künftige Stellenausschreibungen informiert Sie unser 
Jobnewsletter.
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Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur 
online verfügbar im BMF Monatsberichtals eMagazin unter www.bmf-
monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin bietet darüber 
hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive 
Grafiken.

www.bmf-monatsbericht.de

 Übersichten zur  
 finanzwirtschaftlichen Entwicklung

 Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

 Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne Darr-
lehensfinanzierung) 

 Kreditaufnahme des Bundes: Bestand, Bedarf und Tilgung sowie Zinsen für Kredite

  Nach dem Haushaltsgesetz übernommene Gewährleistungen

  Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

  Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

  Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2018 bis 2023

  Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

   Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

  Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2023

  Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

  Steueraufkommen nach Steuergruppen

  Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

  Entwicklung der Staatsquote

  Schulden der öffentlichen Haushalte

  Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

  Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

  Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

  Steuerquoten im internationalen Vergleich
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  Abgabenquoten im internationalen Vergleich

  Staatsquoten im internationalen Vergleich

  Entwicklung der EU-Haushalte 2023 bis 2024

 Übersichten zur Entwicklung der 
 Länderhaushalte

  Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

  Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2022/2023

  Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der 
Länder

  Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

 Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
 und Konjunkturkomponenten des Bundes

  Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

   Produktionspotenzial und -lücken

   Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

  Bruttoinlandsprodukt

  Bevölkerung und Arbeitsmarkt

  Kapitalstock und Investitionen

   Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

  Preise und Löhne
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html


 Kennzahlen zur 
 gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

 Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

   Preisentwicklung

  Außenwirtschaft

  Einkommensverteilung

  Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

  Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

  Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

  Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

  Übersicht Weltfinanzmärkte

 Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-Kommission, OECD, IW  F zu BIP, Vers-
braucherpreisen und Arbeitslosenquote

  Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-Kommission, OECD, IWF zu Haushaltss-
salden, Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html


 Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

  Der BMF-Monatsbericht ist im Internet als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen verfügbar: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind 
interaktiv bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde 
erhalten Zugang zu einem umfangreichen Statistikbereich.
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